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Hauptausschuss der Stadt Torgelow (Vorberatung) 12.05.2026 N

Stadtvertretung (Entscheidung) 17.06.2026 0

Beschlussvorschlag

1. Nach Abwagung der 6ffentlichen und privaten Belange untereinander und
gegeneinander werden die Hinweise/Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 44/2022
»Stellplatzanlage Lindenstralle” gemal Drucksache. Nr. 00-60-131-2026
bericksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen.

2. Die Stadt Torgelow beschliefSt in ihrer Sitzung am 17.06.2026 die Satzung Uber
den Bebauungsplan Nr. 44/2022 ,Stellplatzanlage Lindenstral3e” in der
vorliegenden Fassung nach § 10 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V und
billigt die Begrindung mit Altlastenuntersuchung und Artenschutzfachbeitrag.
Lage und Geltungsbereich sind in der Satzung dargestellt.

Zusatzlich ist gemald § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Flachennutzungsplan im Wege
der Berichtigung anzupassen.

3. Dieser Beschluss ist nach § 10 BauGB ortsublich bekannt zu machen. In der
Bekanntmachung ist anzugeben, wo die Satzung mit Begrindung,
Altlastenuntersuchung und Artenschutzfachbeitrag wahrend der Sprechstunden
eingesehen werden kann. Zusatzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass
die genannten Unterlagen auf der stadtischen Internetseite und dem Bau- und
Planungsportal M-V zuganglich sind. Mit der Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Ja ' Nein
Gesamtkosten der | Einzahlungen/ | Finanzierung Jahrliche laufende Belastung
MaRnahme Ertrége durch Haushalt | (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten

(Zuschisse u. &.) abzgl. Folgeertrage und
Folgeeinsparungen)

Produkt/ Sachkonto:
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Anlage/n

1 B44Torgelow-Satzung-26-04-11 (6ffentlich)

2 Begrindung Torgelow B44-2022-Satzung_26-04-15 (6ffentlich)

3 B44Torgelow-F-Plan Berichtigung (6ffentlich)

4 B44-2022 Stellplatzanlage LindenstraBe Altlastenuntersuchung (6ffentlich)

5 AFB_1-62 (6ffentlich)

6 AFB_63-end (6ffentlich)
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Begriundung

Siehe Begrundung des Bebauungsplanes.
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SATZUNG DER STADT TORGELOW UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44/2022 R

Stellplatzanlage LindenstraBe"
TEXT (TEIL B)

1. Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 Abs. 1 BauGB
3.t derbaulcren Nutzun

§s UGB und §§ 1 und & BauVO

qusschrank\= Gewerbegebiete (§§ 1 und 8 BauNvO)

die nach dem Stor-
radi Mischgebiet 2uiaasig and
Die nach § B Abs. 3 Nr. 2 BauNVO susnahmsweise zuldssigen Vergngungsstatien sind im
(§14bs.5

BauNVC} PV-Anlagen sind auf samtichen Dache zulassig
2. Bauwwel

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNvO

Fur die festgesetzte abweichends Bauweise gelien folgende Bindungen: Die Gebaude sind

mit sinem setichen Grenzabstand wie in dor offenen Bauweise zu errichien. Abweichend
ur offerien Bauweise wird die Beschrankung der Gebaudelange auf 50 m aufgehaben

& Strasenbegrenzungslinie
§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGH

Punkten A und B den Punkten

€. B und E zugleich StraBenbegrenzungsiine.

4. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
§9Abs. 1 Nr. 25 BauGB
1 entspricht V7
Auf den Flachen fur Mainahmen zum Schutz zur Pllege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft sind ruderale Staudenfluren 2u belassen und an den bezeichne-
fen Silon Quarkere dsr Zoumsidecison snzohen Dwe F\schen sind dauerhaft als
jen (Mahd max2x pro
Jahr unter Beseitigung des Manﬂgmes mtBakenmaner, st
entspricht
Die mit Anpfianzgebot und Erhaltung: em fesigesozien Baume und Stréucher sind
24 Dauer 2 el und b Abgang duch Ersatzpfarungen deseben A und
Qualitat zu ersetze
anicprcht GEF Mafinahme CEF 2 des Artenschutzfachbeirages
At der far
dauerhatt zu erhalten
gem. Konfliiplan des AFB angeordnet_ Ein Winterquartier hat eine Grundflache von
twa 15, reicht 1 m unter OK Gelande und bis ca. 1 m ber OK Gelande. Die 1m
tiefe Grube wird mit nge
der Kiasse 20, Steinen, toten Asten und Werzeln m Verhaltnis 1:05 bi 1 m Goer Ge-
éndekante vorfuilt. Oberhalb der Golandeoberkante ist koin Abbruchmaterial sondem
ist die

anzulegen und

honiraumreiche Gesteinspackung. die zum Zweck der Aufiockerung mit Werzelstub-
rsetat kann_ Hierher sollen die Tiere im Winter gelangen und
frostri uherwm\em Zur Ableitung von Regenwasser ist sins 10 om starks Dranage-
Richtung jorden und Westen. muss
dus Habiat vor Wind und Niederschiagen geschitatwerden, Daherwed e in Tl
die-
o Sats ke Scmattenurtonetent SIchch und Sl scl Sand angecbe wardon
m Sonnenplétze zu schaffon e Wurzelstubben dienion als lichio Verstacks
Herslahng gemat Abbidung 9 des A"E. Dle Ersaizhablate snd vor Bauoegin -
zulegen und for die Daver u umzau
Snispricht CEF Mainahma GEF 3 des Afsnschusiachbeliages
Fur die Aubwertung des Zauneidechsenlebensraumes ist im Plangebiet gema Kon-
likarte", zwischen cie Winterquartere en Sommerquartier zu sirichten und daver-
hat 2u erhalten sowie entsprechend zu pfiegen. Daflr st aus dem anstehenden san-
digen Boden je eine Schattung mi: einer Grundflache von ca. 15 mé und einer Hohe
von 1 m herzustelien. Die Ersalzhabitato sind vor Bauboginn anzulogen und f0r die
Dauer der Bauzeit zu umzaunen.
entspricht CEF-Matnahme CEF 5 des Arenschutzfachbeitrages
Der Verlust von
Das

ist zu erset-
oz o

far
Seginn von Fall-und

tenden
gesetzten Baumen von insgesamt. 1 Nogoman Ungehapaten bratiam und ent
bewsglcher Reinigungs- und Kontrolkiappe entsprechend Montageanieizung

48 entspricht CEF-Matnahme CEF 6 des Artenschutzfachbeitrages
Es sind Spalquartiore vor Baubeginn am zu crhaltenden Gebud zu installisren. Mit
vier Fledermausganzjahreskasten z B. Typ 1%Q der Firma Schwegler st der Verlust
van iten fis o Die
sind vor Beginn von Abrissmaknahmen im Flangebiet odr im nahen Umfald anzu-
bringen.

4.7 entspricht CEF-Matinahme CEF 8 des Artenschutzfachbeitrages
Gemat.

Strauchem vor Baubogin zu pflanzen und dauerhaft 2u srhalten. Baraits vorhandeno
Gehtlze im Bereich der geplanten Hacke sind 2u 2halten. Empfohlen werden folgen-
de Planzen: Hartriegel, Paftenhutchen, Schneeball, Hundsrose, Strauchhasel. Ein
Rilckschnit der Straucher aullerhalb der Brutzeit, nach vorhsriger Beantragung und

o) st sy, wamn d

Leistung der P
dueh di Geize heemlﬂmmgt wird.

a8 von den 8 versiegelien
Ramer o e

n auf derl MV
(LBauO M-V}

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-v)
ich. der vom tifentichen Raum aus

einsehbar ist (Bahnstrecke = Siras Waldsiadiung, Lindenstrafie auch sidiicher Ausleger)
Zaunen (Drahtzaune. Gitter-
oder Holzzane) bis zu siner Hohe von 1,6 m zulassig. Dabei sind Drahtzauns und Gitter mit
Kletterpflanzen oder Strauchem einzugranen

. Kennzeichnungen
(§ 9 Abs. 5 BauGB)

PLANZEICHNUNG (TEIL A) 1:1000

Kertengrundlage digitale ALK-Daten Stand: 18.04.2023

ZEICHENERKLARUNG

Festsetzunag
Art und Maf der baulichen Nutzung

ingesciinkdes Gemsrbegebet . V.. texticher
Fesisstzing i1 i Mkzungaechbions 1. Zaka)
2weite

§8BauNvO

06 Geschossfliichenzahl (in Nutzungsschablon § 15 Abs. 2Nr. 2
Zeile recht INVO

088 Grmisehenzah n Notzungsschatione zuste Zele § 16 6w 21, 1
links) auNVO

: Zahl der Voligeschosse als Hochstmal (in Nutzungs-  § 16 Abs. 2Nr. 3
Schablone drite Zele links) BauVO

2. Bauweise, Baugrenzen
abweichende Bau
(inNotzungsschablons it Zele rechts)

§9Abs. 1 Nr.

""" Baugrenze §23BauNvo
3. Hauptversorgungsleitung §9 Abs. 1N
" Breitbandkabel unterirdisch
20 kV-Kabel unteirisch
4. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und ~ § 9 Abs. 1 Nr.

Flachen fr Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und

§9Abs. 1Nr.

1BauGB

2 BauGB

§22Abs. 4 BauNVO

13 BauGB

20 und 25 BauGB

Das im Al
von Natur und Landschaft
lastkataster dos Landkreises Vorpommem- Umgrenzung von Fléchen fir MaBnahmen zum §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
‘ Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
] Landschatt. V. m. toxtichen Festsetzungen Nr. 4.1,
V. Nachrichtliche Ubernahmen o adundas T ehon Festsotzungen .
(§ 9 Abs. 6 BauGl [=] Zauneidechsen Winterquartier
1) Vermeidungsmafinahmen Artenschutz (§ 44 BNatSchG) Zauneidechsen Sommerquartier
e Totung un ’ verhin- Umgrenzung von Flachen mi Bindungen for Bepflan-  § 9 Abs. 1 Nr. 25

ung e d

dern, sind Fallungen zwischen e 01. Ckiaber und 28, Februar zu realisisren

V2 Um die Totung und
ind Abisse Zuischer dem 1 Septembar und 1. November 2 raalsieren

V3 Bei éiner Bauzeit zwischen 01 Marz und 31. August st eine Anlage von Bruten durch be-
denbritende ab dem 01
2u verhindern. Zur Vergramung erfolgt ine regelmaRige Befanmung der Flache (mindes-
tona 2mal pro Woche) B siner Bauuedstbachung von mehals § Tagen e Fische
durch ene Gkologische Baubegleitung (GBB) auf ehwaige Bruten abzusuchen. Eine Fort-
fufrung der Bautai e s nach £ rolgabe curch o OB SatTen

V4 D Person fur
Ioiech s bapeton D Fereon bt o Cebaude ! und wareantdor Aoresarooton ol
Vorkommende Individuen gebaudebawonnander Arten 2u kontrollaren, die-ss ggf. 2u ber-
gen und umzusiedel
Ausnahmegenehmigung einzuholen oder ein Baustopp auszusprechien. Die Person hat
weierhin, in Abstmmung mit der unteren Naturschutzbehard, Art, Anzahl, Anbringungs-
an gl ustiteh iger siimmen.

2uverhindern,

zungen und fir die Erhaltung von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Ge-
wassern i. V. m, texticher Festsetzung Nr. 4.2
Erhaltung: Baume

Umgrenzung von Flich von Bau-
men, Striuchern und sonstigen Bepflanzungen i. V.
m. textichen Festsetzungen 4.2 und 4.7
Anpflanzen: Straucher

§9Abs. 1Nr. 252

L

5. Sonstige Planzeichen

Granzs s unichion Galtgsbesscs dosBebou-
ungsplar

§9 Abs. 7 BauGB

begieiten. Die

tpunkt
Abscriuss der
Tatighsitsberich zu verfassen. an UNB. Bauherm. StadtiGemeinds weitaraulsion sowie
eine Abnahme mit der UNB samt-
e Hommskaton cischen: N8 Bauherrn und anderen Beeligten.
Die Baufiachen im Bersich der vor Baubaginn von OKtobe bis
Februar mit leichter Techinis von oberircischen Genolzbestandisilen 2u befrek-en, 2u ma-
e und 2 s, Der cica 40 i e Schutzzaun st it Facampen zu best
cken. b2w. in Rich-
tung Die der unizaunten Flache sind
abzusammein. Mit der Planung und Durchidhrung cer Matnahme it eine fachiundige
Ferson 20 eruen, CGF. st e dee ae Ausranmegenermury snioen oder
ein B benennen und hat
ot Aoacanies sor Maien Snen THGRGIOUNON 20 veossan. an uND, Baunen
weiterzuleit B und anderan Betailigten

2u organisieren. Die Person ber-nimmt samtiche Kommunikation zwischen UNB, Bau-
herm und anceren Beteiglen
Die Beleuchtun

Gugien Es sind Inseklen Fledemausireundiche L;cmcpeﬂen ot s gonigen Dk
violett- und Blauanteilim warmweilen Bereich 1.600 - 2.200 Kelvin] zu verwenden. Es
sind nur zisigerichtezs, fundum geschiossene Lichtuellen einzusetzen. Eins Abstrahiung
aber die Horizontale ist zu vermeiden.
8

&

é

insbesondere zur

von einer fachkundigen Person, die der zustandigen Naturschutzbehorce vor Baubeginn
schiflich zu benenren ist durchiuhven zu lassen. Der Einsatz der Gkologischen Baube-
gleitung st durch . Die
okologische und bel den
Erdarbeiten an Bauberatungen te i west die an Bau Beschaltgien n die nlur-

ein Der Bauablauf ist 2u
dokumentieren (Srotokolle, Fotos). Die le Ger dkologischen Baubegleitung mit
Bimaniaton dor Nisanahmen i et g 14 s der DN saslgeiot vrs gen

II. Darstellungen ohne Normcharakter
\ Flurstiicksgrenze

Flurstocksnummer

Bestandsgebaude mit Hausnummer

abzubrechender Gebaudebestand

~— Flurgrenze
Py Benennung von Punkten z. B. A

BauGB

BauGB.

2) CEF-Mafinahmen (§ 44 BNatSchG)

CEF 7Die Umsetzung er Mainahmen CEF 3 bis 7 sind durch eine fachkundige Persan zu
planen und zu beglsiten. Disse hat den Anbringungsort der Ersatzhabitate zu bestin-
men, Anbringungsort und At mit den Eigentume der 2ur Anbringung ausgewshlien

Satzung der Stadt Torgelow iiber den Bebauungsplan Nr. 442022 ,Stellplatzan.
lage Lindenst
361 (teilweise), 38/1, 391, 4011, 414, 45 Iteilweise), 42/3 (toilweise) und 42/6)

Aufgrund des § 10 V. m.§ 13a des Baugsssizbuch (BauGE) i der Fassiung der Bekannt-
machung vom 3. Noverber 2017 (BGBI. | 5. 2624), das zuletzt durch Artkel 5 des Gesatzes|
von

nung Meckianburg-Vorpommerr LBauO -V} in dar Fassung der Bekannimachung vom 15.
Oktober 2015 (GVOBL M-V 2015, . 344). die 2uistzt durch Artks! 2 des Geseizss vo 13
Wars 2035 GVOBL V. 130)geander urde.wic rach Beschlussassung durch

rae” (Gemarkung Torgelow, Flur 10, Flurstiicke 3 (teilweise),

o (BGEI. 20251 Nr.

nachstmogichen Zeitounkt zu tiberwachen. Die Person hat nach Abschiuss dar Arbei-
ten einen , Bauhern, wei-
lerzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiigten zu organisieren,
Die Person Gbernimmt samtiche Kommunikation zwischen uNB, Bauherm und ande-
ren Beteilgten.

V. Hinweise
1) Bodendenkmale
Venn waliend der Erdarbeiten (Grabungen, Ausscrachtungen, Kellererweiterungen, Ab-
briche usw.) Betunde wis Mausrn, Maerreste, Fundamente, verschiltete Gewoibe,
Vertolngen von Graben, Bunnanechdcrs,verfllsLaner. und Abaruben, ge-
mauert
Pvasoan e, Sranceefen ocerGrden) ode aueh Funce e Krar. e Mirzen,
Knochen, Skelettreste,
Sehmick Gerischatin abet A (ictene, Ko, B Serbese Bemtcc
Vorschein kommen, sind diese gem. § 11 Abs. 1 v. 2 DSChG WV unverzdiglich der un-
jemas § 1 Abe. 1

DSchG M-V fur den Entdecker, den Lailer der Arbeiten, cen Grundeigentumer oder zufil-
g Zougen, di den Werdes Gegenstandes rkemnen
Der Fund und die Fundstelle sind gem

platzanlage LindenstraRe" in Torgelow erlassen:

0

die
i 442022 Stell|

B bescheinig:
Hmsmhm dor lsgerichigen Darstelling eeromznunm it cor Vorbanat, ozss ane
Profung nur grob erflgte, da die rechtsverbindiche Liegenschaftskarte durch Digialisie-
fung ot Flukarte m Hata etstond Roaseansprions komnen e ab
geleitet werden

. den

Dor Bebawungapan e 42022 Selatzarioge Lindansiagr wurde
von der Stadtvertretung der Stadt Torgelow als Satzung beschlossen.
Bl Bagrindung wnnde mit Beschiuss der Stactveriatung vom gebiligt.

NI, 4472022

- Zu-

stand zu erhalten. Diese Verpfichtung eﬂls:m fonf Werktage nach Zugan g Anzaige

bei schriflicher che. Die unter:

o Kanh s Pk e a3 Sumtbaron s verlangem, wenn e sachgematie Un-

tersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erordert
s 1 &

doer-
geben

2) Exteme Baumersatzpfianzungen
entspricht CEF-MaBnahme CEF 1 des Artenschutzfachbeitrages.
Als Ersatz fur den Verlust von 11 Einzelbaumen sind 30 Hochstamme heimischer stand-
rtypischer Aten aus efmischer ferkunflinder QualtatHoarstamm it snem Kronen-
ansatz von 2 m; 12 bis 14 cm im Torgelow
D pianeen cnd sttt D Paaesalin warcan vor r Stoch Torgelow
zugawissen undveraglich Zschen der Stact Targsaw, dem Bautern und der unieen
nzgr x08x08
m.einen Dobock und Schuiz gegen Widverbis, Do Aﬂmanzuﬂg istersdam ermm
wenn
Vothean s B Vet fon ol zu
Sreezen. Die Baumplanzungen vor Baubeginn aurchzuiohren

3) Exteme CEF-Wafinahme
enteprichi CEF-adnahns CEF 4 s Arenscnuiziachbsirages
Der Verlust von eetzen. Die
indvor Bogin von Pl unc AbrissmaBnanman an zu ermatenden Baamon dgs FRIS:-
K68 2 dor Flur 0 dr Gemarkung Torgeow zu nsaleen.
1 Nistkasten Gartenrotschwanz oval 43
i cngeTopalen reom und Ko bowsgicnT Reimungs. una KorirlKiappe nt
sprechend Mortageantung.

Der basiert u. a. auf

vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), ezl duren 1k 5 0ot oseth vom 2. Dot ot 025
(BGEI. 2025 | Nr. 348) geancert worden ist

« Verordnung i
BELTO) 1 oo der Beamimgening vom 1. Novemoar 3013 (BB1 15, S708)
die zuietzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI 2023 | Nir. 178 geandert
worgen ist

« Verordnung iber die Ausaroeilung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planze chenverordnung — PlanzV) vom 1. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die 2u-
letzt durch Artkel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geéindert
worgen ist

+ Gesetz - BNatSenG)
vom 28, Juli 2008 (BGEL 1 S. ki) Al 2 des Gesetzes vom 20
= Marz 2026 (BGRI 2078 | Nr 87) geandert worden

*+ Landesbaorchung Meckenturg Vorpommern (L8200 M) der Fasung der G-
kannimachung vom 15. Oktober 2075 (GVOB. M 144). die zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GVOBI WS, a0 geznnen warde.

Verfahrensvermerke
1. Die Stadtvertretung der Stadt Yofgekw hat in ihrer Sitzung am 07.12.2022 den Be-
schluss zur Aufstelung des Bebauungsplanes Nr. 4422022 Stellplatzaniage Linden-
siafle’ im baerieunigien Vortahion racn s 132 BauGB gefasst Dl orsirs B
miichen "
dos Al Targlow Fenandahor . 012029 am 20012029 sawe m memeter-

2 Die
a L
lungnahmen fisgen mit Schreiben vom 05,09 2023 vor.

vom 08.06.2023 beim Amt fir Raumordnung
Die Stek

3. Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow hat in ihrer Sitzung am 19.03.2024 den Entaurf
des Bebauungsplanes Nr. 44/2022 Stellplatzaniage Lincenstrae® mit Begrandung be-
lossen und zur Auslegung bestimmt.

4. Die Abstimmung mit den Nachbargemeindan gemafs § 2 Abs. 2 BauGB und die Betaill-
gung der von der Planung bertinten Benorden und sonstigen Trager ffenticher Be-
lange erfolgte gemat § 4 Abs. 2 BauGE mit Schreiben vom 07.04.2024.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr 44/2022 Slellatzanlage Lindenst-ale® und cie
Begriindung und der Artenschutzfachbeirag wurden in der Zeit vom 29.04.2024 bis zum
31.052024 nach § 3 Abs. 2 i Diezu

Der Lindenstrafie® als Satzung wird hiemi
ausgefertigt

Torgelow, den

Siegel Burgenneisterin

hluss der Satzung des aan022 Linden-
vt s Sl o o o e v o dos Dontirinsson sl
Interessenten eingesehen werden kann und ober den Inhalt Auskurit zu erhaen i
im Amiichen Bekannimzchungsblatt des Amites Torgelow-Fardi-
ortsablich bekannt gemacht worcen. In der Bekanntmachung st

nandshof’ N

ur die der 9 und von
Méngeln der Abwégung einschiiefich der sich ergebenden Rechisfoigen (5 214 und
215 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-) sowie die Moglichkeit, Entschadigungsanspriiche gel-
tand 2u machen und das Y

den,
Dis Satzung ist am in Kraft getreten.

Torgelow, den

Siegel Burgemeisterin

Ube‘rsidhAt\

Mafistab 1 1 0. nh

Ian

Unterlagen wurden in der Zeit vom 28.04.2024 bis zum 31.05.2024 im Rathaus usge-
legt. Der Entwurf war in er Zeit vom 28.04.2024 bis zum 31.05.2024 Uber as Bau- und
Planungsportal zugan
Die dffentiche Auslegung wurde am 19,04 2024 im Amtichen Bekannimashungsblatt
das Amtes Torgslow-Ferdinandshof* Nr. 0412024 ortsublich bekannt gemacht. Diese Be-
kanntmachung erfolgle vom 19.04.2024 bis zum 31.04 2024 auf der Internetseile der
Stadt Torgelow. Die Bekanntmachung war vom 19.04 2024 bis zum 31.04 2024 tber das.
au- und Planungsporial M- zuganglich.

6. Die emeute von der A Februar 2026 be-
irfien Babesen uos aensigen Tisgar dfienlcher Belngn ifolole gomdl 64 Ae. 2
i.V.m.§ 4a Abs. 3 BauGS mit Schreiben vom 02.03.202¢

7. Die emaute Februar 2026 ba-
troffenen memucnm erote nemeB§ 3AbS. 21 V. m. § 43 Abs. 4 BauGB mil Schrei-
ben vom 02.03.202¢

& Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow hat i inver Sitzung am
brachten Stellungnahnen der Offenichkeit sowie die die vorgebrachien Stellungnanmen
der Behorden und sonstigen Trager offentlicner Belange gepraft. Das Ergebnis ist mitge-
teilt worden.

Torgelow. den .

Bebauungsplan Nr. 44/2022 "Slellplatzanlage
LindenstraBe” der Stadt Torgelow
Stand: Entwurf Marz 2026

Planverfasser: Planungsbiro Trautmann




Berichtigung i. V. m.
Bebauungsplan Nr.
44/2022
"Stellplatzanlage
Lindenstralie"

Maf3stab 1 : 10.000

Planzeichenerklarung
1. Darstellungen
1.1 Art der baulichen Nutzung

=T Wohnbauflachen

H@E Mischgebiete
Gewerbegebiete

@ Eingeschrankte Gewerbegebiete

1.2 Flachen fur Verkehr
sonstige Uberortliche und ortliche Hauptverkehrsstralle

1.3 Sonstige Planzeichen

vvv 1 Umgrenzung der Flachen mit Nutzungsbeschrankungen
oder fur Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes

Geltungsbereich der Berichtigung
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen z. B. von
Baugebieten oder Abgrenzungen des Males der Nutzung
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BEGRUNDUNG
1. Rechtsgrundlage

Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen:

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 348) gedndert worden ist,

e Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung —
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert
worden ist,

e Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung — PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geandert
worden ist,

o Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.
e Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 87) gedndert worden ist,

e Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), die zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GVOBI. M-V S. 130) geandert wurde.

2. Einfuhrung
2.1 Lage und Umfang des Plangebietes

Das circa 2,25 ha grof3e Gebiet umfasst die Flurstiicke 33 (teilweise), 36/1 (teilweise), 38/1,
39/1, 40/1, 41/4, 41/5 (teilweise), 42/3 (teilweise) und 42/6 der Flur 10 Gemarkung Torgelow.
Die nordwestliche Grenze des Geltungsbereiches bildet die Bahnstrecke Jatznick-Uecker-
minde und die norddstliche Grenze des Geltungsbereichs wird durch die Lindenstralle, die
Landesstral3e L321, gebildet. Im Westen grenzt ein Siedlungsgehdlz an den Geltungsbereich
und im Sutden und Osten grenzt der Geltungsbereich an Garten und Hoéfe von Wohngebau-
den an.

Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:

im Norden:  durch Bahnschienen und Lindenstral3e (Flur 9, Flurstiick 124/9, Flur 10 Flur-
stucke 35, Flur 12, Flurstick 56),

im Osten: durch Wohngrundstticke und Auslaufer der Lindenstral3e (Flur 10, Flurstticke
41/3, 42/5 und 43)

im Stden: durch Wohngrundstticke (Flur 10, Flursticke 32, 36/2, 38/2, 39/4 und 40/4)
und

im Westen:  durch ein Siedlungsgehdlz (Flur 10, Flurstiicke 33, 36/1, 41/5 und 43/3).




2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung

Der Vorhabentrager plant die Errichtung einer Stellplatzanlage mit Uberdachungen. Es ist
vorgesehen Stellplatze fir zum Beispiel PKW, Wohnmobile und Boote zu errichten. Die Ein-
richtung von kleinen Gewerberaumen ist ebenfalls moglich. Auf den Dachern der Carports
sollen PV-Anlagen installiert werden.

Mit der Schaffung von Baurecht liber einen Bebauungsplan soll dem Bedarf an Stellplatzen
der Stadt Torgelow entsprochen werden und zeitgleich erneuerbare Energie produziert wer-
den.

2.3 Planverfahren

Der Bebauungsplan kann nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt wer-
den, da das Bebauungsgebiet innerhalb des Bebauungszusammenhangs liegt.

Das Plangebiet hat eine GroRRe von circa 2,25 ha. Im Bebauungsplangebiet kann eine
Grundflache von 22.579 m2 x 0,88 = 19.270 m2 Uberbaut werden. Es gibt keine Bebauungs-
plane, die in einem engen sachlichen, raumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt
werden, so dass § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB angewendet wird.

Im eingeschréankten Gewerbegebiet sind keine Vorhaben zuldssig, die einer Pflicht zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriufung unterliegen, bzw. einer UVP-Vorprufung
nach Landesrecht.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist circa 2,75 km vom nachsten SPA (Special pro-
tection area) speziell nach Vogelschutzrichtlinie (DE 2350-401 Ueckermiinder Heide; Arten:
Eisvogel, Brachpieper, Schreiadler, Rohrdommel, Ziegenmelker, Weil3storch, Schwarz-
storch, Rohrweihe, Wachtelkdnig, Schwarzspecht, Kranich, Seeadler, Neuntétter, Heideler-
che, Blaukelchen, Fischadler, Goldregenpfeifer, Tipfelsumpfhuhn und Sperbergrasmiicke
sowie Wachtel, Bekassine, Wendehals, Gro3er Brachvogel und Wiedehopf) entfernt. Auf-
grund der groBen Entfernung bestehen keine Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung der
Schutzziele durch das Vorhaben.

Das nachstgelegene GGB-Gebiet ,Uecker von Torgelow bis zur Mindung® (DE 2350-303;
Arten: Biber, Fischotter, Steinbeil3er, Bitterling) ist vom Standort 850 m entfernt. Anhalts-
punkte fur die Beeintrachtigung des Natura 2000-Gebietes bestehen nicht.

Der Stadt Torgelow sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unféllen nach 8 50 Satz 1
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Storfallbetriebe) zu beachten sind.

Von der friihzeitigen Unterrichtung und Erérterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung
der Behdrden nach § 4 Abs. 1 BauGB wird nach 8§ 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.

Nach 8§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des 8§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt und zulassig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist so-
mit nicht erforderlich.

Aufstellungsbeschluss

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 07.12.2022 den Beschluss zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 44/2022 ,Stellplatzanlage LindenstralRe® im beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB gefasst. Die ortsuibliche Bekanntmachung des Beschlusses ist durch Ab-
druck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof Nr. 01/2023




am 20.01.2023 erfolgt. Zusatzlich war der Inhalt der Bekanntmachung auch auf der Internet-
seite der Stadt Torgelow zugénglich.

Landesplanerische Stellungnahme

Mit Schreiben vom 08.06.2023 wurden die Planungsabsichten beim Amt fir Raumordnung
und Landesplanung Vorpommern zur Anzeige gebracht. Die Grundsatze, Ziele und Erforder-
nisse wurden der Gemeinde durch Schreiben vom 08.09.2023 und 09.04.2023 mitgeteilt.

Anderung des Plangeltungsbereichs, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Das Siedlungsgeh6lz am Westrand bleibt unverandert erhalten und ist deshalb nicht mehr
Bestandteil des Plangeltungsbereichs. Der Bebauungsplanentwurf wurde am 19.03.2024 von
der Stadtvertretung als Grundlage fur die Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB
und die Behérdenbeteiligung nach 8§ 4 Abs. 2 BauGB gebilligt.

Entwurfs- und Offenlagebeschluss

Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow hat in ihrer Sitzung am 19.03.2024 den Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 44/2022 ,Stellplatzanlage Lindenstrale“ mit Begrindung beschlossen
und zur Auslegung bestimmt.

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 44/2022 ,Stellplatzanlage LindenstralRe“ und die Be-
grindung und der Artenschutzfachbeitrag wurden in der Zeit vom 29.04.2024 bis zum
31.05.2024 nach § 3 Abs. 2 BauGB ins Internet eingestellt. Die zu verdffentlichenden Unter-
lagen wurden in der Zeit vom 29.04.2024 bis zum 31.05.2024 im Rathaus ausgelegt. Der
Entwurf war in der Zeit vom 29.04.2024 bis zum 31.05.2024 lber das Bau- und Planungspor-
tal zuganglich. Bis zum 31.05.2024 gingen keine Stellungnahmen bei der Stadtverwaltung
ein.

Beteiligung nach 8§ 4 Abs. 2 BauGB, Abstimmung mit Nachbargemeinden

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemaR § 2 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung
der von der Planung berthrten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange erfolgte
gemal § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 07.04.2024. Bis zum 03.07.2024 &uf3erten sich
19 Trager zum Bebauungsplan; von den Nachbargemeinden kamen keine Bedenken.

Uberarbeitung des Bebauungsplanentwurfs

Die Stellungnahmen der Trager offentlicher Belange wurden geprift und in die weitere Ab-
wagung einbezogen. In der Folge wurden zusatzlich Geschossflachenzahlen festgesetzt, die
Versorgungsleitungen der E.DIS in die Planung eingestellt, die Artenschutzmalinahmen ge-
andert und die Versickerung des Regenwassers festgesetzt.

Betroffenenbeteiligung

Der geénderte Entwurf Stand Februar 2026 wurde den betroffenen Behtorden und Tragern
offentlicher Belange sowie der betroffenen Offentlichkeit gemaR §§ 3 Abs. 2 BauGB und 4
Abs. 2 BauGB jeweils in Verbindung mit § 4a Abs. 3 BauGB mit Schreiben vom 02.03.2026
zur Stellungnahme Ubergeben. Bis zum 17.03.2026 ging eine Stellungnahme zum geander-
ten Entwurf ein. Die Stellungnahme wurde in die weitere Abwéagung einbezogen. Geénderte
MaRnahmen aus dem Artenschutzfachbeitrag fiihrten zu redaktionellen Anderungen in der
Planung.

Abwéagungs- und Satzungsbeschluss

Die im Rahmen der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen der beteiligten Behdrden
und trager offentlicher Belange wurden von der Stadtvertretung in offentlicher Sitzung am
17.06.2026 behandelt. In der gleichen Sitzung wurde der Bebauungsplan in der Fassung
vom April 2026 als Satzung beschlossen. Die Begriindung wurde gebilligt.
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3. Ausgangssituation
3.1 Stadtraumliche Einbindung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 44/2022 ,Stellplatzanlage LindenstraRe* befin-
det sich im Westen im Innenbereich der Stadt Torgelow am Bahniibergang Lindenstraf3e.

Abbildung 1: Historisches Luftbild 1991
' Y Ubersichtskarte 1: 2000

Erstellt am: 28.04.2023

4 4‘ .—1
e ...1 i
Quelle: https: //www gaia-mv. de/gala/gala php. Abruf am 28.04.2023

Historisch war der Geltungsbereich des Bebauungsplans das ehemalige Betriebsgelande
des VEB Kohlhandel Neubrandenburg, Standort Torgelow.




3.2 Bebauung und Nutzung

Die beiden grol3en Gebaude sind bis heute erhalten. Der nordliche Teil des Geldndes wird
zur Zeit von SIGMA Electro-Networks Sp. z 0. 0. genutzt. Im nérdlichen massiven Geb&aude
befindet sich deren 6rtliches Blro, Sanitarraume, Lager usw. Im stdlichen Teil lagert Rinden-
mulch und Kompost auf der gréRtenteils durch Betonplatten und Beton versiegelten Flache.
Das Gebéaude wird als Garage/Unterstellhalle fir Technik genutzt.

Der Geltungsbereich grenzt im Stiden, Osten und Norden an Wohnbauflachen an.

3.3 ErschlieBung

Der Geltungsbereich wird durch die Lindenstral3e, die LandesstralRe L321, die im Nordosten
an den Plangeltungsbereich angrenzt, erschlossen. Die Zufahrt ist vorhanden.

Nordlich verlauft die Bahnstrecke Jatznick-Ueckermiinde. Ein Anschlussgleis gibt es nicht
mehr.

In der Lindestral3e sind die Hauptver- und Entsorgungsleitungen vorhanden. Im Nordosten
befindet sich ein Trafo an der Grundstlicksgrenze zur LindenstralRe. Der Plangeltungsbereich
ist an die Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG angeschlossen.

Durch den nérdlichen Bereich des Plangeltungsbereichs verlaufen insgesamt vier aktive un-
terirdische Leitungen. Hierbei handelt es sich um zwei Breitbandleitungen sowie zwei 20-kV-
Stromleitungen der E.DIS. Durch den sudlichen Bereich verlauft ein Niederspannungskabel
und eine stillgelegte 20-kV-Leitung.

Im Nahbereich des Plangeltungsbereichs befinden sich zwei Unterflurhydranten, die in der
Summe 1.600 I/min (96 m3/h) Loéschwasser bereitstellen kénnen.
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Abbildung 2: Léschwassersicherung

Geltungsbereich B-Plangebiet Nr. 44/2022 ,Stellplatzanlage LindenstraBe"

Unterflurhydrant Nr. ohne
Unterflurhydrant Nr. 00520

300 m Radius Unterflurhydrant Nr. 002011

00 00

300 m Radius Unterflurhydrant Nr. 002012
Quelle: Stadt Torgelow, Schreiben vom 19.02.2026

3.4 Natur und Umwelt

Am dstlichen und sudlichen Rand sind Baume aufgewachsen. Diese Baume sind teilweise
gemal § 18 NatSchAG M-V geschitzt. Ruderale Staudenfluren auf den brachliegenden Be-
reichen werden durch Baume (Kiefern, Ahorn, Eichen) und Straucher verschiedener Grofl3en
begleitet. Die Geholze bieten verschiedenen Brutvogelarten einen Lebensraum. Das sudli-
che Gebaude mit schlechtem Bauzustand weist Potenzial fir Fledermausquartiere (Wochen-
stuben, Sommer- und Zwischenquartiere) auf. Das Untersuchungsgebiet bietet am dstlichen
Plangebietsrand potenziellen Lebensraum fir die Zauneidechse.




Der natiirliche Bodenuntergrund setzt sich aus Sand-Braunerde-Regosol/ Podsol spatglazia-
ler Tal- und Beckensande ohne Wassereinfluss mit trockenen Bodenverhéltnissen zusam-
men. Nach den Rammkernsondierungen der orientierenden Altlastenuntersuchung steht fest,
dass der Boden im Plangebiet aus Mittelsand und Feinsand besteht.

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflachengewésser. Das Plangebiet liegt nicht in einem
Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflachen sind keine extremen Risikogebiete beziiglich Hoch-
wasser.

Aufgrund der umfanglichen Versiegelungen sind Kaltluftproduktions- und Frischluftabfluss-
funktionen nicht vorhanden.

Im Planbereich sind keine Bau- und Bodendenkmale bekannt.

3.4.1 Orientierende Altlastenuntersuchung

Die Umwelt- und Rohstoff-Technologie GmbH Greifswald (URST) hat fur den ehemaligen
Kohlehandel eine orientierende Altlastenuntersuchung vom 18.05.2022 erstellt.

»im Auftrag der Solar Powered Games GmbH wurden am 12.04.2022 auf dem ehemaligen
Betriebsgelande des VEB Kohlehandel Neubrandenburg, Standort Torgelow am Sudwest-
rand der Stadt Torgelow orientierende Altlastenuntersuchungen durchgefiihrt. Die Oberfla-
che der Liegenschatft ist zum grof3en Teil mit Ortbeton bzw. Betonplatten versiegelt.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden 6 Rammkernsondierungen im Bereich von aus-
gewdhlten Teilflachen abgeteuft und aus den Bodenprofilen Bodenproben fur analytische
Untersuchungen entnommen. In den entnommenen Proben wurden die Gehalte an vorab
festgelegten Schadstoffen (PAK, Schwermetalle) ermittelt.

In allen Rammkernsondierungen wurden anthropogene Auffullungen (vor allem Sande mit
einzelnen Bauschuttbeimengungen) in Machtigkeiten zwischen 0,35 m und 0,75 m angetrof-
fen, so dass davon auszugehen ist, dass im Bereich des gesamten Untersuchungsgebietes
flachendeckend Auffillungen vorhanden sind. Unter den Auffillungen wurde z. T. Reste des
ehemaligen Mutterbodens angetroffen. Ansonsten wurden unter den Auffillungen bzw. unter
dem Mutterboden stets die fir die Region charakteristischen Fein- und Mittelsande aufge-
schlossen, die den 1. Grundwasserleiter bilden. Im mittleren Bereich der Liegenschaft sind in
dem oberen Bereich dieser Sande geringmachtige organogene Sedimente (Torf, humose
Sande) eingeschalten.

Der Grundwasserspiegel wurde in den 6 Rammkernsondierungen in Abhangigkeit von der
Gelandehdhe zwischen 1,35 und 1,92 m unter Gelandeoberkante angeschnitten.

In den untersuchten Bodenproben, die ausschlief3lich aus den Auffillungen entnommen wur-
den, wurden nur relativ geringe Schadstoffgehalte nachgewiesen. Die im Anhang 2 der
BBodSchV fiir ausgewahlte Schadstoffe vorgegebenen Prufwerte fur den Wirkungspfad Bo-
den - Mensch im Bereich von Industrie- und Gewerbegrundstiicke werden in keiner der un-
tersuchten Bodenproben Uberschritten. Auch der vom Ministerium fur Landwirtschaft und
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (2017) fir den Einzelparameter Benzo(a)pyren fir Indust-
rie- und Gewerbegebiete vorgegebene Prufwert wird in den untersuchten Bodenproben deut-
lich unterschritten.

Ausgehend von der vom Auftraggeber vorgegebenen Aufgabenstellung kann eingeschétzt
werden, dass kein Handlungsbedarf hinsichtlich der Durchfiihrung weiterfiilhrender altlasten-
relevanter Untersuchungen oder Gefahrenabwehrmaflinahmen besteht.

Im Falle eventueller Tiefbauarbeiten ist jedoch zu berlicksichtigen, dass in kleinrdumigen Be-
reichen die Auffillungen erhéhte PAK-Gehalte aufweisen kénnen und der in diesen Berei-
chen anfallende Bodenaushub der Einbauklasse Z 2 gemall LAGA M 20 zugeordnet werden
muss. Vorrangig erfillen die geringmachtigen Auffillungen hinsichtlich des Gehaltes an PAK
und Schwermetallen jedoch die Kriterien fir die Einbauklassen Z 1 bzw. Z 0.




3.5 Eigentumsverhaltnisse

Die Flurstiicke des Geltungsbereichs befinden sich in Privatbesitz.

4. Planungsbindungen
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 44/2022 ,Stellplatzanlage Lindenstral3e® liegt
im unbeplanten Innenbereich von Torgelow, sudlich der Bahnstrecke an der Lindenstral3e.
Der Bebauungsplan Nr. 33/07 ,Lindenstralle“ befindet sich dstlich des Plangeltungsbereichs,
grenzt jedoch nicht unmittelbar an den Bebauungsplan Nr. 44/2022.

4.2 Landes- und Regionalplanung
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016

Im Landesraumentwicklungsprogramm 2016 ist Torgelow keine zentraldrtliche Funktion zu-
geordnet. Die Stadt liegt in einem Landlichen GestaltungsRaum und ist Standort fiir die An-
siedlung klassischer Industrie- und Gewerbeunternehmen. Teile des Gemeindegebietes ge-
horen zu grof3en militdrischen Anlagen, sind Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und Vorbe-
haltsgebiet Tourismus. Torgelow ist an das Uberregionale Straf3en- und Eisenbahnnetz an-
geschlossen.

Im Programmsatz 4.1 (5) ist der Grundsatz formuliert, dass die Innenentwicklung vorrangig
umzusetzen ist.

Im Programmsatz 5.3 (1) ist der Grundsatz formuliert, dass ,In allen Teilrdumen soll eine si-
chere, preiswerte und umweltvertragliche Energieversorgung gewahrleistet werden. Um ei-
nen substanziellen Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneu-
erbarer Energien dabei deutlich zunehmen.*

Im Programmsatz 5.3 (2) ist der Grundsatz formuliert, dass ,Zum Schutz des Klimas und der
Umwelt soll der Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemis-
sionen so weit wie méglich zu reduzieren. ... ."

4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern 2010

Seit dem 20.09.2010 ist das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern rechts-
kraftig. In ihm wurde Torgelow als Grundzentrum eingestuft. Das Grundzentrum Torgelow
nimmt ausgewahlte mittelzentrale Aufgaben war. Hier wurde Torgelow als bedeutsamer Ent-
wicklungsstandort Gewerbe und Industrie festgelegt. Die Stadt liegt auch in einem Tourismu-
sentwicklungsraum.

Die Planung entspricht den Programmsatzen 6.5 (8): ,Solaranlagen sollen vorrangig auf Ge-
bauden oder Larmschutzwéanden bzw. auf versiegelten Standorten wie Konversionsflachen
aus wirtschaftlicher oder militdrischer Nutzung errichtet werden.*

In den landesplanerischen Stellungnahmen vom 08.09.2023 und 09.04.2024 wird festge-
stellt, dass aufgrund der Vornutzung und der innergrtlichen Lage die Planung der landespla-
nerischen Zielsetzung einer auf die Innenentwicklung ausgerichteten Orts- und Siedlungsent-
wicklung entspricht. ,Der Bebauungsplan Nr. 44/2022 ist mit den Zielen der Raumordnung
vereinbar.*”




Der Ausbau von weiteren Beherbergungseinrichtungen in Tourismusentwicklungsrdumen
soll moglichst an die Schaffung bzw. das Vorhandensein touristischer Infrastrukturangebote
oder vermarktungsfahiger Attraktionen und Sehenswirdigkeiten gebunden werden. Torgelow
ist auch Schwerpunkt fir den Stadtetourismus. Die touristischen Infrastrukturangebote (z. B.
Ukranenland) konzentrieren sich entlang der Uecker. Die Entwicklung des Bebauungsplan-
gebietes nahe grof3er Industrie- und Gewerbebetriebe von denen Immissionen ausgehen,
steht einer weiteren touristischen Entwicklung der Stadt nicht entgegen.

4.3 Flachennutzungsplan

Die Stadt Torgelow verfugt Gber einen Flachennutzungsplan, der seit dem 24.08.1995 wirk-
sam ist. Er wurde zuletzt durch die 5. Anderung geandert, die mit Ablauf des 15.06.2018
wirksam geworden ist und mit dem Flachennutzungsplan fiir den Ortsteil Hollanderei er-
ganzt.

Im Flachennutzungsplan der Stadt Torgelow sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 44/2023 ,Stellplatzanlage LindenstralRe“ gemischte Bauflachen dargestellt. Der Planbe-
reich grenzt im Norden und Osten an Wohnbauflachen an. Im Siiden befindet sich ein Misch-
gebiet und im Westen gemischte Bauflachen.

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan (der Plangeltungsbereich ist das rote

5. Plankonzept
5.1 Ziele und Zwecke der Planung

Das Ziel der Planung ist die Schaffung von Baurecht fiir die Uberdachte Stellplatzanlage.

5.2 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Aus der gemischten Bauflache im Flachennutzungsplan kann das Gewerbegebiet nicht ent-
wickelt werden. Der Flachennutzungsplan ist auf dem Wege der Berichtigung anzupassen.




Planinhalt

6.
6.1 Nutzung der Baugrundsticke
6.1.1 Art der Nutzung

Es wird ein eingeschrénktes Gewerbegebiet nach § 8 der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) festgesetzt.

Im eingeschrankten Gewerbegebiet sind nur solche Betriebe zuléssig, die nach dem St6-
rungsgrad im Mischgebiet zuléssig sind.

Die nach 8§ 4 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen sind nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes.

Die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO sind wegen ihres
moglichen Beeintrachtigungspotenzials fur die benachbarte Wohnbebauung hier auszu-
schlieBen. PV-Anlagen sind auf allen Dachern zulassig.

6.1.2 Mal3 der Nutzung

Nach 8§ 16 Abs. 3 BauNVO wird das Mal3 der baulichen Nutzung durch die Grundflachen-
zahl, die Geschossflachenzahl und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt.

Fir das eingeschrankte Gewerbegebiet wird eine Grundflachenzahl von 0,88 und eine Ge-
schossflachenzahl von 0,6 sowie eine Geschossigkeit von einem Vollgeschoss festgesetzt.
Aufgrund des grofRen Anteils der ErschlieBungsflachen bei der geplanten Carportanlage ist
die Geschossflachenzahl geringer als die Grundflachenzahl.

6.1.3 Bauweise und Uberbaubare Grundsticksflache

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die
Lange der Hausformen darf die 50 m Uberschreiten.

Die Baugrenze regelt welcher Teil des Grundstlickes Uberbaut werden darf. Die Baugrenze
halt 3 m Abstand zur Geltungsbereichsgrenze. Dies schrankt die gewerblich genutzten Ge-
baude so wenig wie mdglich ein.

6.2 Verkehrsflachen

Die verkehrsméaRige Erschliel3ung des gesamten Bebauungsgebietes erfolgt tber die Lin-
denstralle, die Landesstrafle L321. Der Standort befindet sich innerhalb der Ortsdurchfahrt
die Grundstlickszufahrt ist vorhanden.

,Der Geltungsbereich des B-Planes erstreckt sich linksseitig der L321 von ca. km 0.500 - ca.
km 0.550 im Abschnitt 050 innerhalb der Ortdurchfahrt Torgelow.

Im Norden und Osten wurden mit der textlichen Festsetzung Nummer 3 Stralenbegren-
zungslinien auf der Geltungsbereichslinie festgesetzt.

6.3 Hauptversorgungsleitungen

Durch den nérdlichen Bereich des Plangeltungsbereichs verlaufen insgesamt vier aktive un-
terirdische Leitungen. Hierbei handelt es sich um zwei Breitbandleitungen sowie zwei 20-kV-
Stromleitungen. Im Rahmen der Beteiligung der Tréger 6ffentlicher Belange wurden diese

1 Stellungnahme des StralRenbauamtes Neustrelitz vom 25.04.2024




Leitungsverlaufe (Stellungnahme der E.DIS vom 29.04.2024) mitgeteilt. Au3erdem wurde auf
eine Niederspannungsstromleitung im stdlichen Teil hingewiesen und ein stillgelegtes 20
kV-Kabel.

Mit Schreiben vom 23.01.2026 an den Vorhabentrager teilte die E.DIS Netz GmbH mit, dass
auch das sudlich verlaufende Niederspannungskabel kiinftig stillgelegt wird. Fur die im nord-
lichen Bereich verbleibenden aktiven Leitungen hat die E.DIS Netz GmbH mit Schreiben vom
23.01.2026 an den Vorhabentrager einer Uberdachung der Leitungen zugestimmt, jedoch
die Errichtung von Wéanden in diesem Bereich ausgeschlossen.

6.4 MaBnahmen zur Verminderung/Vermeidung und zum Ausgleich
von Eingriffsfolgen

Der Erhalt des Siedlungsgehdlzes im Nordwesten — auch wenn dieser Bereich nicht mehr
Bestandteil des Geltungsbereichs ist — tragt zur Sicherung des 6rtlichen Kleinklimas und zur
Aufrechterhaltung bestehender Griinstrukturen bei. Durch die geplante Nachnutzung bereits
versiegelter oder vorgepréagter Flachen wird der Umfang zusétzlicher Bodenversiegelung
deutlich reduziert; es entsteht lediglich eine sehr geringe Neuversiegelung.

Als MalRnahme der Klimaanpassung wird festgesetzt, dass das Niederschlagswasser von
den Dachflachen sowie den befestigten ErschielRungsflachen auf dem jeweiligen Grundstiick
ortsnah zu versickern ist, sofern keine wasserrechtlichen oder bodenschutzrechtlichen
Grunde entgegenstehen. Hierdurch werden die Grundwasserneubildung unterstitzt, die Ent-
wasserungsinfrastruktur entlastet und die mikroklimatischen Bedingungen verbessert.

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung wurde festgestellt, ob sich die Inhalte des
Bebauungsplanes auf ggf. vorhandene besonders geschiitzte Arten auswirken, so dass Ver-
botstatbestande des § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten.

Folgende Mafinahmen sind erforderlich:

6.4.1 Vermeidungsmalnahmen

V1 Um die T6tung und Verletzung von Brutvégeln im Zuge der Bauarbeiten zu verhindern,
sind Féallungen zwischen dem 01. Oktober und 28. Februar zu realisieren.

V2 Um die Totung und Verletzung von Fledermausen im Zuge der Bauarbeiten zu verhin-
dern, sind Abrisse zwischen dem 01. September und 1. November zu realisieren.

V3 Bei einer Bauzeit zwischen 01.Marz und 31. August ist eine Anlage von Bruten durch bo-
denbritende Vogelarten mittels Vergramungsmal3nahmen ab dem 01.Méarz bis Baube-
ginn zu verhindern. Zur Vergramung erfolgt eine regelmaRige Befahrung der Flache (min-
destens 2mal pro Woche). Bei einer Bauunterbrechung von mehr als 5 Tagen ist die Fla-
che durch eine 6kologische Baubegleitung (6BB) auf etwaige Bruten abzusuchen. Eine
Fort-fihrung der Bautéatigkeit darf erst nach Freigabe durch die 6BB stattfinden.

V4 Die Abrisse sind durch eine anerkannte sachverstandige Person fir Fledermausarten
Okologisch zu begleiten. Die Person hat die Gebaude vor und wahrend der Abrissarbei-
ten auf vorkommende Individuen gebaudebewohnender Arten zu kontrollieren, die-se
ggf. zu bergen und umzusiedeln und die Abrissarbeiten anzuleiten. Gegebenenfalls ist
durch sie eine Ausnahmegenehmigung einzuholen oder ein Baustopp auszusprechen.
Die Person hat weiterhin, in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehérde, Art, An-
zahl, Anbringungsort ggf. zusatzlich notwendiger Ersatzhabitate zu bestimmen, Anbrin-
gungsort und Art mit den Eigentiimern der zur Anbringung ausgewahlten Bau-werke oder
Baume abzusprechen und die Installation dieser Ersatzhabitate zum nachstmaoglichen




V5

V6

V7

V8

V9

Zeitpunkt zu begleiten. Die Person ist der uNB vor Baubeginn zu benennen und hat nach
Abschluss der Arbeiten einen Téatigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bauherrn,
Stadt/Gemeinde weiter-zuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteilig-
ten zu organisieren. Sie Ubernimmt sdmtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn
und anderen Beteiligten.

Die Bauflachen im Bereich der 6stlichen Ruderalfluren sind vor Baubeginn von Oktober
bis Februar mit leichter Technik von oberirdischen Geholzbestandteilen zu befrei-en, zu
mahen und zu umzaunen. Der circa 40 cm hohe Schutzzaun ist mit Fluchtrampen zu be-
stiicken, sodass die Reptilien das Plangebiet unversehrt in Richtung Bahntrasse bzw. in
Richtung Wohngebiet verlassen konnen. Die Individuen innerhalb der umz&aunten Flache
sind abzusammeln. Mit der Planung und Durchflihrung der MaRnahme ist eine fachkun-
dige Person zu betreuen. GGF. ist durch diese eine Ausnahmegenehmigung einzuholen
oder ein Baustopp auszusprechen. Die Person ist der uNB vor Baubeginn zu benennen
und hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bau-
herrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie ei-ne Abnahme mit der uNB und anderen
Beteiligten zu organisieren. Die Person Uber-nimmt s&dmtliche Kommunikation zwischen
uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

Die Beleuchtung der Gberdachten Parkflache wird auf das unbedingt notwendige Malf3 re-
duziert. Es sind Insekten-/Fledermausfreundliche Lichtquellen (mit einem geringen Ultra-
violett- und Blauanteil im warmweif3en Bereich 1.800 - 2.200 Kelvin) zu verwenden. Es
sind nur zielgerichtete, rundum geschlossene Lichtquellen einzusetzen. Eine Abstrahlung
Uber die Horizontale ist zu vermeiden.

Auf den Flachen fur MaBnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft sind ruderale Staudenfluren zu belassen und an den bezeichne-ten Stel-
len Quartiere der Zauneidechsen anzuordnen. Die Flachen sind dauerhaft als Zau-
neidechsenhabitat zu erhalten und entsprechend zu pflegen (Mahd max.2x pro Jahr un-
ter Beseitigung des Mahdgutes mit Balkenmé&her, Schnitththe 10 cm).

Zur Gewabhrleistung einer 6kologisch sachgerechten Bauabwicklung, insbesondere zur
Berlicksichtigung des vorsorgenden Artenschutzes ist eine dkologische Baubegleitung
von einer fachkundigen Person, die der zustandigen Naturschutzbehdérde vor Baubeginn
schriftlich zu benennen ist. durchfiihren zu lassen. Der Einsatz der 6kologischen Baube-
gleitung ist durch eine naturschutzfachlich ausgebildete Fachkraft durchzufiihren. Die
Okologische Baulberwachung nimmt wahrend der Baustelleneinrichtung und bei den
Erdarbeiten an Bauberatungen teil und weist die am Bau Beschaftigten in die natur-
schutzfachlichen und 6kologischen Aspekte der Bauausfiihrung ein. Der Bauablauf ist zu
dokumentieren (Protokolle, Fotos). Die Protokolle der 6kologischen Baubegleitung mit
Dokumentation der MaRnahmen in Wort und Bild ist der UNB unaufgefordert vorzulegen.
Die mit Anpflanzgebot und Erhaltungsgebot festgesetzten Baume und Straucher sind auf
Dauer zu erhalten und bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualitat
zu ersetzen.

Die VermeidungsmalRnahmen V7 und V9 wurde in der Planung festgesetzt, wahrend die (b-
rigen Vermeidungsmaflnahmen wegen dem fehlenden bodenrechtlichen Bezug nachrichtlich
in die Planung eingestellt wurden.

6.4.2 CEF-MaRnahmen

CEF 1 Als Ersatz fur den Verlust von 11 Einzelbdumen sind 30 Hochstdmme heimischer

stand-orttypischer Arten aus heimischer Herkunft in der Qualitat Hochstamm mit einem
Kronenansatz von 2 m; 2 x verpflanzt; Stammumfang 12 bis 14 cm im Stadtgebiet von
Torgelow zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzstellen werden von der
Stadt Torgelow zugewiesen und vertraglich zwischen der Stadt Torgelow, dem Bau-
herrn und der unteren Naturschutzbehdérde gesichert. Die Baume erhalten eine Pflanz-
grube von 0,8 x 0,8 x 0,8 m, einen Dreibock und Schutz gegen Wildverbiss. Die




Anpflanzung ist erst dann erflillt, wenn die Gehélze nach Ablauf von 5 Jahren zu Beginn
der Vegetationsperiode an-gewachsen sind. Bei Verlust der Gehdélze sind diese in An-
zahl und Qualitat gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen vor Baubeginn
durchzufihren.

CEF 2 Auf der MaBnahmenflache sind 2 Winterquartiere fir Zauneidechsen anzulegen und

dauerhaft zu erhalten sowie entsprechend zu pflegen. Die Winterquartiere werden
gem. Konfliktplan des AFB angeordnet. Ein Winterquartier hat eine Grundflache von
etwa 15 m?, reicht 1 m unter OK Gelande und bis ca. 1 m tuber OK Gelande. Die 1 m
tiefe Grube wird mit einer Mischung aus im Plangebiet vorhandenen Abbruchmaterial
der Klasse Z0, Steinen, toten Asten und Wurzeln im Verhaltnis 1:0,5 bis 1 m tber Ge-
landekante verfullt. Oberhalb der Geléandeoberkante ist kein Abbruchmaterial sondern
ausschlief3lich Naturmaterial zu verwenden. Das Kernstuick der Winterquartiere ist die
hohlraumreiche Gesteinspackung, die zum Zweck der Auflockerung mit Wurzelstubben
und Asten versetzt werden kann. Hierher sollen die Tiere im Winter gelangen und frost-
frei Uberwintern. Zur Ableitung von Regenwasser ist eine 10 cm starke Drénage-schicht
vorgesehen. In Richtung Wetterseite also Richtung Norden und Westen. muss das Ha-
bitat vor Wind und Niederschlagen geschitzt werden. Daher wird hier ein Teil des Aus-
hubs angefullt. N6rdlich kann niedriger Aufwuchs toleriert werden, da von dieser Seite
kein Schattenwurf entsteht. Stidlich und dstlich soll Sand angedeckt werden, um Son-
nenplatze zu schaffen. Wenige Wurzelstubben dienen als lichte Verstecke. Herstellung
gemal Abbildung 9 des AFB. Die Ersatzhabitate sind vor Baubeginn anzulegen und
fur die Dauer der Bauzeit zu umz&unen.

CEF 3 Fur die Aufwertung des Zauneidechsenlebensraumes ist im Plangebiet gemafR ,Kon-

fliktkarte®, zwischen die Winterquartiere ein Sommerquartier zu errichten und dauer-
haft zu erhalten sowie entsprechend zu pflegen. Dafir ist aus dem anstehenden san-
digen Boden je eine Schittung mit einer Grundflache von ca. 15 m2 und einer Héhe
von 1 m herzustellen. Die Ersatzhabitate sind vor Baubeginn anzulegen und fir die
Dauer der Bauzeit zu umzaunen.

CEF 4 Der Verlust von Brutmoglichkeiten fur Hohlenbriter ist zu ersetzen. Die Ersatzquartiere

sind vor Beginn von Fall- und AbrissmaRnahmen an zu erhaltenden Baumen des Flur-
stlickes 33 der Flur 10 der Gemarkung Torgelow zu installieren.

1 Nistkasten Gartenrotschwanz oval 48 mm hoch, 32 mm breit

mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe ent-
sprechend Montageanleitung.

CEF 5 Der Verlust von Brutmoéglichkeiten fur Nischenbriiter (Hausrotschwanz) ist zu ersetzen.

Das Ersatzquartier ist vor Beginn von Fall- und AbrissmafRnahmen am zu erhaltenden
Gebaude zu installieren. Lieferung und Anbringung an den zur Erhaltung fest-gesetzten
Baumen von insgesamt: 1 Nistkasten mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher
Reinigungs- und Kontrollklappe entsprechend Montageanleitung.

CEF 6 Es sind Spaltquartiere vor Baubeginn am zu erhaltenden Geb&ude zu installieren. Mit

CEF7

vier Fledermausganzjahreskasten z.B. Typ 1WQ der Firma Schwegler ist der Verlust
von Quartiersmoglichkeiten fur Zwergflederméuse zu ersetzen. Die Ersatzquartiere
sind vor Beginn von AbrissmalRnahmen im Plangebiet oder im nahen Umfeld anzubrin-
gen.

Die Umsetzung der MaRnahmen CEF 3 bis 7 sind durch eine fachkundige Person zu
planen und zu begleiten. Diese hat den Anbringungsort der Ersatzhabitate zu bestim-
men, Anbringungsort und Art mit den Eigentiimern der zur Anbringung ausgewahlten
Bauwerke oder Baume abzusprechen und die Installation dieser Ersatzhabitate zum
nachstmaglichen Zeitpunkt zu Gberwachen. Die Person hat nach Abschluss der Arbei-
ten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde wei-
terzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren.
Die Person Ubernimmt samtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und ande-
ren Beteiligten.




CEF 8 Gemal Anpflanzfestsetzung sind 3 m breite Sichtschutzhecken, ausschlie3lich aus
Strauchern vor Baubeginn zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bereits vorhandene
Geholze im Bereich der geplanten Hecke sind zu erhalten. Empfohlen werden folgen-
de Pflanzen: Hartriegel, Pfaffenhiitchen, Schneeball, Hundsrose, Strauchhasel. Ein
Rickschnitt der Straucher aul3erhalb der Brutzeit, nach vorheriger Beantragung und
Genehmigung durch die untere Naturschutzbehérde (UNB) ist zuldssig, wenn die Leis-
tung der PV-Anlage oder die Verkehrssicherheit aufgund eingeschrankter Sicht durch
die Gehdlze beeintrachtigt wird.

Die CEF-MalRnahmen 1 und 4 werden auf3erhalb des Plangeltungsbereichs des Bebauungs-
plans realisiert und kdnnen daher nicht iber den Bebauungsplan gesichert werden. Die CEF-
Maflinahmen 2, 3, 5, 6 und 8 wurden festgesetzt und die CEF-MalRnahme 7 wegen des feh-
lenden bodenrechtlichen Bezugs nachrichtlich in die Planung eingestellt.

6.5 Gestalterische Festsetzungen

Aus stadtgestalterischen Griinden wurde die Zaunhdhe an den 6ffentlichen Stral3en begrenzt
und rund um die Stellplatzanlage die Pflanzungen von Strduchern vorgesehen.

6.6 Kennzeichnungen

Das Betriebsgelande des ehemaligen Kohlehandels wird als Altlastverdachtsflache im Altlas-
tenkataster des Landkreises Vorpommern-Greifswald gefihrt.

6.7 Hinweise
6.7.1 Bodendenkmale

,AUs archaologischer Sicht sind im Geltungsbereich der 0.g. Planung Funde mdéglich, daher
sind folgende Regelungen als MaRnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen in den Plan
und flr die Bauausfiihrung zu Gbernehmen:

Wenn wéahrend der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbru-
che usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschittete Gewdlbe, Verflllun-
gen von Graben, Brunnenschachte, verfillte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Flucht-
gange und Erdverfarbungen (Hinweise auf verfillte Gruben, Grében, Pfostenldcher, Brand-
stellen oder Gréber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Munzen, Urnenscherben, Steinset-
zungen, Holzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Geratschaften aller
Art (Spielsteine, Kdmme, Fibeln, Schlissel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese
gem. 8 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverziglich der unteren Denkmalschutzbehdrde anzu-
zeigen. Anzeigepflicht besteht gemal § 11 Abs. 1 DSchG M-V fur den Entdecker, den Leiter
der Arbeiten, den Grundeigentiimer oder zufallige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes
erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. 8 11 Abs. 3 DSchG M-V in unveréandertem Zustand
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt finf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schrift-
licher Anzeige spéatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehdrde kann die
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgemalfe Untersuchung oder die
Bergung des Denkmals dies erfordert.




Aufgefundene Gegenstande sind dem Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege zu tberge-
ben.?

6.7.2 Eisenbahnbetriebsanlage

Die Deutsche Bahn AG weist in ihrer Stellungnahme vom 03.05.2024 auf die gewidmete Ei-
senbahnbetriebsanlage am nérdlichen Plangebietsrand hin.

,Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen
(insbesondere Luft- und Korperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube
etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fuhren kénnen.

Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von
der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmafnah-
men vorzusehen bzw. vorzunehmen.

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeléandes sowie sonstiges Hin-
eingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemal § 62 EBO unzulassig und
durch geeignete und wirksame Mallnahmen grundséatzlich und dauerhaft auszuschliel3en.
Es wird hiermit auf 8§ 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen zu bescha-
digen oder zu verunreinigen, Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu 6ffnen oder andere be-
triebsstérende sowie betriebsgefahrdende Handlungen vorzunehmen.

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen mussen den Belangen der Si-
cherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Abstand und Art von Bepflanzungen missen
so gewahlt werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen kbnnen.
Diese Abstande sind durch geeignete Malinahmen (Rickschnitt u.a.) stdndig zu gewahrleis-
ten.

Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeintrachtigungen des Eisenbahnbetriebes und
der Verkehrssicherheit ausgehen kdnnen, miissen diese entsprechend angepasst oder be-
seitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behalt sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Be-
pflanzung auf Kosten des Eigentimers zurtickzuschneiden bzw. zu entfernen.

Bei allen MalRnahmen ist zu beachten, dass die vorgegebenen Vorflutverhaltnisse der Bahn-
korper-Entwéasserungsanlagen nicht beeintrachtigt werden durfen. Anfallendes Oberflachen-
wasser oder sonstige Abwasser dirfen nicht auf Bahngrund geleitet und zum Versickern ge-
bracht werden.

Es ist jederzeit zu gewahrleisten, dass durch Bestand und Betrieb von Photovoltaikanlagen
keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entstehen kon-
nen (z.B. Sichteinschrankungen der Triebfahrzeugfuhrer durch z.B. Blendungen, Reflexionen
etc.).

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen
gerechnet werden muss.

Eine Kabel- und Leitungsermittiung wurde nicht durchgefiihrt. Anfragen zu Kabel und Leitun-
gen der DB AG sind Uber das Online Portal der DB Immobilien einzureichen. Kontakt:
www.deutschebahn.com/Online_Portal/Kabel _und_Leitungsanfragen

Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen hat der Bauherr sicherzustellen,
dass Blendungen der Triebfahrzeugfiihrer ausgeschlossen sind und Verfalschungen, Uber-
deckungen und Vortauschungen von Signalbildern nicht vorkommen.

Kinftige Aus- und UmbaumaRnahmen sowie notwendige MaRnahmen zur Instandhaltung
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschrankungen zu gewahren.

Das Eisenbahn-Bundesamt weist in seiner Stellungnahme vom 05.06.2024 hin:
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2. Grundsatzlich gelten die Abstandsflachen nach Landesbauordnung. Abstande zu den
Eisenbahnbetriebsanlagen richten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn.
Sie sind einzuhalten.

3. Der Grundstiickeigentiimer hat daflir Sorge zu tragen, dass von der Nutzung des
Grundstuicks keine Gefahren fur den Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahn-
betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur nicht durch die Bauarbeiten gestort, gefahrdet
oder behindert wird.

4. Oberflachen- und Abwésser dirfen nicht auf die Bahnanlagen abgeleitet werden.

5. Geholze und Straucher sind in ihrer Aufwuchshdhe so zu wahlen, dass deren Uber-
hang nicht die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes beeintrachtigen kann. Baume und
Straucher missen durch ihre artbedingte Wuchshdhe soweit vom Gleis entfernt sein,
dass bei Wind-wurf und Windbruch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht ge-
fahrdet wird.

6. Es ist auszuschlie3en, dass Beleuchtungen, Leuchtreklamen, Werbeanlagen und der-
gleichen Blendungen von Eisenbahnfahrzeugen bzw. durch Form, Farbe, Gro3e oder
Ort und Art der Anbringung Verwechselungen mit Verkehrszeichen oder Eisenbahn-
signalen ausltst oder deren Wirkung beeintrachtigt. Sollten sich dennoch entspre-
chende Feststellungen ergeben, sind die betroffenen Einrichtungen umgehend zu
entfernen oder so zu andern, dass Gefahrdungen ausgeschlossen werden.

7. Immissionen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Erschitterungen zéhlen, sind zu
dulden.
8. Fur Baugenehmigungen nahe der Strecke ist die DB AG (koordinierende Stelle: DB

Immobilien, Region Ost, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 10115 Berlin) zu beteiligen:
DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com.”

6.7.3 Munitions- und Kampfmittelbelastung

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Stellungnahme vom 17.05.2024 hin,
dass keine Informationen zu einer Kampfmittelbelastung aus den vorliegenden Daten des
Kampfmittelkatasters des Landes hervorgehen.

»Sollten im Verlauf der Umsetzung des ...planes trotz Negativerstauskunft wider Erwarten
Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu
raumen und abzusperren. Nachfolgend hat die Meldung tber den Notruf der Polizei oder die
nachste Polizeidienststelle an den Munitionsbergungsdienst M-V zu erfolgen. Gemal3 8 5
Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der 6rtlichen Ordnungsbehdrde beim
zustéandigen Amt unverzuglich anzuzeigen.”

6.7.4 StraRenverkehrsamt

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Stellungnahme vom 17.05.2024 hin:

bei der Ausfahrt vom B-Plan - Gebiet auf die Strale ausreichend Sicht vorhanden ist,

- durch (auch zu einem spateren Zeitpunkt geplante) Bebauung, Bepflanzung, par-
kende Fahrzeuge oder Werbeanlagen Sichtbehinderungen fur Verkehrsteilnehmer
nicht entstehen,

- vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den Stral3enverkehr auswirken, missen die
Unternehmer — die Bauunternehmer unter Vorlage eines Verkehrszeichenplans — von der
unteren Stralenverkehrsbehérde des Landkreises Vorpommern-Greifswald verkehrs-
rechtliche Anordnungen (gem. 845 Abs. 6 StVO) dariiber einholen, wie lhre Arbeitsstellen
abzusperren und zu kennzeichnen sind, ob und wie der Verkehr, auch bei teilweiser Stra-
Bensperrung zu beschranken, zu leiten und zu regeln ist, ferner ob und wie sie gesperrte
Strallen und Umleitungen zu kennzeichnen haben. “
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6.7.5 Untere Immissionsschutzbehorde

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom
17.05.2024 hin:

,Die geplanten Anlagen (insb. Gewerberdume und Stellplatze) sind gem. 8 22 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) so zu errichten und zu betreiben, dass schadliche
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind,
und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein
Mindestmal3 beschrankt werden. Schadliche Umwelteinwirkungen kdnnen gem. § 3 des BIm-
SchG u.a. durch Gerdusche (Larm) und Licht (Blendung) verursacht werden.

Hinsichtlich der weiteren Planung von Gewerberdumen sowie der Anordnung der Stellplatze
ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) zu beachten.

Beziglich der weiteren Planung von PV-Anlagen wird ebenfalls auf den Beschluss ,Hinweise
zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen® der Bund/L&nder-Arbeitsge-
meinschaft fir Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012 verwiesen.“

6.7.6 Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist im Nachtrag zur Gesamtstellungnahme vom

03.07.2024 hin:

Abfall:

1. Die Deponierung nicht verunreinigter mineralischer Bauabfalle ist unzulassig. Ver-
wertbare Baustoffe dirfen nicht mit verwertbaren Bauabfallen vermischt werden. Die
verwertbaren Bauabfalle sind bei einer zugelassenen Bauabfallverwertungsanlage
anzuliefern. Das Einsammeln und der Transport von Abféllen sind durch die zustéan-
dige Behdrde genehmigen zu lassen.

2. Wird bei der MalRnahme Recyclingmaterial (RC-Material) eingebaut, ist dies nach §8§
22 Abs. 1 Ersatzbaustoffverordnung dem Landkreis unverziglich anzuzeigen sofern
der Einbau 250 m?3 Ubersteigt. ...

Bodenschutz:

1. Waéhrend der Baumal3nahme auftretende Hinweise auf schadliche Bodenveranderun-
gen oder Altlastverdachtsflachen (vererdete Millkérper, Verunreinigungen oder orga-
noleptische Auffalligkeiten des Bodens, Oberflachen- und Grundwassers, u.a.) sind
der unteren Bodenschutzbehérde des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort
Anklam) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen.

2. Treten wahrend der BaumaRnahme Uberschussbéden auf oder ist es notwendig
Fremdbdden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die
Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu tref-
fen. Die Forderungen der 88 6 bis 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) vom 09. Juli 2021 (BGBI. I. S. 2598, 2716), in der zuletzt gultigen
Fassung, sind zu beachten.”

6.7.7 Untere Wasserbehorde

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist im Nachtrag zur Gesamtstellungnahme vom
23.03.2026 hin:

»,Von den Dach- und Stellflachen anfallendes unbelastetes Regenwasser kann schadlos ge-
gen Anlieger auf dem Grundstiick versickert werden.




Falls eine Grundwasserabsenkung erfolgen soll, ist dafiir rechtzeitig vor Beginn der Baumal3-
nahme bei der unteren Wasserbehdrde des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine was-
serrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Angaben zu Entnahmemenge, Beginn der Absen-
kung, Zeitraum, geplante Absenktiefe, Einleitstelle des geftrderten Grundwassers sowie ein
Lageplan sind anzugeben bzw. vorzulegen...

Sollte es zu einer gezielten Sammlung und Versickerung/Einleitung von Regenwasser in das
Grundwasser/Oberflachenwasser kommen, so stellt dies eine Benutzung des Grundwas-
sers/Oberflachenwassers dar und es ist gesondert eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 8
des Wasserhaushaltsgesetzes bei der zustdndigen Wasserbehérde zu stellen.”

7. Auswirkungen der Planung
7.1 Verkehr

Die LindenstralRe erschliel3t den Plangeltungsbereich. Veranderungen sind nicht erforderlich.

7.2 Ver-und Entsorgung

Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung
Die Trinkwasserversorgung hat tber die 6ffentlichen Anlagen zu erfolgen.

Niederschlagswasser
Das unverschmutzte Niederschlagswasser von den Déchern ist vor Ort zu verbrauchen oder
zu versickern.

Léschwasser

LAuf Grund der vorgesehenen Nutzung als Unterstellmdglichkeit und ggf. Winterlager fur
Fahrzeuge, wie z. B. Wohnmobile und Boote, wird seitens der Brandschutzdienststelle von
einer erhdhten Brandgefahr und —last ausgegangen. Gemaf Arbeitsblatt W405 ergibt sich
somit ein Léschwasserbedarf von 96m?3/h (1.600l/min.) tber einen Zeitraum von mind. zwei
Stunden. Die Léschwasserversorgung kann im Bestand, Gber den Grundschutz der Ge-
meinde, gesichert werden.®

Der Bebauungsplan setzt ein eingeschranktes Gewerbegebiet mit einer Geschossflachen-
zahl von 0,6 fest. Somit ist bei einer tGberwiegenden Bauart (feuerbestandige, hochfeuerhem-
mende oder feuerhemmende Umfassung und harte Bedachung) nach DVGW Arbeitsblatt W
405 -02/2008 ein Loschwasserbedarf von 48 m3/h zu sichern. Es gibt zwei Unterflurhydran-
ten im Nahbereich, die beide jeweils diesen Bedarf absichern. In der Summe stehen somit
96 m3/h zur Verflgung.

Wenn der Vorhabentréger eine andere Bauart wahlt, die einen htheren Bedarf an Loschwas-
ser zur Folge hat, ist die Sicherung des Loschwassers im Bauantragsverfahren nachzuwei-
sen.

Stromversorgung
Im Norden des Geltungsbereichs verlaufen 20 kV-Leitungen.

Telekommunikationslinien
Im Norden des Geltungsbereichs verlaufen Breitbandkabel.
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Abfallentsorgung

Seit dem 01.01.2021 ist die Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald Uber die Ab-
fallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung —AwS) in Kraft. Es besteht Anschluss- und Benut-
zungszwang.

7.3 Natur und Umwelt
Wegen des Verfahrens nach § 13a BauGB ist keine Kompensation fir die Flachenversiege-

lung erforderlich. Die Vermeidungs-, Ersatz- und CEF-MaRRnahmen, die sich aus dem Arten-
schutzfachbeitrag ergeben sind umzusetzen.

7.4 Bodenordnende MalBRnhahmen
Durch den Bebauungsplan Nr. 44/2022 ,Stellplatzanlage LindenstralRe” werden MalRnahmen
zur Bodenordnung im Sinne einer Grundstlicksvereinigung, Grundstiicksverschmelzung oder

Baulasteintragung erforderlich, da ansonsten die 6ffentlich rechtliche Erschlielung nicht fir
alle Teilgrundstiicke eindeutig gesichert ist.

7.5 Kosten und Finanzierung

Die Kosten fur die Planung sowie fir sonstige damit im Zusammenhang stehende Aufwen-
dungen werden vom Vorhabentrager getragen.

8. Flachenverteilung

Nutzung FlachengrofRRe | Anteil an Gesamtflache

Gewerbegebiet 22.579 m?2 100 %

Gesamt 22.579 m? 100 %
Torgelow, ..................

Die Burgermeisterin Siegel
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1 Kurzfassung

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Auftragsdatum:
Berichtsabschluss:

Zusammenfassung:

Solar Powered Games GmbH
Franz-Josef-Krayer-Straf3e 2
88085 Langenargen

Umwelt- und Rohstoff-Technologie GmbH Greifswald
17489 Greifswald, Walther-Rathenau-Stralle 35

10.03.2022

18.05.2022

Im Auftrag der Solar Powered Games GmbH wurden am 12.04.2022 auf
dem ehemaligen Betriebsgeldnde des VEB Kohlehandel Neubrandenburg,
Standort Torgelow am Stidwestrand der Stadt Torgelow orientierende Alt-
lastenuntersuchungen durchgefiihrt. Die Oberflache der Liegenschaft ist
zum grof3en Teil mit Ortbeton bzw. Betonplatten versiegelt.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden 6 Rammkernsondierungen im
Bereich von ausgewéhlten Teilflachen abgeteuft und aus den Bodenprofilen
Bodenproben fiir analytische Untersuchungen entnommen. In den entnom-
menen Proben wurden die Gehalte an vorab festgelegten Schadstoffen
(PAK, Schwermetalle) ermittelt.

In allen Rammkernsondierungen wurden anthropogene Auffiillungen (vor
allem Sande mit einzelnen Bauschuttbeimengungen) in Machtigkeiten zwi-
schen 0,35 m und 0,75 m angetroffen, so dass davon auszugehen ist, dass
im Bereich des gesamten Untersuchungsgebietes flichendeckend Auffiillun-
gen vorhanden sind. Unter den Auffiillungen wurde z. T. Reste des ehemali-
gen Mutterbodens angetroffen. Ansonsten wurden unter den Auffiillungen
bzw. unter dem Mutterboden stets die fiir die Region charakteristischen
Fein- und Mittelsande aufgeschlossen, die den 1. Grundwasserleiter bilden.
Im mittleren Bereich der Liegenschaft sind in dem oberen Bereich dieser
Sande geringmichtige organogene Sedimente (Torf, humose Sande) einge-
schalten.

Der Grundwasserspiegel wurde in den 6 Rammkernsondierungen in Abhén-
gigkeit von der Geldndehohe zwischen 1,35 und 1,92 m unter Geldnde-
oberkante angeschnitten.

In den untersuchten Bodenproben, die ausschlieBlich aus den Auffiillungen
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entnommen wurden, wurden nur relativ geringe Schadstoffgehalte nach-

gewiesen. Die im Anhang 2 der BBodSchV fiir ausgewéhlte Schadstofte
vorgegebenen Priifwerte fiir den Wirkungspfad Boden - Mensch im Bereich
von Industrie- und Gewerbegrundstiicke werden in keiner der untersuchten
Bodenproben iiberschritten. Auch der vom Ministerium fiir Landwirtschaft
und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (2017) fiir den Einzelparameter
Benzo(a)pyren fiir Industrie- und Gewerbegebiete vorgegebene Priifwert
wird in den untersuchten Bodenproben deutlich unterschritten.
Ausgehend von der vom Auftraggeber vorgegebenen Aufgabenstellung
kann eingeschitzt werden, dass kein Handlungsbedarf hinsichtlich der
Durchfiihrung weiterfiihrender altlastenrelevanter Untersuchungen oder
Gefahrenabwehrmaflnahmen besteht.

Im Falle eventueller Tiefbauarbeiten ist jedoch zu beriicksichtigen, dass in
kleinrdumigen Bereichen die Auffiillungen erhohte PAK-Gehalte aufweisen
konnen und der in diesen Bereichen anfallende Bodenaushub der Einbau-
klasse Z 2 gemdfl LAGA M 20 zugeordnet werden muss. Vorrangig erfiillen
die geringmichtigen Auffiillungen hinsichtlich des Gehaltes an PAK und
Schwermetallen jedoch die Kriterien fiir die Einbauklassen Z 1 bzw. Z 0.
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung

Das zu untersuchende Areal wurde bis 1990 vom VEB Kohlehandel Neubrandenburg und
danach von der Rheinbraun Handel Ost GmbH als Auslieferungslager mit Kohlelagerplatz
genutzt.

Da auf der Liegenschaft im Rahmen einer Begutachtung im Jahr 1998 von der IABG mbH eine
Altlastenverdachtsflache ausgehalten wurde, wird das Betriebsgelédnde des ehemaligen Kohle-
handels im Altlastenkataster des Landkreises Vorpommern Greifswald mit einem entsprechen-
den Eintrag gefiihrt.

Von der Solar Powered Games GmbH ist derzeitig geplant, auf dem betreffenden Areal Carports
mit einer Photovoltaikanlage zu errichten. Aufgrund des Eintrages des Grundstiickes im Alt-
lastenkataster des Landkreises wurde es notwendig, den betreffenden Altlastenverdacht iiber
orientierende Bodenuntersuchungen zu priifen.

Auf der Basis des Angebotes vom 08.04.2022 wurde die URST GmbH von der Solar Powered
Games mit der Durchfiihrung der orientierenden Altlastenuntersuchungen im Bereich des
ehemaligen Kohlenlagerplatzes in der Lindenstraf3e in Torgelow beauftragt.

Mit den stichprobenartig durchgefiihrten Altlastenuntersuchungen war zu klaren, inwieweit im
Untergrund der im Altlastenkataster des Landkreises ausgehaltenen Altlastenverdachtsfldche
Hinweise auf mogliche Bodenkontaminationen vorhanden sind. Der Untersuchungsumfang
wurde dem bekannten fritheren Umgang mit schadstofthaltigen Stoffen auf dem Betriebsgeldnde
angepasst.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden keine Grundwasseruntersuchungen durchgefiihrt.
Auch die Materialien der baulichen Anlagen sowie der Fldchenversiegelungen waren nicht zu

untersuchen.

3 Arbeitsmethodik

Zur Vorbereitung der Bohrarbeiten erfolgten Abstimmungen mit dem Auftraggeber sowie eine
Anfrage beim Umweltamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald beziiglich der zu untersu-
chenden Altlastenverdachtsflache. Vom Landkreis wurde daraufhin eine Lageskizze mit der im
Jahr 1998 ausgehaltenen Altlastenverdachtsfldche zur Verfiigung gestellt.
AufBlerdem wurde vom Auftraggeber vom derzeitigen Grundstiickseigentiimer (STMB Immobi-
lien GmbH) eine Betretungserlaubnis eingeholt.
Folgende Arbeiten wurden ausgefiihrt:
Feldarbeiten (durchgefiihrt am 12.04.2022):

- Suche der im Jahr 1998 ausgehaltenen Altlastenverdachtsflache und Festlegung der Ansatz-

punkte der Rammkernsondierungen unter Beriicksichtigung der moéglichen Trassen von Ver-

S

Umwelt-und Rohstoff-Technologie GmbH Greifswald Torgelow, Lindenstrafle 10, Solar Powered
Walther-Rathenau-Strafie 35, 17489 Greifswald orientierende Altlastenuntersuchungen Games




URST

und Entsorgungsleitungen,;

- Ausfithrung von 6 Rammkernsondierungen (¢ 50 - 60 mm, Endteufe 3 m) und Profilauf-
nahme nach DIN 4022, organoleptische Priifungen, Entnahme von Bodenproben; lage-
méiBige Einmessung der Ansatzpunkte;

- Transport der Proben in ein akkreditiertes Labor zur laboranalytischen Untersuchung (IUL
Vorpommern GmbH);

Analytik (Bodenproben):

- 5 x Trockenriickstand (DIN EN 14346);

- 5 x polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK, LUA-NRW Merkblatt 1);

- 2 x Schwermetalle (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg und Zn; DIN EN ISO 17294-2);

Dokumentation:

Zusammenfassung aller ausgefiihrten Arbeiten, Dokumentation und Bewertung der Unter-

suchungsergebnisse, Empfehlungen fiir den weiteren Handlungsbedarf.

4 Standortbeschreibung
4.1 Allgemeine Standortdaten

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Landkreis:  Vorpommern-Greifswald

Gemarkung: Torgelow

Flur: 10

Flurstiick: diverse

Eigentiimer: STMB Immobilien GmbH

Koordinaten (ETRS 89/UTM-Zone 33N):
Rechtswert: 33433700
Hochwert: 5942700

Die Liegenschaft befindet sich am Stidwestrand der Stadt Torgelow (Anlage 1). Nach Nord-
westen wird die Liegenschaft durch die Bahnlinie Pasewalk-Ueckermiinde, nach Norden durch
die Lindenstra3e und ansonsten in allen anderen Richtungen durch Gérten mit Lauben oder
Einfamilienhdusern begrenzt.

Der ehemals von Norden auf das Grundstiick fiihrende Gleisanschluss, iiber den die Kohle
angeliefert wurde, wurde bereits zuriickgebaut.

Das zu untersuchende Areal wurde bis 1990 vom VEB Kohlehandel Neubrandenburg, Standort
Torgelow als Kohleumschlagplatz genutzt. Die Kohle wurde per Bahn angeliefert, auf befestig-
ten Freiflichen gelagert und per LKW ausgeliefert.
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Nach 1990 waren verschiedene Brennstoffhandelsunternehmen Eigentiimer des Grundstiickes.
Derzeitig ist die STMB Immobilien GmbH Eigentiimer.
Zum Zeitpunkt der Begutachtung waren die mit Beton (Ortbeton und Betonplatten) befestigten

Freiflachen weitestgehend leergerdumt. Lediglich auf dem nordlichsten Teil der Liegenschaft
nahe der Lindenstrafle wurden Kabeltrommeln mit Lichtleiterkabeln gelagert.

Von den urspriinglichen Gebéduden sind noch ein barackenartiges Biiro-/Aufenthaltsgebdude
(Anlage 5, Abb. 6) sowie ein Garagen-/Werkstattgebdude (Anlage 5, Abb. 5) vorhanden.

Die Oberfliche des Grundstiickes ist relativ eben.

4.2 Geologische Verhiiltnisse

Regional
Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Verbreitungsraum quartédrer Sedimente. Die Ablage-

rungen der letzten Kaltzeit, der Weichselkaltzeit, und des Holozéns bestimmen den oberfldchen-
nahen Schichtaufbau und die heutige Morphologie.

Die Quartérbasis liegt bei ca. -50 m HN und wird von tertidren Sedimenten des Oligozéins unter-
lagert. Altere quartire Ablagerungen liegen in Form von Grundmorinen (Geschiebemergel) der
Saale- und eventuell auch der Elster-Kaltzeit und als glazilimnische Beckenbildungen (Becken-
schluffe etc.) vor. Die Grundmordnen des Pommerschen und des Brandenburger Stadiums der
Weichselkaltzeit fehlen im Bereich des Haffstausees nahezu vollstandig; lediglich in Randberei-
chen (z. B. bei Jatznick) ist der Geschiebemergel des Brandenburger Stadiums weitflachig
ausgebildet. Auf den élteren quartdren Ablagerungen lagert die Grundmorine der letzten
Inlandvereisung im norddeutschen Raum, des Mecklenburger Stadiums der Weichsel-Kaltzeit.
Die Grundmorine besteht aus Geschiebemergel mit eingelagerten Schollen von tertidren Tonen,
Schluffen und Sanden. Die Geschiebemergeloberfldche weist ein auf kurze Entfernungen stark
gegliedertes Relief auf.

Mit dem Abschmelzen des Inlandeises bildete sich der sogenannte Haffstausee heraus, in dem bis
iiber 10 m méchtige glazilimnische Sande zur Ablagerung kamen. Teilweise sind in die iiberwie-
gend fein- bis mittelkdrnigen Sande auch grobere, kiesige Sande eingelagert, die besonders
héufig unmittelbar tiber der Grundmoréne auftreten. Den Abschluss der natiirlichen Béden bildet
der Mutterboden.

Lokal

Im Zuge der orientierenden Altlastenuntersuchungen wurden 6 Rammbkernsondierungen mit einer
Endteufe von jeweils 3,0 m abgeteuft. Bei dieser Endteufe wurde in allen Rammkernsondierun-
gen die Basis der Auffiillungen durchortert. Die Ansatzpunkte der Rammkernsondierungen sind
in der Anlage 2 dokumentiert und die Schichtenverzeichnisse sind in der Anlage 3 enthalten.
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In der Tabelle 1 sind die in den abgeteuften Rammkernsondierungen vorgefundenen Schicht-

machtigkeiten zusammengefasst. Daraus wird ersichtlich, dass die Auffiillungen in den Ramm-
kernsondierungen in einer Michtigkeit zwischen 0,35 m und 0,75 m angetroffen wurden.
Insbesondere in den Rammkernsondierungen TLW 2/22 - TLW 4/22 wurden in den Auffiil-
lungen hohe Kohlegrusbeimengungen festgestellt.

In drei Rammkernsondierungen (TLW 1/22, TLW 5/22 und TLW 6/22) wurden direkt unter den
Auffiillungen Reste des ehemaligen Mutterbodens angetroffen. Ansonsten wurden unter den
Auffiillungen bzw. unter dem Mutterboden stets die fiir die Region charakteristischen Fein- und
Mittelsande aufgeschlossen. In den Rammkernsondierungen TLW 1/22 und TLW 2/22 wurden
in den oberen Bereichen dieser natiirlichen Sande organogene Lagen (stark zersetzte Torflagen)
angetroffen.

Tab. 1: Zusammenstellung der Schichtméchtigkeiten der 6 abgeteuften Rammkernsondierungen
(Lageplan mit den Ansatzpunkten der Rammkernsondierungen in der Anlage 2, Schich-
tenverzeichnisse in der Anlage 3)

Schicht Rammkernsondierung (Schichtméchtigkeit in m)
TLW 1/22|TLW 2/22[TLW 3/22|TLW 4/22[TLW 5/22|TLW 6/22

Ortbeton bzw. Betonplatten - - - 0,20 - -
Auffiillungen (umgelagerte Sande) 0,60 0,75 0,70 0,60 0,35 0,35
Mutterboden 0,25 - - - 0,20 0,10
Fein- bis Mittelsande 1,70 1,55 - - - -
Torf, humose Sande 0,30 0,15 - - - -
Fein- bis Mittelsande* 0,15 0,55 2,30 2,20 2,45 2,55
Endteufe: 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

*:  Schicht wurde in keiner Rammkernsondierung durchortert

4.3 Hydrologische und hydrogeologische Verhiltnisse

Regional:
Die unter den fldchig vorhandenen sandigen Auffiillungen anstehenden Sande bilden den ersten

Grundwasserleiter (GWL 1 nach Nomenklatur der HyKa 50). Dieser Grundwasserleiter ist der
Hauptgrundwasserleiter in der Region, da keine weiteren nutzbaren tieferen Grundwasserleiter
vorhanden sind. Der Grundwasserleiter ist nicht abgedeckt und somit gegen fldchenhaft ein-
dringende Schadstoffe nicht geschiitzt.
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In der Hydrogeologischen Karte (HyKa 50) ist im Umfeld des Untersuchungsgebietes eine nach

Osten bis Siidosten zur Ucker hin gerichtete GrundwasserflieBrichtung dokumentiert.

Lokal:

Der Grundwasserspiegel wurde in den 6 Rammkernsondierungen in Abhéngigkeit von der
Geléandehohe zwischen 1,35 und 1,92 m unter Geldndeoberkante angeschnitten.

Aufgrund des geringen Flurabstandes sowie der lithologischen Verhéltnisse ist der ungespannte
1. Grundwasserleiter gegen flichenhaft eindringende Schadstoffe nicht geschiitzt. Die im
Untersuchungsgebiet an der Oberfldche anstehenden Sande sind versickerungswirksam. Im
gesamten B-Plan-Gebiet versickert das Niederschlagswasser vor Ort.

Das Gebiet liegt in keiner Trinkwasserschutzzone.

4.4 Schutzzonen

Das B-Plan-Gebiet 35 befindet sich in keinem Schutzgebiet (FFH-, SPA-, Natur-, Landschafts-
oder Wasserschutzgebiet). Auch Flachen-, Natur- oder Baudenkmaéler sind im Untersuchungs-
gebiet bzw. im unmittelbaren Umfeld nicht ausgewiesen.
Zu den nichstgelegenen Schutzgebieten bestehen folgende Abstidnde:
- Wasserschutzgebiet,, Torgelow”, Trinkwasserschutzzone II1, ca. 3.000 m in siidostlicher
Richtung,
- Wasserschutzgebiet ,,Friedrichshagen”, Trinkwasserschutzzone 11, ca. 4.600 m in west-
licher Richtung;
- Landschaftsschutzgebiet ,,Brohmer Berge/Rosenthaler Staffel”, ca. 4.300 m in siid-
westlicher Richtung;
- Landschaftsschutzgebiet ,,Haffkiiste”, ca. 6.200 m in norddstlicher Richtung;
- Naturschutzgebiet ,, Waldhof”, ca. 7.600 m in siiddstlicher Richtung;
- FFH-Gebiete, Entfernung > 5.000 m in verschiedenen Richtungen.
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5 Ergebnisse der Bodenuntersuchungen

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen dargestellt und bewertet.

5.1 Objektbegehung und Probenahmen

Am 12.04.2022 erfolgte vor dem Beginn der Bohrarbeiten eine Begehung des Untersuchungs-
gebietes, wobei an der Erdoberflache keine Oberflichenkontaminationen oder sonstigen Hin-
weise auf Altlasten festgestellt wurden. Aus diesem Grunde wurden die Ansatzpunkte der
Rammkernsondierungen wie folgt ausgewéhlt (Lageplan in der Anlage 2):
- TLW 1/22,
Nordrand des ehemaligen Kohlelagerplatzes, schmaler unversiegelter Streifen vor dem
ehemaligen Werkstattgebdaude (Anlage 5, Abb. 1);
- TLW 2/22,
Nordrand des Kohlelagerplatzes im Bereich einer ehemaligen Kranbahn, schmaler un-
versiegelter Streifen neben dem Verladegleis (Anlage 5, Abb. 2);
- TLW 3/22,
Stidrand des Kohlelagerplatzes im Bereich einer ehemaligen Kranbahn, schmaler un-
versiegelter Streifen neben dem Verladegleis (Anlage 5, Abb. 3);
- TLW 4/22,
Zentralbereich des ehemaligen Kohlenlagerplatzes, tiefste Stelle der versiegelten Flache, in
diesem Bereich soll sich ein FaBlager befunden haben (IABG mbH 1989);
- TLW 5/22,
unversiegelter Bereich direkt neben dem Garagen- und Werkstattgebaude;
- TLW 6/22,
Nordrand der Liegenschaft, Lagerflache direkt neben der Zufahrt von der Lindenstrale.

In den Bodenprofilen der Rammkernsondierungen wurden keine Auffélligkeiten, die auf eine
umweltrelevante Schadstoftbelastung des Bodens schlieBen lieBen, festgestellt. Aus diesem
Grunde wurden zur Beweissicherung aus dem Bodenprofil jeder Rammkernsondierung eine
Bodenprobe aus Bodenbereichen ausgewéhlt, in denen ein Schadstoffnachweis noch am
wahrscheinlichsten war (ausschlieBlich Auffiillungen).

Alle entnommenen Proben wurden nach Abschluss der Probenahme umgehend der Industrie-
und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH zur chemischen Analyse iibergeben. Von der
Probe TLW 6/22-1 wurde keine Analyse veranlasst, da es sich bei der ca. 35 cm starken Auf-
fiillung um umgelagerten Feinsand ohne jegliche Fremdbeimengung handelte.
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5.2 Ergebnisse der laboranalytischen Untersuchungen

In der Tabelle 2 sind die Ergebnisse der in den Bodenproben bestimmten Gehalte an PAK und
ausgewdhlten Schwermetallen zusammengefasst und den Priifwerten der Bundesbodenschutzver-
ordnung - soweit vorliegend - sowie den Zuordnungswerten der LAGA M 20 gegeniibergestellt
(Priifbericht in der Anlage 4).

Tab. 2: In den Bodenproben bestimmte Schadstoffgehalte

Proben- Entnahmetiefe [ TS | PAK* [ B(a)P [ Blei [Cadmi-| Chrom|Kupfer|Nickel |Queck-| Zink
bezeichnung | [m unter GOK]| [%] um silber

[mg/kg TS]

TLW 1/22-1 0,05 - 0,60 91,8 | 0,73 | 0,085

TLW 2/22-1 0,05-0,75 81,8 12,086 0,095 11 <02 7,1 10 52 | 0,12 40

TLW 3/22-1 0,05 -0,55 87,2 | 3,549 | 0,38

TLW 4/22-1 0,20 - 0,80 87,0 | 0,946 | 0,04 13 [ <02 | 49 5 2,2 ] 0,11 21

TLW 5/22-1 0,05-0,35 88,2 | 1,636 | 0,15

BBodSchV, Priifwert** - - 12 2.000 | 60 1.000 - 900 80 -
LAGAM 20 Z 0 (Sand) 3 0,3 40 0,4 30 20 15 0,1 60
(2004)
Z1 39" 0,9 210 3 180 120 150 1,5 450
Z2 30 3 700 10 600 400 500 5 1.500
Legende:
TS: Trockensubstanz

PAK: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (16 geméafl US-EPA)
B(a)P: Einzelsubstanz Benzo(a)pyren
*: Die Gehalte bzw. Nachweisgrenzen der Einzelverbindungen sind der Anlage 4 zu entnehmen.

wE, BBodSchV, Anhang 2; Priifwerte nach § 8 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BBodSchG fiir die direkte Aufnahme von
Schadstoffen auf Industrie- und Gewerbegrundstiicken (Wirkungspfad Boden - Mensch)

- kein Priifwert in der BBodSchV angegeben

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydro-

geologisch giinstigen Deckschichten eingebaut werden.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

In den untersuchten Bodenproben aus dem Bereich des ehemaligen Kohlehandels konnten nur
relativ geringe PAK-Gehalte nachgewiesen werden, die jedoch erheblich schwanken (0,7 -
3,5 mg/kg TS). Auch die ermittelten Gehalte an der nachgewiesenermafien kanzerogenen Einzel-
substanz Benzo(a)pyren sind als gering zu bewerten. Der Priifwert fiir die direkte Aufnhahme von
Schadstoffen auf Industrie- und Gewerbegrundstiicken (Wirkungspfad Boden - Mensch) gemal3
§ 8 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BBodSchG wird in allen Proben deutlich unterschritten.
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In der Probe TLW 3/22-1 wird fiir PAK der Zuordnungswert fiir die Einbauklasse Z 1 {iber-
schritten, so dass im Falle von Tiefbauarbeiten der betreffende Bodenaushub (Auffiillungen im

Bereich der Rammkernsondierung TLW 3/22) der Einbauklasse Z 2 zuzuordnen wére. Ansonsten
erfilllen die PAK-Gehalte (inkl. Benzo(a)pyren) die Kriterien fiir die Einbauklasse Z 0 geméaf
LAGA M 20.

Schwermetalle

Die in 2 ausgewahlten Bodenproben ermittelten Schwermetallgehalte sind ebenfalls als gering
zu bewerten. Die Priifwerte fiir die direkte Aufnahme von Schadstoffen auf Industrie- und
Gewerbegrundstiicken (Wirkungspfad Boden - Mensch) gemédll § 8 Abs.1 Satz 2 Nr. 1
BBodSchG werden nicht iiberschritten.

Beziiglich der Schwermetalle ist festzustellen, dass lediglich die ermittelten Quecksilbergehalte
geringfiigig den Wert fiir die Einbauklasse Z 0 iiberschreiten, so dass der betreffende Boden-
aushub der Einbauklasse Z 1 zuzuordnen wire. Ansonsten erfiillen die Schwermetallgehalte die
Kfriterien fiir die Einbauklasse Z 0 gemil LAGA M 20.

6 Gefihrdungsabschitzung

Handlungsgrundlage zur Bewertung von Bodenverunreinigungen sind das Bundesbodenschutz-
gesetz (BBodSchG) und die Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Im
Anhang 2 der BBodSchV sind Priif- und MaBBnahmewerte fiir verschiedene Wirkungspfade und
Nutzungen enthalten. Der Wirkungspfad geméf § 2 BBodSchV ist der Weg eines Schadstoffes
von der Schadstoffquelle bis zu dem Ort einer moglichen Wirkung auf ein Schutzgut.

Im Rahmen der orientierenden Untersuchungen konnten im Rahmen der Begehung des Untersu-
chungsgebietes sowie in den Bodenprofilen der Rammkernsondierungen keine Verdachts-
momente (z. B. Bodenverfiarbungen, sonstige organoleptische Auffilligkeiten) auf umweltrele-
vante Kontaminationen des Bodens festgestellt werden.

Auch mit den durchgefiihrten Bodenuntersuchungen im Bereich ausgewéhlter Teilflachen konn-
ten keine Hinweise auf eine umweltrelevante Belastung des Untergrundes festgestellt werden. In
den untersuchten Bodenproben wurden geringe Gehalte an PAK und Schwermetallen nach-
gewiesen. Die im Anhang 2 der BBodSchV fiir ausgewéhlte Schadstoffe vorgegebenen Priifwerte
fiir den Wirkungspfad Boden - Mensch im Bereich von Industrie- und Gewerbegrundstiicke
werden in keiner der untersuchten Bodenproben iiberschritten.

Auch der vom Ministerium fiir Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (2017)
fiir den Einzelparameter Benzo(a)pyren fiir Industrie- und Gewerbegebiete vorgegebene Priifwert
in Hohe von 5 mg/kg TS wird in den untersuchten Bodenproben deutlich unterschritten (nach-
gewiesene maximale Konzentration: 0,38 mg/kg TS in der Probe TLW 3/22-1).
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Weiterhin ist festzustellen, dass - wenn auch nur auf relativ niedrigem Niveau - die hochsten im

Rahmen der orientierenden Altlastenuntersuchungen ermittelten Schadstoffgehalte in der Boden-
probe aus der Rammkernsondierung TLW 3/22 direkt neben dem ehemaligen Verladebereich am
Anschlussgleis nachgewiesen wurden.

Aufgrund der oben beschriebenen Situation beziiglich der nachgewiesenen geringen Schadstoft-
gehalte sind die Wirkungspfade gemédll BBodSchV fiir den untersuchten Standort nur als theo-
retisch zu betrachten und werden deshalb nachfolgend nur kurz abgehandelt.

Ausgehend von den vorliegenden Untersuchungsergebnissen konnen fiir die Wirkungspfade
geméil Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) folgende Einschitzungen fiir
die untersuchte Flidche des ehemaligen VEB Kohlehandel Neubrandenburg, Standort Torgelow
getroffen werden:

Wirkungspfad Boden — Mensch:

Aus den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Schadstoffgehalten sind keine Gefahren
fiir diesen Wirkungspfad ableitbar. Die in den untersuchten Bodenproben nachgewiesenen
Gehalte an PAK und Schwermetallen liegen deutlich unter den entsprechenden Priifwerten fiir
Industrie- und Gewerbegrundstiicke gemall der BBodSchV, Anhang 2, Pkt. 1.4 sowie unter
den vom Ministerium fiir Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (2017)
empfohlenen geringeren Priifwerten fiir PAK und dem Einzelparameter Benzo(a)pyren.
Auf der Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist festzustellen, dass im Bereich
der untersuchten Altlastenverdachtsflachen fiir den Wirkungspfad Boden — Mensch keine
Gefahrdungen bestehen.

Wirkungspfad Boden — Grundwasser:

Die orientierenden Untersuchungen beschrinkten sich ausschlieBlich auf Bodenuntersu-
chungen bis 3 m Tiefe. In allen Rammkernsondierungen wurde unter den flichig vorhandenen
Auffiillungen die Sande, die im Untersuchungsgebiet den 1. Grundwasserleiter bilden, ange-
troffen. Der Grundwasserspiegel wurde zwischen 1,35 und 1,92 m unter Gelédndeoberkante
angeschnitten.

Da in den untersuchten Bodenproben keine umweltrelevanten Schadstoffgehalte nachgewie-
sen werden konnten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der oberste Grundwasserleiter durch
Schadstoffe vom ehemaligen Kohlehandelgelédnde kontaminiert ist, relativ gering.

Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze:
Dieser Wirkungspfad ist fiir die Liegenschaft ohne Relevanz, da im Untersuchungsgebiet kein
Anbau von Nutzpflanzen erfolgt. Die in geringer Entfernung vom Untersuchungsgebiet
gelegenen Kleingdrten sind nicht betroffen.
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7 Empfehlungen fiir den weiteren Handlungsbedarf

Mit den durchgefiihrten Bodenuntersuchungen konnte im Bereich des Untersuchungsgebietes
keine umweltrelevante Schadstoftbelastung des Bodens nachgewiesen werden, die zur Geféhr-
dung der menschlichen Gesundheit fiihren konnte. Es wurden lediglich lokal gering erhohte
Konzentrationen an PAK und Quecksilber festgestellt. Es konnten keine Hinweise gefunden
werden, die auf groBfldchige Bodenkontaminationen schlieen lassen.

Ein Handlungsbedarf hinsichtlich der Durchfiihrung weiterfiihrender altlastenrelevanter Boden-
untersuchungen oder Gefahrenabwehrmafinahmen kann aus den vorliegenden Untersuchungs-
ergebnissen nicht abgeleitet werden.

Im Falle eventueller Tiefbauarbeiten ist jedoch zu beriicksichtigen, dass in kleinrdumigen
Bereichen die Auffiillungen erhohte PAK-Gehalte aufweisen, so dass der anfallende Boden-
aushub zum Teil der Einbauklasse Z 2 gemdll LAGA M 20 zuzuordnen ist und dann nicht
wieder vor Ort eingebaut werden kann. Vorrangig erfiillen die geringméchtigen Auffiillungen
jedoch die Kriterien fiir die Einbauklassen Z 1 bzw. Z 0.

Der gewachsene Boden unterhalb der Auffiillungen diirfte erfahrungsgemif die Kriterien fiir die
Einbauklasse Z 0 erfiillen (bisher keine Analysen vorhanden).
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Prifbericht/Schichtenverzeichnis
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.. '_. Mittelsand, feinsandig, humos, kalkfrei, dunkelbraun, liberschtteter
0,85 * .. Mutterboden

. .. e Mittelsand, feinsandig, kalkfrei, hellbraun bis hellgrau,
2,55 © o O, Grundwasserspiegel in Ruhe (1, 35 m)
2,75 "'._.‘-- Torf, kalkfrei, dunkelbraun
285 | - s Feinsand, humos, schwach mittelsandig, kalkfrei, dunkelbraun
3,00 |- L Feinsand, mittelsandig, kalkfrei, hellbraun

Projekt: Torgelow, LindenstraBe 10, Kohlehandel

Bohrung: TLW 1/22

Auftraggeber: Solar Powered Games GmbH

Anlage 3.1

U

URST

It- und Rohstoff-Technologie

Bohrfirma: URST GmbH Greifswald

Lagebezug: System ETRS

Bearbeiter: Dr. F. VéIsgen

Rechtswert: 33433685

Datum: 12.04.2022

Hochwert: 5942754

GmbH Greifswald




Prifbericht/Schichtenverzeichnis

m unter GOK TLW 2/22
0,0 o’
I A .O
e A
* o
o
Ao
°. OA Auffiillung, Sand, schwach kiesig, stark kalkhaltig, dunkelbraun bis
045 oN schwarz, einzelne Kohlegruslagen und Betonstlicke
0,5 .
[ L A R
LA
TLW 2/22-1 .« Aufflllung, Mittelsand, feinsandig, schwach humos, kalkfrei, hellbraun bis
Woo0s5-075 | o075 | .. dunkelbraun
115 | * o .* Mittelsand, feinsandig, kalkfrei, hellbraun bis ocker
1,5 -
V¥V 175m S
- ',-' Feinsand, stark mittelsandig, kalkfrei, hellgrau bis hellbraun,
2,0 2,00 |- ... Grundwasserspiegel in Ruhe (1, 75 m)
215 |- R Feinsand, schwach mittelsandig, schwach humos, kalkfrei, dunkelbraun
230 |= == Torf, kalkfrei, dunkelbraun
25 .
3,0 300 |- . -, Feinsand, mittelsandig, kalkfrei, grau
Héhenmalistab: 1:20
Projekt: Torgelow, LindenstraBe 10, Kohlehandel f
Bohrung: TLW 2/22 U RST
Auftraggeber: Solar Powered Games GmbH Anlage 3.2 Urnwelt- und Rohstoff-Technalogie
Bohrfirma: URST GmbH Greifswald Lagebezug: System ETRS GmbH Greifswald
Bearbeiter: Dr. F. Volsgen Rechtswert: 33433663
Datum: 12.04.2022 Hochwert: 5942741 )




Prifbericht/Schichtenverzeichnis

m unter GOK TLW 3/22
0,0 -
A -
ey
A ':: Auffiillung, Sand, stark humos, schwach kiesig, kalkfrei, schwarz, hoher
- Kohlegrusanteil, einzelne Betonbruchstiicke
A%
.o
0,5 TLW 3/22-1 . Aufflllung, Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, kalkfrei,
0,05-0,55 ° .A dunkelbraun
A .'. Aufflllung, Mittelsand, feinsandig, schwach humos, kalkfrei, braun bis
0,70 . dunkelbraun
1,0 ..
15 S
1,60 : - Mittelsand, stark feinsandig, kalkfrei, hellgrau bis hellbraun
V_ 18m .
2,0 o
. ,-. Feinsand, mittelsandig, kalkfrei, hellgrau, Grundwasserspiegel in Ruhe
245 Le (1,83 m)
2,5 0 a0
3,0 3,00 ..' ' Mittelsand, stark feinsandig, kalkfrei, hellbraun
Héhenmalistab: 1:20
Projekt: Torgelow, LindenstraBe 10, Kohlehandel f
Bohrung: TLW 3/22 U RST
Auftraggeber: Solar Powered Games GmbH Anlage 3.3 Urnwelt- und Rohstoff-Technalogie
Bohrfirma: URST GmbH Greifswald Lagebezug: System ETRS GmbH Greifswald
Bearbeiter: Dr. F. Volsgen Rechtswert: 33433665
Datum: 12.04.2022 Hochwert: 5942656 )




Prifbericht/Schichtenverzeichnis

m unter GOK TLW 4/22
0,0
0,35 Betonplatten, kalkfrei, grau bis schwarz, bewehrt, in Fugen Kohlegrus
A
0,5 .- Auffillung, Mittelsand, stark feinsandig, schwach kiesig, schwach humos,
0,55 ° . A kalkfrei, hellbraun bis dunkelbraun, einzelne Ziegelstiicke
TLW 4/22-1 5 o 0
Il 0.20-0,80 B O 50
1,0 C—
1,25 ., I-'_ Mittelsand, stark feinsandig, kalkfrei, hellbraun
! 1,82m ’
2,0 :
2,5 5 oo
- .-. Feinsand, mittelsandig, kalkfrei, hellgrau, Grundwasserspiegel in Ruhe
3,0 300 |- .- (1,82 m)

Héhenmalistab: 1:20

Projekt: Torgelow, LindenstraBe 10, Kohlehandel

Bohrung: TLW 4/22 U RST

Auftraggeber: Solar Powered Games GmbH Anlage 3.4 Umwelt. und Rohstoff-Technologie
Bohrfirma: URST GmbH Greifswald Lagebezug: System ETRS GmbH Greifswald
Bearbeiter: Dr. F. Volsgen Rechtswert: 33433706

Datum: 12.04.2022 Hochwert: 5942676 )




Prifbericht/Schichtenverzeichnis

m unter GOK TLW 5/22
0.0 AT
e Aufflllung, Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach humos,
TLW 5/22-1 AT . kalkfrei, dunkelbraun bis schwarz, umgelagerter Mutterboden, einzelne
0,00-0,35 035_ | - Betonbruchstiicke
0,5 S . . Feinsand, mittelsandig, humos, kalkfrei, dunkelbraun bis schwarz,
055 | © . . Mutterboden
1,0 < L.
1,5 ! 152m 1,50 |° '.' ' Mittelsand, stark feinsandig, kalkfrei, hellgrau bis hellbraun
* e Feinsand, mittelsandig, humos, kalkfrei, dunkelgriin, Grundwasserspiegel
160 |~ - "l inRuhe(1,52m)

2,0 .

2,5 . .'.

3,0 3,00 |- . ..- Feinsand, mittelsandig, kalkfrei, hellgrau

Héhenmalistab: 1:20

Projekt: Torgelow, LindenstraBe 10, Kohlehandel f
Bohrung: TLW 5/22 U RST
Auftraggeber: Solar Powered Games GmbH Anlage 3.5 Urnwelt- und Rohstoff-Technalogie
Bohrfirma: URST GmbH Greifswald Lagebezug: System ETRS GmbH Greifswald
Bearbeiter: Dr. F. Volsgen Rechtswert: 33433724
Datum: 12.04.2022 Hochwert: 5942738 )




Prifbericht/Schichtenverzeichnis

m unter GOK
0,0
TLW 6/22-1
0,05-0,25 0,25
0,35
0,5
0,80
1,0
1,40
1,5
1,85
! 1,92 m
2,0
2,5
2,75
L 3.0 3,00

Héhenmalistab: 1:20

TLW 6/22

T ,A Aufflllung, Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach humos,
- kalkfrei, hellbraun bis schwarz
. Feinsand, mittelsandig, humos, kalkfrei, hellbraun bis schwarz,
- ‘e | Mutterboden
... Mittelsand, feinsandig, kalkfrei, hellbraun
- ..- Feinsand, mittelsandig, kalkfrei, hellgraubraun
.. N Mittelsand, stark feinsandig, kalkfrei, hellbraun
; : g Feinsand, schwach mittelsandig, kalkfrei, hellbraun, Grundwasserspiegel
e °q in Ruhe (1,92 m)
. . Mittelsand, feinsandig, kalkfrei, hellbraun

URST

It- und Rohstoff-Technologie

GmbH Greifswald

Projekt: Torgelow, LindenstraBe 10, Kohlehandel

Bohrung: TLW 6/22

Auftraggeber: Solar Powered Games GmbH Anlage 3.6 u
Bohrfirma: URST GmbH Greifswald Lagebezug: System ETRS
Bearbeiter: Dr. F. Volsgen Rechtswert: 33433723

Datum: 12.04.2022 Hochwert: 5942825




Anlage 4

Prufbericht der laboranalytischen Untersuchungen

(8 Blatt)

Umwelt- und Rohstoff-Technologie GmbH Greifswald




Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH :UI

17489 Greifswald Tel. (03834)5745-0 v
Am Koppelberg 20 Mail mail@iul-vorpommern.de (( DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
18439 Stralsund Tel. (03831) 270 888 0-PL-14333-01-00
Bauhofstr. 5 Durch die DAKKS nach

DIN EN ISO/IEC 17025

akkreditiertes Priflaboratorium
Die Akkreditierung gilt fur die in der
Urkunde aufgefiihrten
Priifverfahren.

IUL Vorpommern GmbH Am Koppelberg 20 17489 Greifswald

URST

Umwelt- und Rohstoff-Technologie GmbH
Walter-Rathenau-Stralle 35

17489 Greifswald

Greifswald, 27.04.2022
Kunden-Nr.: 40352

Prufbericht 22-1881-001 bis 005

Objekt: Torgelow, Lindenstrale
Probenahme durch: Auftraggeber
Probenzustand: anforderungskonform
Beginn / Ende Priifung: 12.04.2022 / 26.04.2022

Priifergebnisse 001

Betrifft: Boden
Probenbezeichnung: TLW 1/22-1
Eingang am: 12.04.2022
Parameter Einheit Messwert

G1 | Trockenriickstand % 91,8

A | DIN EN 14346 (03/2007)

G1 | PAK

G1 | Naphthalin mg/kg TS 0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Acenaphthylen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Acenaphthen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Fluoren mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Phenanthren mg/kg TS 0,058
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Anthracen mg/kg TS 0,014
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Fluoranthen mg/kg TS 0,15

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Pyren mg/kg TS 0,12

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,056
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Chrysen mg/kg TS 0,053
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,055
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,022
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

Seite 1 von 8 zum Prifbericht Nr. 22-1881

TS = Trockensubstanz LTS = Lufttrockensubstanz ~ FS = Frischsubstanz ~ OS = Originalsubstanz ~ TM = Trockenmasse FM = Frischmasse
n.a. = nicht analysierbar  n.b. = nicht bestimmbar PN = Probenahme IUL ~ AG = Angabe Auftraggeber FV = Fremdvergabe A = akkreditiertes Verfahren
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)  (A) = Korrekturbericht  (E) = Erganzender Bericht
Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Proben, so wie angeliefert.
Veroéffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der [UL VORPOMMERN GmbH nur ungekiirzt und unverandert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.



Priifbericht 22-1881-001 bis 005

Priifergebnisse 001

<C

Betrifft: Boden
Probenbezeichnung: TLW 1/22-1
Eingang am: 12.04.2022
Parameter Einheit Messwert

G1 | Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,085

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS <0,010

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,083

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TS 0,024

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Summe PAK (Addition ohne < -Werte) mg/kg TS 0,73

TS = Trockensubstanz LTS = Lufttrockensubstanz

FS = Frischsubstanz
n.a. = nicht analysierbar  n.b. = nicht bestimmbar PN = Probenahme UL
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)

Seite 2 von 8 zum Prifbericht Nr. 22-1881

OS = Originalsubstanz  TM = Trockenmasse FM = Frischmasse

AG = Angabe Auftraggeber FV = Fremdvergabe A = akkreditiertes Verfahren

(A) = Korrekturbericht

(E) = Erganzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Proben, so wie angeliefert.
Veroéffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der [UL VORPOMMERN GmbH nur ungekiirzt und unverandert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.




Priifbericht 22-1881-001 bis 005

Priifergebnisse 002

<C

Betrifft: Boden
Probenbezeichnung: TLW 3/22-1
Eingang am: 12.04.2022
Parameter Einheit Messwert

G1 | Trockenriickstand % 87,2

A | DIN EN 14346 (03/2007)

G1 | PAK

G1 | Naphthalin mg/kg TS 0,022
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Acenaphthylen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Acenaphthen mg/kg TS 0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Fluoren mg/kg TS 0,012
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Phenanthren mg/kg TS 0,29
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Anthracen mg/kg TS 0,064
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Fluoranthen mg/kg TS 0,69
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Pyren mg/kg TS 0,51

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,25
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1| Chrysen mg/kg TS 0,24
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,25
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,10

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,38
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS 0,031
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,57
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TS 0,13

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Summe PAK (Addition ohne < -Werte) mg/kg TS 3,549

TS = Trockensubstanz LTS = Lufttrockensubstanz

n.a. = nicht analysierbar  n.b. = nicht bestimmbar

Seite 3 von 8 zum Prifbericht Nr. 22-1881

FS = Frischsubstanz ~ OS = Originalsubstanz  TM = Trockenmasse = FM = Frischmasse
PN = Probenahme UL
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)

AG = Angabe Auftraggeber FV = Fremdvergabe A = akkreditiertes Verfahren
(A) = Korrekturbericht ~ (E) = Ergénzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Proben, so wie angeliefert.
Veroéffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der [UL VORPOMMERN GmbH nur ungekiirzt und unverandert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.




Priifbericht 22-1881-001 bis 005

Priifergebnisse 003

<C

Betrifft: Boden
Probenbezeichnung: TLW 5/22-1
Eingang am: 12.04.2022
Parameter Einheit Messwert

G1 | Trockenriickstand % 88,2

A | DIN EN 14346 (03/2007)

G1 | PAK

G1 | Naphthalin mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Acenaphthylen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Acenaphthen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Fluoren mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Phenanthren mg/kg TS 0,16

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Anthracen mg/kg TS 0,029
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Fluoranthen mg/kg TS 0,29
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Pyren mg/kg TS 0,24
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,084
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1| Chrysen mg/kg TS 0,11

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,10

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,038
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,15

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,41

A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TS 0,025
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)

G1 | Summe PAK (Addition ohne < -Werte) mg/kg TS 1,636

TS = Trockensubstanz LTS = Lufttrockensubstanz ~ FS = Frischsubstanz

n.a. = nicht analysierbar

n.b. = nicht bestimmbar PN = Probenahme UL
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)

Seite 4 von 8 zum Prifbericht Nr. 22-1881

OS = Originalsubstanz  TM = Trockenmasse FM = Frischmasse

AG = Angabe Auftraggeber FV = Fremdvergabe A = akkreditiertes Verfahren

(A) = Korrekturbericht

(E) = Erganzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Proben, so wie angeliefert.
Veroéffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der [UL VORPOMMERN GmbH nur ungekiirzt und unverandert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.




Priifbericht 22-1881-001 bis 005

Priifergebnisse 004

<C

A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

Betrifft: Boden
Probenbezeichnung: TLW 2/22-1
Eingang am: 12.04.2022
Parameter Einheit Messwert
G1 | Trockenriickstand % 81,8
A | DIN EN 14346 (03/2007)
G1 | PAK
G1 | Naphthalin mg/kg TS 0,021
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Acenaphthylen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Acenaphthen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Fluoren mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Phenanthren mg/kg TS 0,13
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Anthracen mg/kg TS 0,039
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Fluoranthen mg/kg TS 0,30
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Pyren mg/kg TS 0,23
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,060
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Chrysen mg/kg TS 0,088
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,092
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,032
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,095
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS 0,013
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,95
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TS 0,036
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Summe PAK (Addition ohne < -Werte) mg/kg TS 2,086
G1 | Im Aufschluss wurden bestimmt:
A | DIN EN 13657 Pkt. 9.2 (01/2003)
G1 | - Blei mg/kg TS 11
A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)
G1 |- Cadmium mg/kg TS <0,20
A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)
G1 |- Chrom mg/kg TS 71

TS = Trockensubstanz LTS = Lufttrockensubstanz

FS = Frischsubstanz
n.a. = nicht analysierbar  n.b. = nicht bestimmbar PN = Probenahme UL
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)

OS = Originalsubstanz
AG = Angabe Auftraggeber
(A) = Korrekturbericht

Seite 5 von 8 zum Prifbericht Nr. 22-1881

TM = Trockenmasse FM = Frischmasse
FV = Fremdvergabe A = akkreditiertes Verfahren
(E) = Erganzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Proben, so wie angeliefert.
Veroéffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der [UL VORPOMMERN GmbH nur ungekiirzt und unverandert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.




Priifbericht 22-1881-001 bis 005

<C

Priifergebnisse 004

Betrifft: Boden

Probenbezeichnung: TLW 2/22-1

Eingang am: 12.04.2022

Parameter Einheit Messwert
G1 | - Kupfer mg/kg TS 10

A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

G1 | - Nickel mg/kg TS 5,2
A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

G1 | - Quecksilber mg/kg TS 0,12
A | DIN EN ISO 12846/Pkt. 7 (08/2012)

G1 |- Zink mg/kg TS 40
A [ DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

Seite 6 von 8 zum Prifbericht Nr. 22-1881

TS = Trockensubstanz LTS = Lufttrockensubstanz ~ FS = Frischsubstanz ~ OS = Originalsubstanz ~ TM = Trockenmasse FM = Frischmasse
n.a. = nicht analysierbar  n.b. = nicht bestimmbar PN = Probenahme IUL ~ AG = Angabe Auftraggeber FV = Fremdvergabe A = akkreditiertes Verfahren
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)  (A) = Korrekturbericht  (E) = Erganzender Bericht
Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Proben, so wie angeliefert.
Veroéffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der [UL VORPOMMERN GmbH nur ungekiirzt und unverandert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.



Priifbericht 22-1881-001 bis 005

Priifergebnisse 005

<C

A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

Betrifft: Boden
Probenbezeichnung: TLW 4/22-1
Eingang am: 12.04.2022
Parameter Einheit Messwert
G1 | Trockenriickstand % 87,0
A | DIN EN 14346 (03/2007)
G1 | PAK
G1 | Naphthalin mg/kg TS 0,014
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Acenaphthylen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Acenaphthen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Fluoren mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Phenanthren mg/kg TS 0,040
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Anthracen mg/kg TS 0,021
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Fluoranthen mg/kg TS 0,097
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Pyren mg/kg TS 0,080
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,019
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Chrysen mg/kg TS 0,030
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,034
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,011
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,040
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS <0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,55
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TS 0,010
A | LUA-NRW Merkblatt 1 (1994)
G1 | Summe PAK (Addition ohne < -Werte) mg/kg TS 0,946
G1 | Im Aufschluss wurden bestimmt:
A | DIN EN 13657 Pkt. 9.2 (01/2003)
G1 |- Blei mg/kg TS 13
A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)
G1 |- Cadmium mg/kg TS <0,20
A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)
G1 |- Chrom mg/kg TS 4,9

TS = Trockensubstanz LTS = Lufttrockensubstanz

FS = Frischsubstanz
n.a. = nicht analysierbar  n.b. = nicht bestimmbar PN = Probenahme UL
(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)

OS = Originalsubstanz
AG = Angabe Auftraggeber
(A) = Korrekturbericht
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TM = Trockenmasse FM = Frischmasse
FV = Fremdvergabe A = akkreditiertes Verfahren
(E) = Erganzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Proben, so wie angeliefert.
Veroéffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der [UL VORPOMMERN GmbH nur ungekiirzt und unverandert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.




Priifbericht 22-1881-001 bis 005

Priifergebnisse 005

<C

Betrifft: Boden
Probenbezeichnung: TLW 4/22-1
Eingang am: 12.04.2022
Parameter Einheit Messwert

G1 | - Kupfer mg/kg TS 5,0

A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

G1 | - Nickel mg/kg TS 2,2

A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

G1 | - Quecksilber mg/kg TS 0,11

A | DIN EN ISO 12846/Pkt. 7 (08/2012)

G1 |- Zink mg/kg TS 21

A | DIN EN ISO 17294-2 (01/2017)

. Hole

Helga Stock
Diplom-Chemiker

Dieser Priifbericht wurde entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 gepriift und freigegeben sowie mit einer digitalen Unterschrift versehen.
Die Ergebnisangabe erfolgt ohne Messunsicherheit. Bei Erfordernis ist eine separate Ubergabe der Messunsi

Beriicksichtigung der Messunsicherheit.

TS = Trockensubstanz LTS = Lufttrockensubstanz

n.a. = nicht analysierbar  n.b. = nicht bestimmbar

(V) = Vorabergebnis (kann noch revidiert werden)

PN = Probenahme UL

FS = Frischsubstanz

heiten moéglich. Die Konformitdatsbewertungen erfolgen ohne
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OS = Originalsubstanz  TM = Trockenmasse FM = Frischmasse

AG = Angabe Auftraggeber FV = Fremdvergabe A = akkreditiertes Verfahren

(A) = Korrekturbericht

(E) = Erganzender Bericht

Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Proben, so wie angeliefert.
Veroéffentlichungsrecht: Ohne Genehmigung der [UL VORPOMMERN GmbH nur ungekiirzt und unverandert. G1 und S: Standorte der Untersuchung lt. Akkreditierungsurkunde.




Anlage 5

Fotodokumentation

(1 Blatt)

Umwelt- und Rohstoff-Technologie GmbH Greifswald




Fotodokumentation Anlage 5, Blatt 1

. 1:  Rammkernsondierung TLW 1/22 am Nord-  Abb. 2: Rammkernsondierung TLW 2/22 am Nord-
rand des ehemaligen Kohlelagerplatzes im rand des Kohlelagerplatzes im Bereich einer
Bereich eines unbefestigten Griinstreifens ehemaligen Kranbahn neben dem Verlade-

gleis

bb. 3: Rammkernsdierung

Rar.nmkernson.dieru.ng TLW 4/22 im

Sudrand des Kohlelagerplatzes im Bereich Zentralbereich des ehemaligen Kohlen-
einer ehemaligen Kranbahn neben dem lagerplatzes;
Verladegleis in diesem Bereich soll sich ein FaRlager

befunden haben (IABG mbH 1989)

Abb. 5:  Rammkernsondierung TLW 5/22 neben Abb. 6: Rammkernsondierung TLW 6/22 im Bereich
einem Garagen- und Werkstattgebaude einer Lagerflache am Nordrand der
Liegenschaft;
am linken Bildrand ist die Zufahrt von der
Lindenstrale und im Hintergrund das
barackenartige Blrogebaude erkennbar

Umwelt- und Rohstoff-Technologie GmbH Greifswald
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1. ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES

Die Stadt Torgelow plant auf ca. 2,3 ha die Errichtung eines mittels Carports tberdachten
Stellplatzes. Die Carport-Dacher sind fur die Installation von Solarmodulen vorgesehen. Dazu
stellt die Stadt Torgelow den B-Plan Nr.44/2023 ,Stellplatzanlage Lindenstral3e® auf.

Es ist zu prifen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschutzte Arten nach
§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1i. V. m.
Abs. 5 BNatSchG eintreten.

Abb. 1: Lage des Plangebietes im Naturraum (© LAIV — MV 2022)
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2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschlitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,

zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,

zu beschéadigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen Vogelarten wéhrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten

erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschéadigen oder zu zerstéren.
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Der Begriff ,Besonders geschitzte Arten” ist im BNatSchG § 7 ,Begriffsbestimmungen® Abs.
2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG ,Begriffe” Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die ,Streng
geschuitzten Arten® im Begriff ,Besonders geschutzte Arten” enthalten sind.

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschrankungen zum Artenschutz formuliert, falls ein
Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulassig ist.

Hier heil}t es sinngemal, dass die Verletzung und Toétung und die Beseitigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten
des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europaischen
Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall wenn:

1. das Toétungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaflnahmen
vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhdht wird

2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter Ar-
ten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmalinahme erfolgt,

3. und/oder wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang nicht weiterhin
erflllt wird.

Die in der EG - Handelsverordnung aufgefihrten Arten sind von dieser Bestimmung
ausgeschlossen.

Verboten ist es weiterhin, europaische Vogelarten sowie streng geschutzte in Anhang IV der
FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der
Bundesartenschutzverordnung aufgefiihrte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeintrachtigen, in
denen diese anfallig oder geschwacht sind.

3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG

Vorbelastungen

Das circa 2,3 ha grol3e, teilweise brachliegende Plangebiet liegt im Stidwesten der Stadt Tor-
gelow, unmittelbar angrenzend an die Bahnstrecke Pasewalk-Ueckerminde Stadthafen (nord-
westlich). Nordlich verlauft die LandstraRe L321. Sidlich und westlich grenzen Privatgrund-
stucke mit Einfamilienhdusern an das Plangebiet. Das Gelande unterliegt einer gewerblichen
Nutzung durch ein Unternehmen, welches Glasfaserausbau betreibt und in diesem Zusam-
menhang Container, Kabelrollen, Baufahrzeuge und weitere Gerate in Teilen des Plangebie-
tes lagert. Vereinzelt konnten Bauschuttablagerungen festgestellt werden. Das nérdliche Ge-
baude dient als Buro der Firma. Das zweite Gebdude wird als Lager genutzt, steht jedoch
grotenteils leer. Das Plangebiet ist aufgrund der Nutzungen selbst sowie aufgrund der gerin-
gen Entfernungen zu umliegenden Nutzungen, insbesondere zur Bahnstrecke, zur Landstral3e
und zu Gewerbeflachen, durch Immissionen vorbelastet. Von einer derzeitigen Uberschreitung
gesetzlich vorgeschriebener Werte wird nicht ausgegangen.

Flora

Der groRte Flachenanteil besteht aus einer versiegelten Freiflache in Form von Betonplatten.
Im Rahmen der Biotoptypenkartierung auf dem Plangebiet am 15.09.2022 wurde im Nord-
westen ein Siedlungsgehdlzteil aus Kiefern geringer Stammdurchmesser von 15-25 cm fest-
gestellt. AuBerdem erstrecken sich in Nord-Sud-Ausdehnung zwei Siedlungshecken mit
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Aufwiichsen nichtheimischer Geholze mit Robinien und Pappeln. Ruderale Staudenfluren auf
den brachliegenden Bereichen werden durch Baume (Kiefern, Ahorn, Eichen) und Straucher
verschiedener GroRRen begleitet. Zwischen den Spalten der Betonplatten tritt flachendeckend
Spontanvegetation auf. Im nérdlichen Bereich, in der Zufahrt zum Plangebiet, liegen Flachen
mit artenarmen Zierrasen vor.

Abb. 2: Biotope des Plangebietes (Quelle: Begehung am 15.09.22)

| Zeichenerklarung
L BN} Untersuchungsraum

| Bestand

— o
o mmmmm o s
®: B’“““”l‘if”"‘“”‘éﬁi?“”‘ o n,‘ (Bet penci
Tabelle 1: Biotope im Plangebiet
Code Bezeichnung Flache in m? | Anteil an der Gesamt-
flache in %
PWX Siedlungsgehdlz aus heimischen Baumarten 1.316,00 5,83
PHW Siedlungshecke aus nichtheimischen Gehdl- 367,00 1,63
zen
RHU Ruderale Staudenflur frischer bis trockener 2.180,00 9,65
Mineralstandorte
PER Artenarmer Zierrasen 892,00 3,95
Oovu Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt 2.060,00 9,12
OIG Gewerbegebiet 715,00 3,17
OVP Versiegelte Freiflache 15.050,00 66,65
22.580,00 100,00
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Boden

Der naturliche Bodenuntergrund setzt sich aus Sand-Braunerde-Regosol/ Podsol spatglazialer
Tal- und Beckensande ohne Wassereinfluss mit trockenen Bodenverhaltnissen zusammen.
Gemal LINFOS unter Reiter Bodenfunktionsbereich weist das Schutzgut Boden im Plangebiet
nur eine geringe Schutzwurdigkeit auf.

Abb. 3: Bodenverhaltnisse (© LAIV — MV 2020)
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Es liegt keine potenzielle Nitratauswaschungsgefahrdung, keine potenzielle Wassererosions-
gefahrdung und keine Winderosionsgefahrdung vor. Seltene Bdden sind im Plangebiet nicht
vorhanden. Es wird von einer sehr geringen Bodenfruchtbarkeit ausgegangen. Das Bodenge-
fuge im Untersuchungsgebiet ist aufgrund der umfanglichen Versiegelungen und Fremdstof-
feintrage seitens des Gewerbebetriebes bereits vorbelastet und stark verdichtet.

Wasser
Grundwasser

Der Flurabstand zum Grundwasser betragt >=2 m — 5 m im nérdlichen Plangebiet und <=2 m
im sldlichen Abschnitt. Das Grundwasser ist vermutlich aufgrund fehlender Deckschichten
nicht vor eindringenden Schadstoffen geschitzt. Als Grundwasserleiter fungieren postglaziale
und limnische Bildungen. Die Tiefenlage der SiR-/Salzwassergrenze betragt -26 bis -50 m
NN. Es besteht ein potenziell nutzbares Grundwasserdargebot mit hydraulischen und chemi-
schen Einschrankungen mit Machtigkeitsschwankungen. Die Grundwasserneubildungsrate
mit Berlcksichtigung des Direktabflusses betragt 237,9 mm/a. Das Vorhaben befindet sich
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nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Das nachstgelegene Wasserschutzgebiet
MV_WSG_2350_03 der Schutzzone Il liegt 3 km stdostlich.

Oberflachengewasser

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflachengewasser. Etwa 900 m westlich befindet sich
ein, vermutlich durch Trockenheit verlandetes Kleingewasser. Das Flusssystem der Uecker,
als Gewasser 1. Ordnung, einschlieBlich Uberflutungsflachen erstreckt sich 800 m stlich.

Abb. 4: Gewasser (© LAIV — MV 2020)
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Klima/Luft

Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch héhere Temperaturun-
terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und relative Niederschlagsarmut gekenn-
zeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch die Siedlungsnahe
und den Geholzbestand gepragt. Die Gehdlze Gben Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und
Staubbindungsfunktionen aus. Aufgrund der umfanglichen Versiegelungen sind Kaltluftpro-
duktions- und Frischluftabflussfunktionen nicht vorhanden. Die Luftreinheit ist aufgrund der
Immissionen seitens des Gewerbebetriebes, der umliegenden Wohnfunktion sowie angren-
zender Verkehrstrassen leicht eingeschrankt. Das Klima ist kein Wert- und Funktionselement
besonderer Bedeutung.
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4. DATENGRUNDLAGE
4.1. Untersuchungsraume
Der Untersuchungsraum entspricht dem Geltungsbereich der Planung.

4.2. Aligemeine Ausfithrungen zum methodischen Vorgehen
Folgende Untersuchungen bilden die Grundlage fur den derzeitigen Stand des AFB:

1. Faunistischen Erfassungen durch Wolfgang und Dagmar Brose sowie Dieter Liickert
vom 17.10.2022 bis 06.09.2023 (Brutvogel, Nahrungsgaste, Amphibien, Reptilien);

2. Fledermauspotenzialanalyse durch Kunhart Freiraumplanung (durch Jonas Barnstorf
Brandes) von Oktober 2022 bis Juni 2023.

3. Bei der durchgefiihrten Begehung am 15.09.2022 wurde das Gelande allgemein auf
Eignung als potentieller Lebensraum geschutzter Arten eingeschatzt. Dazu wurden die
Bodenflachen und die Gehdlze begutachtet um Hinweise auf mogliche Lebensstatten
von Tierarten aufzufinden. Weitere Grundlagen der Prufung waren Luftbildaufnahmen
(GAIA MV, Google Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenpor-
tales Umwelt des Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LIN-
FOS MV).

4.3. Erfassungsdaten Fledermause

Zur Beurteilung der potenziellen Quartiers-, Jagd- und Leitlinienfunktion des Plangebietes
wurde eine Begutachtung der vom Vorhaben betroffenen Baume und Gebaude beziiglich Hin-
weise auf Fledermausvorkommen (Totfunde, Kot, Urinspuren, Fral3platze) von innen nach au-
Ren durchgefuhrt. Potenzielle Quartiere wurden auf Einflugmdglichkeiten Gberpruft. Ab Son-
nenuntergang wurden fliegende Individuen beobachtet und Fledermausrufe mithilfe eines Bat-
loggers aufgezeichnet. Die Detektorbegehungen sowie die Kontrollen auf Wochenstuben fan-
den am 07.06. und 20.06.2023 statt. Kontrollen der Ein- und Ausflige der sichtbaren Exemp-
lare in der Schwarmphase, vor dem Aufsuchen der Winterquartiere, erfolgte am 12.10.2022
und 19.10.2022. Die Kontrolle auf Winterquartiere wurde am 24.01.2023 und 08.02.2023
durchgefiuihrt. AuRerdem fand eine Begutachtung maoglicher Leitstrukturen und statt.

4.4. Erfassungsdaten Avifauna

Die Brutvogel wurden mit flachendeckenden Revierkartierungen innerhalb und auf3erhalb des
Plangebietes erfasst. Die Erfassung der Arten und die Einstufung einer Brut hinsichtlich Brut-
nachweis im Rahmen der Brutvogelerfassung erfolgten nach Sidbeck et al. (2005). Die Be-
obachtungen und Verhére wurden dokumentiert. Revieranzeigende Merkmale wie singende
Mannchen, Warnrufe, nistmaterial- und futtertragende Altvdgel, etc. wurden ausgewertet. In
der Folge wurden fir die nachgewiesenen Brutvogelarten sogenannte ,Papierreviere” heraus-
gearbeitet. Wenn die revieranzeigenden Merkmale innerhalb der artspezifischen Zeitraume
registriert wurden, wird das Revier abgegrenzt.
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Tabelle 2: Daten Erfassung Brutvogel innerhalb des Plangebietes durch Brose und Liickert

Nr. Datum Uhrzeit

1. 13.04.2023 Tagbegehung
2. 20.04.2023 Tagbegehung
3. 25.05.2023 Tagbegehung
4. 01.06.2023 Tagbegehung
5. 15.06.2023 Tagbegehung
6. 28.06.2023 Nachtbegehung
7. 29.06.2023 Tagbegehung
8. 10.07.2023 Nachtbegehung

4.5. Erfassungsdaten Reptilien/Amphibien
Das Vorgehen zu den Erfassungen der Reptilien und Amphibien (Sichtbeobachtungen) orien-
tiert sich an den ,Hinweisen zur Eingriffsregelung® (2018). Das Untersuchungsgebiet wurde im
Zuge der Kartierungen, bei geeigneter Witterung und unter gleichmaRigem, gemafigtem
Tempo, flachendeckend in Schleifen abgegangen (Amphibien 4x, Reptilien 5x). Fur die Tiere
als attraktiv geltende Strukturen (u.a. besonnte Geholz- und Gebuschrander) wurden dabei
gezielt abgesucht. Nachweise wurden GPS-genau erfasst.

Tabelle 3: Daten der Begehung zu Amphibien und Reptilien innerhalb des Plangebietes
Nr. Datum

17.10.2022
15.05.2023
01.06.2023
28.06.2023
10.07.2023
27.07.2023
16.08.2023
29.08.2023
06.09.2023

O XN ~w N~

5. VORHABENBESCHREIBUNG

Die Planung sieht vor innerhalb des ca. 2,3 ha grofen Plangebietes einen gro3flachigen Park-
platz zu errichten, welcher mit Holzcarports mit ca. 3,5 m Durchfahrtshéhe ca. 10,5 m Lange
und ca. 9,6 m Breite Uberdacht werden soll. Die Anlagen sollen zur vorwiegend saisonalen
Unterstellung von PKW, Wohnmobilen, Wohnwagen, Boote, oder ahnlichem genutzt werden.
Die Immissionen werden also im Herbst bei Einlagerung und bei Abfahrten, bei Beginn der
Saison im Sommer am hdchsten sein. Standige An- und Abfahrten sind nach derzeitigem
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Kenntnisstand nicht zu erwarten. Die Immissionen werden die vorhandenen Beunruhigungen
voraussichtlich nicht Gberschreiten. Es sind 234 Stellplatze vorgesehen. Auf den Carports wer-
den laut derzeitiger Planung 6.727 Solarmodule mit einer Leistung von circa 4.000 kWp auf-
gebracht. Fur den Betrieb und die Installation der PV-Anlage sind zusétzlich Trafos und Wech-
selrichter erforderlich. Die GRZ betragt 0,88. Die vorhandene Bodenbelegung wird groRten-
teils beibehalten. Es entstehen Neuversiegelungen. Das sldliche Gebaude wird abgerissen.
Auf dem Dach des nérdlichen Gebaudes innerhalb des Plangebietes ist der Aufbau von So-
larmodulen geplant. Die Erschlieung erfolgt seitens der LandstralRe 321 (Anklamer Stralde).
Neue Zufahrten sind nicht erforderlich. Im Zuge des Vorhabens werden Gehdlze gefallt und
ruderale Staudenfluren sowie Zierrasen beseitigt. Entlang der Plangebietsgrenzen werden Er-
satzbaume gepflanzt und Ersatzhabitate fiir Zauneidechsen angelegt.

Abb. 5: Planung (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021)
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Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

Mit der Realisierung des B- Planes kdnnen folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensitat
einhergehen:

Baubedingte Wirkungen sind Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes wahrend der ca. 12
Wochen dauernden Bauarbeiten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt wer-
den. Es handelt sich um:

1. Immissionen (Larm, Licht, Erschitterungen) werktags durch einmaligen Transport
und Aufbau bzw. Installation der Module sowie durch Bauaktivitdten zur Errichtung
der Carports

2. Flachenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflachen und

Baustelleneinrichtung.
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Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes durch
die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschranken sich auf das Baugebiet und stellen

sich folgendermalien dar:

1. Zusatzliche Flachenversiegelung durch Stellplatznutzung,
2. Verlust von Habitaten (Siedlungsgehdlze, Siedlungshecken, artenarmer Zierrasen,

ruderale Staudenfluren)

3. Reflexionen, welche Blendeffekte erzeugen sowie durch Anderungen des Lichtspekt-
rums Lichtpolarisation und in der Folge Verwechselungen mit Wasserflachen durch
Wasservogel und Wasserkafer hervorrufen kdnnen, sind aufgrund der Verwendung
reflexionsarmer, kristalliner Module nicht méglich.

4, Spiegelungen, welche z.B. Gehdlzflachen fir Vogelarten tduschend echt wiederge-
ben, treten aufgrund der Ausrichtung zur Sonne, der nicht senkrechten Aufstellung

der Module und bei kristallinen Modulen nicht auf

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes durch

die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall:

1. Durch Wartungsarbeiten verursachte geringe (vernachlassigbare) Gerausche.

2. Die von Solaranlagen ausgehenden Strahlungen liegen weit unterhalb der gesetzlich
vorgeschriebenen Grenzwerte fur Menschen. Auch die Warmeentwicklung an Solar-
modulen ist im Vergleich zu anderen dunklen Oberflachen wie z.B. Asphalt oder
Dachflachen nicht Gberdurchschnittlich.

3. Larmbelastigung und Immissionen durch Aufstellen und Abfahren der Caravan,

PKWs und Boote.

Tabelle 4: Planung

Geplante Nutzung Flache in m* | Flache in m? Anteil an der Ge-
samtflache in %

Bauflache 22.580,00 100,00
davon 0,00
Bauflachen verbaut 80% 18.064,00 0,00
Bauflachen unverbaut 20% 4.516,00 0,00
dv. Erhaltungen 116,00 0,00
dv. Anpflanzungen 545,00
dv. MaRnahmen fir Gehoélze und 805,00
Zauneidechsen

22.580,00 100,00
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6. RELEVANZPRUFUNG
6.1. Definition priifrelevanter Arten

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prifung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV
der FFH - Richtlinie streng geschitzten Pflanzen und Tierarten sowie die europaischen Vogel-
arten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste der in
Mecklenburg-Vorpommern streng geschutzten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vdgel)" des Lan-
desamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 22.07.2015
erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumanspruche dieser Arten mit der Lebensraumaus-
stattung der Vorhabenflache werden die fur die Prufung relevanten Arten selektiert.

6.2. Mogliche Betroffenheit von Vogelarten

Greif- und GroRRvogelarten

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2349-4 wurden zwischen 2008 und 2016 zwei
besetzte Brutplatze vom Kranich registriert (Linfos M-V). Die Art britet nicht im Plangebiet
und wurde nicht als Nahrungsgast festgestellt. Weitere Grof3- oder Greifvogelarten konnten
ebenfalls nicht festgestellt werden. Die Flache bietet kein Dauergrinland als Nahrungshabi-
tat fur den Weil3storch. Das Vorhaben hat keine populationsgefahrdende Wirkung auf Grol3-
und Greifvogelarten. Die Prifung endet hiermit.

Rastgebietsfunktion

Der Untersuchungsraum liegt fernab von Rastgebieten (s. Abb. 6). Die Beunruhigung durch
Gewerbe und umliegende Infrastrukturen lassen eine Rastgebietsfunktion fir die stérungs-
empfindlichen Zugvogelarten ausschlielen. Das Vorhaben hat keine populationsgefahr-
dende Wirkung auf Rast- und Zugvogelarten. Die Prifung endet hiermit.

Abb. 6: Rastgebiete der Umgebung (© LAIV — MV 2022)
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Brutvogelarten

Das Plangebiet enthalt einige diinnstammige Baume ohne sichtbare Héhlen, vorwiegend
Kiefern, Pappeln, Robinien, Ahorn, sowie Strauchbewuchs und Gebaude. Die Gehdlze und
Gebaude bieten verschiedenen Brutvogelarten einen Lebensraum. Im weiteren Verlauf des
Artenschutzfachbeitrags (AFB) erfolgt eine Auseinandersetzung mit den festgestellten Brut-
vogelarten.

6.3. Mogliche Betroffenheit von Fledermausen
Quartierspotenzial:
Gehdlze:

Im Rahmen der Potenzialanalyse wurden die Baume im Norden und Westen des Plangebietes
aufgrund des geringen Alters hinsichtlich der Quartierseignung als ungeeignet eingeschatzt.

Gebaude:

Bei dem nordlichen Gebaude handelt es sich um das Blro mit sehr flachem Giebeldach. Die-
ses Gebaude weist Spaltenrdaume im Mauerwerk und im Dachabschlussblech auf. Au3erdem
sind zwei ehemalige Abflusslocher vorhanden. Das flache Gebdude besitzt eine nicht einseh-
bare Zwischendecke. Aufgrund der prasenten anthropogenen Stérung durch den Gewerbebe-
trieb wird nicht von einer Nutzung dieser potenziellen Quartiere durch Fledermause ausge-
gangen. Dieses ndrdliche Gebaude wird nicht abgerissen, sondern fir die Installation von So-
larmodulen verwendet.

Das sudliche Gebaude weist aufgrund von Beschadigungen im Dachboden zahlreiche Einflug-
moglichkeiten und Spaltenquartiere auf (am Mauerwerk, hinter Verschalungen und im Dach-
bereich). Stérungen sind aufgrund der weniger intensiven Nutzung als ehemaliges Lager we-
niger vorhanden. Das Gebaude bietet Potenzial fur Wochenstuben- oder Einzelquartiere. Zwar
weist der Dachboden eine schlechte Isolierung auf, sodass hier im Winter keine Frostfreiheit
gewahrleistet werden kann, jedoch besitzt das Gebaude eine nicht einsehbare Zwischende-
cke, wodurch ein Raum zwischen Dach und darunterliegendem Raum entsteht, wo Winter-
quartiere nicht auszuschlie3en sind.

Unterkellerungen sind nicht vorhanden und kénnen somit nicht als potenzielle Winterquartiere
dienen.

Die Gehdlzreihen aus Robinien, Pappeln und Kiefern entlang der sudlichen Plangebietsgrenze
(inner- und auBerhalb) fungieren als Leitstrukturen wahrend der Jagdflige.

Die Artengruppe wird weiter unten naher betrachtet.

6.4. Mdgliche Betroffenheit von Reptilien

Im Untersuchungsgebiet sind nicht bindiger Sandboden sowie ruderale Staudenfluren vorhan-
den. Im Rahmen der faunistischen Erfassungen wurde ein Individuum auf einer ruderalen
Staudenflur im Siidosten, im Ubergang zu angrenzenden Garten festgestellt.
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Die Artengruppe wird weiter unten naher betrachtet.
6.5. Mogliche Betroffenheit von Amphibien-keine

Das Plangebiet bietet keine Reproduktionsstatten fir Amphibien. Mangels Laichgewasser im
Plangebiet und in dessen Umgebung sowie aufgrund des hohen anstehenden Versiegelungs-
grades des Gelandes, der bestehenden Beunruhigungen und des fehlenden Biotopverbundes
sind Vorkommen von Amphibien in Uberwinterungsraumen oder auf Wanderung auszuschlie-
Ren. Dies wurde durch die Kartierergebnisse bestatigt. Die Prifung endet hiermit.

6.6. Mogliche Betroffenheit von Libellen-keine

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflachengewasser, keine Schilfrohrichte oder ahnliche
Feuchthabitate, welche fiur Libellen geeignet waren. Fir streng geschutzte Arten sind im Un-
tersuchungsraum keine geeigneten Habitate vorhanden. Die Prifung endet hiermit.

6.7. Mogliche Betroffenheit von Kaferarten-keine

Der Eremit bewohnt besonders ausgestattete Hohlen in dickstammigen Laubbaumen. Im Un-
tersuchungsgebiet sind keine geeigneten Baume mit Mulmhdhlen vorhanden. Der Heldbock
bevorzugt Eichen, die im Untersuchungsraum nicht vorhanden sind. Wasserlebensraume als
Lebensraum fur weitere streng geschutzte Kaferarten sind nicht vorhanden. Die Prufung endet
hiermit.

6.8. Mogliche Betroffenheit Biber/Fischotter-keine

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2349-4 sind keine Fischotteraktivitaten ver-
zeichnet. Biberreviere konnten nur in benachbarten MTBQs nachgewiesen werden. Das
nachstgelegene nachgewiesene Biberrevier befindet sich ca. 1.500m Meter entfernt am nord-
lichen Stadtrand von Torgelow an der Uecker. Das Plangebiet ist ein ungeeigneter Lebens-
und Transferraum fir die Arten. Die Prifung endet hiermit.

6.9. Mogliche Betroffenheit tibriger Sdugetiere-keine

Im dstlichen Mecklenburg — Vorpommern hat sich der Wolf angesiedelt. Im polnischen Bialo-
wieza-Urwald telemetrisch Uberwachte Wolfe hatten bei Rudelgréen von 4-5 Tieren Territo-
rien von 173-294 km?. Die Wolfe jagten in allen Teilen des Territoriums, die Tageseinstande
befanden sich jedoch grofRtenteils in den Kerngebieten (OKARMA et al. 1998). Wdlfe legen
auf ihrer taglichen Nahrungssuche weite Strecken in einem gleichmaRigen, energiesparenden
Trab zuriick (KLUTH 1998)'. Dabei meidet die Art die Nahe des Menschen. Eine standige
Prasenz des Wolfes im Umfeld von Torgelow und damit im Plangebiet ist daher unwahrschein-
lich. Die Prufung endet hiermit.

6.10. Mogliche Betroffenheit von Falterarten-keine

Die Raupe des Nachtkerzenschwarmers (Proserpinus proserpina) liebt klimatisch beglns-
tigte Stellen, die gleichzeitig luftfeucht sind. Sie lebt oligophag an Nachtkerzen. Bevorzugte
Fralpflanzen sind auch Epilobium-Arten.

' Quelle: Steckbriefe der in M-V vorkommenden Arten der Anhange Il und IV der FFH-Richtlinie Kristin
Zscheile Landesamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie Abt. Naturschutz und Grof3schutzgebiete
Goldberger Str. 12 18273 Gustrow,
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Als Eiablage- und Raupenfral3pflanze von Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle) ist der
Wiesen-Knoéterich (Bistorta officinalis) belegt. Der Falter nutzt eine Vielzahl verfligbarer BlU-
tenpflanzen, wie Wiesenknéterich, Sumpf-Labkraut, Wiesen-Schaumkraut, kriechender Hah-
nenful, scharfer Hahnenfull, Sumpfvergissmeinnicht. Urspriingliche Lebensraume waren
Durchstromungsmoore, Quellsimpfe, Zwischenmoorstadien, der Verlandungszonen von Ge-
wassern, Toteislocher. Als Sekundarhabitate nehmen die Falter Feuchtwiesen und Moorwie-
sen mit reichen Bestanden an Wiesenknoterich und Brachstadien mit Madesuf an. Diese
Flachen sollten eine lichte Struktur und Vegetationshohen zwischen 30-50 cm aufweisen.
Entscheidend ist aulierdem ein reiches Vorkommen der Raupenfutterpflanze und Nektar-
pflanzen.

Grol3er Feuerfalter (Lycaena dispar) vollfihrt die Eiablage an gut zuganglichen, sonnenexpo-
nierten, windgeschitzten Pflanzen. Die Raupen sind oligophag, fressen an nicht sauren
Ampfer-Arten, v.a. Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum). Falter bevorzugen Trichter- und
Kdpfchenblumen mit violetter und gelber Farbe. So fressen sie z.B. Acker-Kratzdistel,
Sumpf-Kratzdistel, Blutweiderich, Wasser-Minze, Sumpf-Gansedistel, Wasserdost und Ma-
desuR. Als Primarlebensraume gelten natirliche Uberflutungsrdume an Gewassern mit Be-
stdnden des Fluss-Ampfers in Grol3seggenrieden und Réhrichten. Heute findet man die Art
in Uferbereichen von Graben, Torfstichen, nattrlichen Flie3- und Stillgewassern mit Bestan-
den des Flussampfers, mit nur geringer Nutzung. Fur die Besiedlung sind eutrophe Verhalt-
nisse, Strukturreichtum sowie ein reichhaltiges Angebot an Nektarpflanzen in der erreichba-
ren Umgebung.

Bevorzugte Habitate der oben genannten sowie der Ubrigen streng geschuitzten Falterarten,
wie Feuchtlebensraume, Walder oder karge Flachen mit Thymian sind nicht vorhanden. Die
Prifung endet hiermit.

6.11. Mogliche Betroffenheit von Mollusken-keine

In Mecklenburg- Vorpommern strenggeschutzte Weichtiere sind die Zierliche Tellerschnecke
(Anisus vorticulus) und die Gemeine Bachmuschel (Unio crassus). Bache, Flisse und kleine
Tampel mit Wasserlinsen sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Die Prifung endet
hiermit.

6.12. Mogliche Betroffenheit von Pflanzenarten -keine

Bei der Biotoptypenkartierung wurden keine streng geschutzten Pflanzenarten angetroffen.
Die Prifung endet hiermit.

6.13. Mdgliche Betroffenheit von Fischen-keine

Flusse als Habitate fir die streng geschutzten Fischarten Mecklenburg — Vorpommerns sind
vom Vorhaben nicht betroffen. Die Prifung endet hiermit.
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6.14.

Tabelle 5: Auswahl der prufungsrelevanten Arten

Ubersicht Relevanzpriifung

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum
o
s 2
g E
§ 8
< 9
o ®
> T
Farn-und Blitenpflanzen
Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein
Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ iberschwemmte Standorte nein
Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn | stickstoffarme saure Béden nein
Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmbdden | nein
Caldesia parnassifolia Herzloffel Wasser, Uferbereiche nein
Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte | nein
Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflachen nein
Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Simpfe, Steinbri- | nein
che
Luronium natans Schwimmendes Wasser nein
Froschkraut
Pulsatilla patens Finger-Kiichenschelle | offene besonnte stickstoffarme Fla- nein
chen
Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein
Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt | bodensaure und sommerwarme nein
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen
oder Sandmagerrasen
Landsauger
Bison bonasus Wisent Walder nein
Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und nein
Waldbereiche
Castor fiber Biber ungestorte FlieRgewasserabschnitte | nein
mit Gehdlzbestand,
Cricetus cricetus Europaischer Feld- Ackerflachen nein
hamster
Felis sylvestris Wildkatze ungestorte Walder nein
Lutra lutra Eurasischer Fischotter | flache Flisse/ Graben mit zugewach- |nein
senen Ufern, Uberschwemmungsebe-
nen
Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestorte Walder nein
Muscardinus avellanarius | Haselmaus Mischwalder mit reichem Buschbe- nein
stand (besonders Haselstraucher)
Mustela lutreola Europaischer Wildnerz | wassernahe Flachen nein
Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei- | nein
ches Gelande
Ursus arctos Braunbar ungestorte Walder nein
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum
o
s 2
=
§ &
< 9
o ®
> T
Fledermause
Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus Gebaudeteile, Baumhohlen, unter- ja
Myotis nattereri Fransenfledermaus schiedliche Landschaftsstrukturen als [
, _ Jagdhabitate (Offenland, Wald, Wald- _
Myotis daubentonii Wasserfledermaus rander) nein
Nyctalus noctula Abendsegler nein
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus ja
Pipistrellus pygmaeus Muckenfledermaus nein
Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein
Plecotus auritus Braunes Langohr nein
Myotis brandltii Grole Bartfledermaus nein
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus nein
Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler nein
Myotis myotis Groltes Mausohr ja
Myotis dasycneme Teichfledermaus nein
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus | Gebaudeteile, Baumhohlen, unter- nein
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus schiedliche Landschaftsstrukturen als i
i _ _ P Jagdhabitate (Offenland, Laubwald i
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus u.a. in Kombination mit nahrungsrei- | N€in
Plecotus austriacus Graues Langohr che Stillgewasser, Flieligewassern) nein
Meeressauger
Phocoena phocoena Schweinswal Meer ‘ nein
Kriechtiere
Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche nein
Sandheiden und Sandmagerrasen,
Sanddiinengebiete

Emys orbicularis Europaische Sumpf- stille oder langsam flieRende Gewas- |nein

schildkrote ser mit trockenen, exponierten, be-

sonnten Stellen zur Eiablage

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken- Ja
standorte; Flachen mit Gehdlzanflug,
bebuschte Feld- und Wegrander,
Rander lichter Nadelwalder

Amphibien

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserfihrende Gewas- nein

Pelobates fuscus Knoblauchkréte ser, in Verbindung mit Griinlandfla-

i _ chen, gehdlzfreien Biotopen der

Triturus cristatus Kammmolch Siimpfe, Saumstrukturen und feuch-
ten Waldbereichen

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporar wasserfuh- | nein
rende Gewasser
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wiss. Artname

dt. Artname

bevorzugter Lebensraum

o
s 2
=
§ &
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> T
Bombina bombina Rotbauchunke wasserfihrende Gewasser vorzugs- | nein
weise in Verbindung mit Griinland,
Saumstrukturen und feuchten Wald-
bereichen, aullerhalb des Verbrei-
tungsgebietes
Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewasserreiche Laub- nein
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch | mischwalder, Moorbiotope innerhalb  Mgin
von Waldflachen
Bufo calamita Kreuzkrote Bevorzugen vegetationslose / -arme, | nein
Bufo viridis Wechselkréte sonnenexponierte, schnell durch- nein
warmte Gewasser, Offenlandbiotope,
Trockenbiotope mit vegetationsarmen
bzw. freien Flachen
Fische
Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stor Fllsse nein
Acipenser sturio Europaischer Stor Flisse nein
Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnapel Fllsse nein
Falter
Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter | feucht-warme Walder nein
Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke nein
oder Wald-Zwenke
Lycaena dispar Groler Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein
Lycaena helle Blauschillernder Feuer- | Feuchtwiesen, Moore nein
falter
Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei- | trockene, warme, karge Flachen mit nein
sen-Blauling Ameisen und Thymian
Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwarmer | Trockenlebensraume mit geeigneten | nein
Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis)
Kafer
Cerambyx cerdo GrolRer Eichenbock, bevorzugen absterbende Eichen nein
Heldbock
Dytiscus latissimus Breitrand nahrstoffarme vegetationsreiche Still- | nein
gewasser mit besonnten Flachwas-
serbereichen
Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitfli- | Dystrophe Moor-/Heideweiher meist | nein
gel-Tauchkafer mit Flachwasser;
Osmoderma eremita Eremit mulmgefillte Baumhoéhlen von Laub- | nein
badumen vorzugsweise Eiche, Linde,
Rotbuche, Weiden auch Obstbaume
Libellen
Aeshna viridis Griine Mosaikjungfer Gewasser mit Krebsschere nein
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer | leicht schlammige bis sandige Ufer nein
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum
-5
=
*
< 9
ST
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle | Niedermoore und Seeufer; reich struk- | nein
turierte Meliorationsgraben
Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer dystrophe Waldgewasser, Waldhoch- | nein
moore
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer | dystrophe Waldgewasser; nein
Leucorrhinia pectoralis Grolte Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewas- | nein
ser
Weichtiere
Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne- kleine Timpel, die mit Wasserlinsen | nein
cke (Lemna) bedeckt sind
Unio crassus Gemeine Bachmuschel |in klaren Bachen und Flissen nein
Avifauna alle europaischen Brut- |v.a. Gebaude- und gehoélzbewoh- ja
vogelarten nende Arten
Zugvogelarten vom Landesamt fir Umwelt und Natur | nein
MV gekennzeichnete Rastplatze

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-
beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen naher auf Verbotstatbestande durch das
Vorhaben betrachtet.

O Avifauna O Fledermause © Zauneidechse

7. BESTANDSDARSTELLUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN ARTEN
7.1. Avifauna
7.1.1. Brutvdgel
Im Rahmen der Erfassungen wurden im Plangebiet Brutvogelarten geman Abbildung 6 geman
und Tabellen 6 bis 10 festgestellt.

Die laut Roter Liste Deutschlands gefahrdete Art der Tabelle 6 wird im Anhang 2.1 in einem
Formblatt einzeln besprochen.

Die Ubrigen ausschlief3lich besonders geschutzten Arten der vier Tabellen 7 bis 10 (Boden-,
Baum-, Gebusch-, Héhlen- und Nischenbuter) werden ebenfalls in Formblattern in Gruppen
besprochen. Eine detaillierte Auseinandersetzung erfolgt in den Anhéangen 2.2 bis 2.5.
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Abb. 7: Brutvogelarten des Plangebietes (© LAIV — MV 2022)

Zeichenerklarung

- Untersuchungsraum
Artenkiirzel Avifauna nach Stidbeck

Brutvogel BR

Amsel
Ha Bluthanfling

Gartenrotschwanz
Girlitz
Grinfink
Hausrotschwanz
Klappergrasmiicke
Méonchsgrasmiicke
Ringeltaube
Rotkehichen
Sommergoldhahnchen
Sumpfrohrsanger

B I Tl Y S G e et G v 3

(O streng geschiitzte bzw. gefahrdete Art
ausschlieBlich besonders geschitzte Art

=

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2023

Tabelle 6: Festgestellte gefahrdete Brutvogelarten
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Bluthanfling (1BR) | Carduelis cannabina | 3/V Ba,Bu |[111 [S,1 |hles.g
Abkurzungsverzeichnis im Anhang 1
Tabelle 7: Festgestellte Bodenbruter
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Sumpfrohrsanger | Acrocephalus palustris *I* B [11/1 | Sp, |, V1, V3, V7
(1BR) W

Abkurzungsverzeichnis im Anhang 1
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Tabelle 8: Festgestellte Baumbruter

— | = @
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5 8|c o
9 S < | N 2
= 2 - |5 o
z kS =16 | = s
& S c|o29s o] £
c [} = < o G 5 © ()] =
? 5 ) E - o ) © N = ©
- Q [h'd C = C > fus c
M =
3 gk S | |223 - 5 g
= sz x |35 |h oo %) z =
Amsel (1BR) Turdus merula *[* Ba, Bu |[1]1 A V1, CEF 1
Girlitz (1 BR) Serinus serinus *[* Ba, Bu |[1]1 Kn, S, | V1, CEF 1,
I,Pf |V9
Grinfink (1BR) Carduelis chloris *[* Ba [11/1 S, Kn, |V1, CEF 1,
ol [V9
Ringeltaube (1BR) Columba palumbus | */* Ba, N [11/1 S, Kn, | V1, CEF 1
Pf, O
Rotkehlchen (1BR) Erithacus rubecula | *I* Ba, Bu |[1]1 I, Sp, |V1,CEF1
W, 0, S
Sommergoldhahn- Regulus ignicapillus | */* Ba (111 I,Sp |V1,CEF 1
chen (1BR)
Abkurzungsverzeichnis im Anhang 1
Tabelle 9: Festgestellte Geblschbriter
— | s a2
=13 N
[ [ ©
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5 5 El29s |8 £
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3 s § S |6 (2833 |5 £ o
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Moénchsgrasmuicke | Sylvia atri- *I* B, Bu [[1]M1 I, Sp O, Kn | V1, V9,
(2BR) capilla CEF 8
Klappergrasmicke | Sylvia curruca |*I* Bu 111 |Sp,W,0O,I1|V1,V9
(1BR) CEF 8

Abkurzungsverzeichnis im Anhang 1

Tabelle 10: Festgestellte Hohlen- und Nischenbriter

_ | < =

=18 S
o 8 g s
E S <3 z
zZ 5 = |9 z o
o c < (] Q) “('U‘ 0 (0]
o) [3) c [0} e [} e
(&) c = | o = © N = ©
2] o o 3 28 |2 5 = c
o) 2 3 J |lo|sz |2 |6 © ©
o < =z ¥ |>S|hm|d |&h zZ =
Gartenrotschwanz | Phoenicurus | V/* H,N [[2)/3 |I, Sp, Am, V1, CEF 4
(2BR) phoenicurus W, Schn, O
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Hausrotschwanz | Phoenicurus | */* Gb |[2)/3 |I, Sp, Schn, |V1, CEF 5
(1BR) ochruros w

Abkurzungsverzeichnis im Anhang 1

7.1.2. Nahrungsgaste
Wahrend und aulderhalb der Brutzeit fanden sich die Vogelarten der Tabellen 11 zur Nah-
rungsaufnahme bzw. zum Aufenthalt im Untersuchungsraum ein. Die Arten wurden nicht kar-
tographisch verortet. Eine detaillierte Besprechung in Formblattern erfolgte nicht, da es sich
ausschlief3lich um besonders geschutzte und mit Ausnahme der Mehlschwalbe, um ungefahr-
dete Arten handelt, die durch den Verlust des eher geringwertigen Nahrungshabitates nicht

populationsgefahrdend beeintrachtigt werden.

Tabelle 11: Festgestellte Nahrungsgaste zur Brutzeit

— | = @
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o £ 2|5 =

E 2 = |5 @
z T = |5 » = s
@ S c |80 | o) £
< N 2> < | oF B © o) <
[&} c = | o N © N = ®©
2 Q0 o) |l c=|c 5 2 c
2 2 g S ls|8213 |3 £ =
a) Sz X |>|h o | o %) z =
Bachstelze Motacilla alba W N, H, B |[2])/3 I, Schn, Sp |keine
Elster Pica pica I Ba [21/1 A, Aa keine
Mehlschwalbe Delichon urbica 3V Gb, K |[3]/2 I, Sp keine
Nebelkrahe Corvus cornix I Ba [11/1 A, Aa keine
Star Sturnus vulgaris 3/ H [2]/2 A, O keine
Rauchschwalbe Hirundo rustica VIV N [1,3)2 |1 keine

Abkurzungsverzeichnis im Anhang 1

7.1.3. Umgang mit den Verbotstatbestidnden bezogen auf die Avifauna
Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblattern der Anhdnge 2.1 bis 2.5 und den
Ausfuhrungen zum Zug- und Rastvogelgeschehen resultiert folgender Artenschutzrechtlicher

Bezug flr Vogelarten:

e Umgang mit dem Totungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG bezogen auf die Projektwirkungen:
Baubedingt: Wahrend der Erfassungen zum Vorhaben wurde Brutgeschehen in den
Geholzen und ruderalen Staudenfluren der Randbereiche nachgewiesen. Der Rand-
bereich des Siedlungsgehdlzes im Nordwesten sowie alle Einzelbdume werden besei-
tigt. Die Bauarbeiten werden das Gelande tagsuber beunruhigen. Vorgenannte Wir-
kungen verursachen keine Tétungsgefahr bei Nahrungsgasten, da diese verscheucht
werden, kdnnen aber zur Tétung und Verletzung britender Individuen und derer Ent-
wicklungsformen, durch direkte Einwirkung in Brutplatze fuhren. Um dem zu begegnen
bleiben Gehdlze und ruderale Staudenfluren in den Randbereichen erhalten und
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Gehdlz dirfen nur auBerhalb der Brutzeit beseitigt werden. Gebaudeabrisse werden
Okologisch begleitet. Ansiedlungswillige Bodenbriter werden vergramt.

MaRnahme gem. V1,3, V9- siehe Pkt. 8 ,Zusammenfassung“
Anlagebedingt: Die Gefahr des Vogelschlags besteht bei Carports und Solarmodulen
nicht.
Betriebsbedingt: Vorhandenen Arten sind stérungstolerant. Das Verlassen von Ge-
lege aufgrund erhohter Immissionen ist nicht zu erwarten

Bei Umsetzung der 0.g. Malnahme kdénnen Tétungen und Verletzungen durch das
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht
erforderlich.

Umgang mit dem Stoérungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die
Projektwirkungen: Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art fihren. Als
lokale Population gilt die Anzahl von Brutpaaren im betreffenden Messtischblattquad-
ranten 2349-4. Das heil3t alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes an
Brutpaaren fiihren, sei es durch Tétung von Individuen oder durch die gravierende Ver-
schlechterung der Lebensbedingungen der jeweiligen Art stellen einen Stérungstatbe-
stand dar.

Baubedingt: Die Beunruhigung von Habitaten auferhalb des Baugeschehens wirkt flir
die Dauer der Bauzeit auf Brutvogel. Die temporare Beeintrachtigung flhrt nicht zur
Aufgabe der Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Der Tétung und Verletzung ausschliel3-
lich im Plangebiet britender Individuen und derer Entwicklungsformen durch vorge-
nannte direkte Einwirkung auf Bruthabitate wird durch Erhaltungsfestsetzungen, Oko-
logische Baubegleitung, Vergramung und eine Bauzeitenregelung begegnet. Ein Ver-
lust von Habitaten wird vor Baubeginn durch Ersatzpflanzungen und Ersatznistkasten
ausgeglichen. Ruderale Staudenfluren bleiben fiir den Bodenbriter im Randbereich
erhalten.

Maflnahme gem. V1,V3,V7,V9 CEF 1,4,5- siehe Pkt. 8 ,Zusammenfassung*

Anlagebedingt: Innerhalb des Plangebietes entstehen Solarcarports. Die Silhouetten-
veranderung wird nicht dazu fuhren, dass im Umfeld ansassige Arten die bisherigen
Fortpflanzungs- und Ruhestatten aufgeben, da das Gelande bereits bebaut ist. Die
Durchgangigkeit des Plangebietes ist fur alle Vogelarten, die stdrungsunempfindlich
sind, weiterhin gewahrleistet. Vogelschlag ist nicht zu erwarten, weil keine grof3en
Fensterfronten geplant sind.
Betriebsbedingt: Die Carportfunktion, welche primar als langfristige Lagerflache im
Winter dienen soll, bringt Immissionen mit sich, die aufgrund der derzeitigen gewerbli-
chen Nutzung schon vorhanden sind. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd
auf die Habitate im Plangebiet und im Umfeld.

Bei Umsetzung der o.g. MalRnahmen kénnen Populationsgefahrdungen durch das
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht
erforderlich.
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¢ Umgang mit dem Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zer-
storung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten bezogen auf die Projektwirkun-
gen:
Baubedingt: Die temporare Beunruhigung des Baubereiches zur Bauzeit fuhrt nicht
zur dauerhaften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten im Plangebiet und des-
sen Umfeld. Infolge der Umsetzung der Planung werden im Bereich des Plangebietes
Bruthabitate durch Fallungen beseitigt. Diese werden durch Anpflanzungen von Bau-
men vor Baubeginn ersetzt. Ruderale Staudenfluren und Straucher in den Randberei-
chen bleiben erhalten. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestatten bleibt im
raumlichen Zusammenhang erhalten.

Maflnahme gem. V9, CEF 1,4,5- siehe Pkt. 8 ,Zusammenfassung*

Anlagebedingt: nicht relevant - Die Silhouettenveranderung wird die Funktionen der
umliegenden Lebensraume nicht beeintrachtigen. Die Durchgangigkeit des Plangebie-
tes ist, fur alle Vogelarten des Umlandes weiterhin gewahrleistet.
Betriebsbedingt: nicht relevant - Die Beunruhigung durch Stellflachennutzung wirkt
nicht funktionsmindernd auf die Habitate im Plangebiet und im Umfeld.

Bei Umsetzung der Mal3nahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel
von erforderlichen Habitaten im raumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrleistet
werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich.

7.2. Microchiroptera
Quartiere
Ausschlielich einige Exemplare der gebaudebewohnenden Zwergfledermaus flogen in und
um das sudliche Gebaude. Aus diesem Grund sind vorhandene Quartiere in dem Gebaude
sehr wahrscheinlich. Weitere Quartiere (Einzelquartiere, Wochenstube und Winterquartiere)
sind im sudlichen Gebaude ebenfalls nicht auszuschliel3en (siehe Anlage 1 und Fotoanhang).
Die Siedlungsgeholze weisen keine sichtbaren Spalten oder Baumhoéhlen auf, welche als Fle-
dermausquartiere geeignet waren.
Prognose der Anzahl der Exemplare der Zwergfledermaus im stdlichen Gebaude:
Die festgestellten Exemplare der Zwergfledermaus wahrend der Untersuchungen im Mai (Wo-
chenstuben) bzw. im Oktober (Winterquartiere Schwarmzeit) waren nicht zahlreich. Festge-
stellt wurden je Begehung 2 bis 8 Exemplare. Die Untersuchung des weitestgehend nicht frost-
freien und kellerlosen Gebaudes im Winter erbrachte keine Nachweise von Winterquartieren.
Winter- bzw. Wochenstubenquartiere wurden nicht ausgeschlossen, weil ein Raum zwischen
Dach und Zwischendecke nicht einsehbar war. Aus der geringen Anzahl der gesichteten
Exemplare der Zwergfledermaus folgernd, sind Winter- oder Wochenstubenquartiere die sich
ggf. in diesem Bereich befinden mit je maximal 8 Tieren nicht individuenstark.

Leitstrukturen

Die Gehdlze entlang der sudlichen Plangebietsgrenzen (inner- und auf3erhalb) dienen nach-
weislich als Leitelemente wahrend nachtlicher Jagdflige bzw. zur Orientierung bei Quartiers-
wechseln (Breitfligelfledermaus und Grof3es Mausohr). Es konnten jedoch keine gezielten
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Transferflige von Fledermausen beobachtet werden, die auf eine Leitstruktur von besonderer
Bedeutung hinweisen.

Jagdhabitate
Der Uberwiegende Flachenanteil wird von einer versiegelten Freiflache mit Betonplatten domi-

niert. Die wenigen Ruderalfluren sind kein hochwertiges Nahrungshabitat. An allen Strukturen
im Untersuchungsraum konnten einzelne bis maximal wenige Individuen der Zwergfledermaus
bei der Jagd beobachtet werden. Der Vorhabensbereich ist ein Jagdhabitat von allgemeiner
Bedeutung fir alle kartierten Fledermausarten.

In der folgenden Tabelle sind die drei im Plangebiet nachgewiesenen Fledermausarten auf-
gefuhrt.

Tabelle 12: Potenziell vorkommende Fledermausarten im Untersuchungsraum
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Breitfliigelfledermaus Eptesicus serotinus 1Y X 3 3
Groltes Mausohr Myotis myotis 1Y X \% 2
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus v X 4
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7.2.1. Umgang mit den Verbotstatbestinden bezogen auf Fledermause

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblattern der Anhange 3.1 bis 3.3 resultiert
folgender Artenschutzrechtlicher Bezug fur Fledermausarten:

Umgang mit dem Tétungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG
bezogen auf die Projektwirkungen:

Baubedingt: Zwecks der Errichtung einer Uberdachten Stellflache werden Baume ge-
fallt, ruderale Staudenfluren beseitigt und das sldliche Gebaude innerhalb des Plan-
gebietes abgerissen. Das nérdliche Gebaude bleibt erhalten und das Dach mit Solar-
modulen eingedeckt. Die Bauarbeiten werden das Gelande beunruhigen. Innerhalb der
Gehdlzbiotope wurden keine Fledermausquartiere festgestellt. Vorgenannte Wirkun-
gen der Bauarbeiten kénnen zur Tétung und Verletzung von Fledermausen im sudli-
chen Gebaude fihren. Um dem zu begegnen, missen die Fallungen in einer Zeit
durchgefuhrt werden, in welcher die Tiere aktiv sind, um flichten zu kénnen. Da Win-
terquartiere im sudlichen Gebaude nicht komplett ausschlie3en sind, sind Abrissarbei-
ten vom September bis November durchzufihren und fachlich begleiten zu lassen
Maflinahme: Bauzeitenregelung gem. V2, Gebaudeabriss unter ékologischer Baube-
gleitung mit Kontrolle auf Fledermausbesatz gem. V4 siehe Pkt. 8 ,Zusammenfas-
sung®,
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Anlagebedingt: nicht relevant, das Gelande bleibt durchgangig
Betriebsbedingt: nicht relevant, vermutlich keine erhéhten Immissionen

Bei Umsetzung der 0.g. Malinahmen kdnnen Toétungen und Verletzungen durch das
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf.
(abhangig von Untersuchung) erforderlich.

Umgang mit dem Stoérungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die
Projektwirkungen: Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art fihren. Das
heil’t alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes fuhren, sei es durch
Tdétung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-
gungen der jeweiligen Art stellen einen Stérungstatbestand dar.

Baubedingt: Der Tétung und Verletzung von Individuen in ihren Quartieren wird durch
eine Bauzeitenregelung und eine 6kologische Baubegleitung begegnet. Durch Abrisse
werden potenzielle Quartiere beseitigt. Diese werden durch Fledermausersatzkasten
vor Baubeginn ersetzt. Die Fallungen im Siiden mindern nicht die Leitlinienfunktion, da
aulerhalb des Plangebietes Baume erhalten bleiben, die weiterhin einen llickenlosen
linearen Geholzbestand bilden. Eine populationsgefahrdende verminderte Nahrungs-
verfligbarkeit wird durch die Uberbauung des Plangebietes, welches hauptsachlich von
versiegelten Freiflachen eingenommen wird nicht prognostiziert. Anpflanzungen sor-
gen fur weitere Nahrungsverfiigbarkeit. Die Beunruhigung von nicht direkt betroffenen
Habitaten wirkt fur die Dauer der Bauzeit auf Fledermausarten. Die temporare Beein-
trachtigung fihrt nicht zur Aufgabe von Fortpflanzungs- und Ruhestatten.
Maflinahme: Bauzeitenregelung, 6BB V2, V4, V9, CEF 1 Ersatzquartiere gemaR CEF
6 siehe Pkt. 8 ,Zusammenfassung*

Anlagebedingt: nicht relevant, das Gelande bleibt durchgangig

Betriebsbedingt: nicht relevant, vermutlich keine erhdhten Immissionen

Bei Umsetzung der o.g. Malnahmen kdnnen Populationsgefahrdungen durch das
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf.
(abhangig von Untersuchung) erforderlich.

Umgang mit dem Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zersto-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten bezogen auf die Projektwirkungen:
Baubedingt: Die temporare Beunruhigung des Plangebietes zur Bauzeit fuhrt nicht zur
dauerhaften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten im Umfeld des Plangebie-
tes. Durch Abrisse werden potenzielle Quartiere beseitigt. Diese werden durch Fleder-
mausersatzkasten vor Baubeginn ersetzt.

‘ Maflinahme: Ersatzquartiere gemal CEF 6 siehe Pkt. 8 ,Zusammenfassung®
Anlagebedingt: nicht relevant, das Gelande bleibt durchgangig

Betriebsbedingt: nicht relevant, vermutlich keine erhéhten Immissionen

Bei Umsetzung der MaRnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel
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von erforderlichen Habitaten im raumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrleistet
werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist ggf. (abhangig von Unter-
suchung) erforderlich.

7.3. Reptilien

Die faunistischen Erfassungen ergaben den Nachweis von zwei Blindschleichen und eines
Exemplars der Zauneidechse am suddéstlichen Plangebietsrand. Da auf den Ubrigen Flachen
des Plangebietes keine Nachweise gelangen, weisen die Funde auf Reviere hin, die zum groéR-
ten Teil im Bereich der angrenzenden Garten liegen. Der Grund dafir ist, dass ein GroRteil
des Plangebietes versiegelt ist, der iberwiegende Teil der Ruderalflachen, vor allem im Su-
den, verschattet sind sowie das gesamte Plangebiet beunruhigt ist und somit ein eher unge-
eigneter Lebensraum.

Abb. 8: Nichtvogelarten des Plangebietes (© LAIV — MV 2022)

Zeichenerklarung
e Untersuchungsraum
(-] Blindschleiche
(-] Zauneidechse
Grundlge: © oBassDEIMV 2023
Tabelle 13: Nachgewiesene Reptilienarten
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Abkurzungsverzeichnis im Anhang 1
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7.3.1. Umgang mit den Verbotstatbestanden bezogen auf Reptilien
Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblattern des Anhangs 4.1 resultiert folgender
Artenschutzrechtlicher Bezug fir die Zauneidechse:
e Umgang mit dem Totungs- und Verletzungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG
bezogen auf die Projektwirkungen:
Baubedingt: Der Fundplatz und somit das Teilhabitat der Zauneidechse an der sid-
Ostlichen Plangebietsgrenze liegt im Bereich der Mallnahmenflache und bleibt erhal-
ten. Vor Baubeginn werden die Ruderalfluren entlang der éstlichen Plangebietsgrenze
umzaunt und abgesammelt. Es werden Ausweichhabitate angelegt. In diese werden
die gefangenen Exemplare verbracht. Totungen und Verletzungen kénnen vermieden
werden
MaRnahme: Umzaunung, Absammlung V5, Ausweichahbitate CEF 2 und 3 siehe
Pkt. 8 ,Zusammenfassung
Anlagebedingt: nicht relevant
Betriebsbedingt: nicht relevant

Bei Umsetzung der 0.g. Mallnahme kdnnen Tétungen und Verletzungen durch das
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht
erforderlich.

¢ Umgang mit dem Stérungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die
Projektwirkungen: Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art fihren. Das
heil’t alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes fihren, sei es durch
Totung von Individuen oder durch die gravierende Verschlechterung der Lebensbedin-
gungen der jeweiligen Art stellen einen Stérungstatbestand dar.
Baubedingt: Der Totung und Verletzung wird durch eine Mahd-, Umzdunungs- und
Absammelmaflnahme und durch Ausweichquartiere begegnet. Die Ausweichquartiere
werten gleichzeitig die verbleibenden Ruderalfluren in der MalRnahmenflache auf und
gleichen den Verlust von Ruderalfluren aus. Das Habitat der kleinen Zauneidechsen-
population das Uberwiegend in den angrenzenden Garten liegt, bleibt somit funktions-
fahig.

MaRnahme: Umzaunung, Absammlung V5, Ausweichahbitate CEF 3 und 4 siehe

Pkt. 8 ,Zusammenfassung”

Anlagebedingt: nicht relevant, die Anlage betrifft kein Reptilienhabitat

Betriebsbedingt: nicht relevant, vermutlich keine erhéhten Immissionen

Bei Umsetzung der 0.g. Mallnahmen kdénnen Populationsgefahrdungen durch das
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht
erforderlich.

¢ Umgang mit dem Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zersto-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten bezogen auf die Projektwirkungen:
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Baubedingt: Der Fundplatz und somit das Teilhabitat der Zauneidechse an der sud-
Ostlichen Plangebietsgrenze liegt im Bereich der MalRnahmenflache und bleibt erhal-
ten. Die temporare Beunruhigung des Plangebietes zur Bauzeit flihrt nicht zur dauer-
haften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten im Umfeld des Plangebietes.
Anlagebedingt: nicht relevant, die Anlage betrifft kein Reptilienhabitat
Betriebsbedingt: nicht relevant, vermutlich keine erhéhten Immissionen

Bei Umsetzung der Mal3nahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel
von erforderlichen Habitaten im raumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrleistet
werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG ist nicht erforderlich.

8. ZUSAMMENFASSUNG

Fur die oben aufgefiihrten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis
3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstol3 gegen die Verbote zum Schutz
zum Schutz der europaischen Vogelarten (alle im Plangebiet festgestellten Arten) und der
Tierarten nach Anh. IV FFH-RL (Fledermause, Zauneidechsen) vor, soweit die dkologische
Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erflllt wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden
die Verbote des § 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht beruhrt.

Die folgenden Vermeidungsmafinahmen wirken den laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 defi-
nierten Totungs- und Verletzungsverbot und Tatbestand der erheblichen Stérungen wah-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten entge-
gen.

Bei Umsetzung der Planung kommt es zur Beseitigung von ruderalen Staudenfluren, zur Be-
seitigung von Gehdlzen, zum Abriss eines Gebaudes mit Quartierspotenzial fir Fledermause
und zum Abtrag von Schutt bzw. Oberboden. Diese Eingriffe sind durch geeignete MalRnah-
men zu vermeiden bzw. zu kompensieren.

Die folgenden KompensationsmalRnahmen wirken dem laut § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG definier-

ten Schadigungstatbestand der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten entge-

gen.

V1 Um die Tétung und Verletzung von Brutvogeln im Zuge der Bauarbeiten zu verhin-
dern, sind Fallungen zwischen dem 01. Oktober und 28. Februar zu realisieren.

V2 Um die Tétung und Verletzung von Fledermausen im Zuge der Bauarbeiten zu ver-
hindern, sind Abrisse zwischen dem 01. September und 1. November zu realisieren.

V3 Bei einer Bauzeit zwischen 01.Marz und 31. August ist eine Anlage von Bruten durch
bodenbritende Vogelarten mittels Vergramungsmaflnahmen ab dem 01.Méarz bis Bau-
beginn zu verhindern. Zur Vergramung erfolgt eine regelmaRige Befahrung der Flache
(mindestens 2mal pro Woche). Bei einer Bauunterbrechung von mehr als 5 Tagen ist
die Flache durch eine 06kologische Baubegleitung (6BB) auf etwaige Bruten
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V4

V5

V6

V7

V8

abzusuchen. Eine Fortfiihrung der Bautatigkeit darf erst nach Freigabe durch die 6BB
stattfinden.

Die Abrisse sind durch eine anerkannte sachverstandige Person flir Fledermausarten
Okologisch zu begleiten. Die Person hat die Gebaude vor und wahrend der Abrissar-
beiten auf vorkommende Individuen gebdudebewohnender Arten zu kontrollieren,
diese ggf. zu bergen und umzusiedeln und die Abrissarbeiten anzuleiten. Gegebenen-
falls ist durch sie eine Ausnahmegenehmigung einzuholen oder ein Baustopp auszu-
sprechen. Die Person hat weiterhin, in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
horde, Art, Anzahl, Anbringungsort ggf. zusatzlich notwendiger Ersatzhabitate zu be-
stimmen, Anbringungsort und Art mit den Eigentiimern der zur Anbringung ausgewahl-
ten Bauwerke oder Baume abzusprechen und die Installation dieser Ersatzhabitate
zum nachstmdglichen Zeitpunkt zu begleiten. Die Person ist der uNB vor Baubeginn
zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfas-
sen, an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der
uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Sie tibernimmt samtliche Kommunikation
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

Die Bauflachen im Bereich der ostlichen Ruderalfluren sind vor Baubeginn von Okto-
ber bis Februar mit leichter Technik von oberirdischen Gehdlzbestandteilen zu be-
freien, zu mahen und zu umzaunen. Der circa 40 cm hohe Schutzzaun ist mit Fluch-
trampen zu besticken, sodass die Reptilien das Plangebiet unversehrt in Richtung
Bahntrasse bzw. in Richtung Wohngebiet verlassen kénnen. Die Individuen innerhalb
der umzaunten Flache sind abzusammeln. Mit der Planung und Durchfiihrung der
Malinahme ist eine fachkundige Person zu betreuen. GGF. ist durch diese eine Aus-
nahmegenehmigung einzuholen oder ein Baustopp auszusprechen. Die Person ist
der uNB vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen Ta-
tigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie
eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person
Ubernimmt sdmtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteilig-
ten.

Die Beleuchtung der Uberdachten Parkflache wird auf das unbedingt notwendige Maf}
reduziert. Es sind Insekten-/Fledermausfreundliche Lichtquellen (mit einem geringen
Ultraviolett- und Blauanteil im warmweif3en Bereich 1.800 - 2.200 Kelvin) zu verwen-
den. Es sind nur zielgerichtete, rundum geschlossene Lichtquellen einzusetzen. Eine
Abstrahlung Uber die Horizontale ist zu vermeiden.

Auf den Flachen fur MalRnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft sind ruderale Staudenfluren zu belassen und an den bezeichneten
Stellen Quartiere der Zauneidechsen anzuordnen. Die Flachen sind dauerhaft als
Zauneidechsenhabitat zu erhalten und entsprechend zu pflegen (Mahd max.2x pro
Jahr unter Beseitigung des Mahdgutes mit Balkenmaher, Schnitth6he 10 cm).

Zur Gewabhrleistung einer 6kologisch sachgerechten Bauabwicklung, insbesondere
zur Berucksichtigung des vorsorgenden Artenschutzes ist eine 6kologische Baube-
gleitung von einer fachkundigen Person, die der zustandigen Naturschutzbehdrde vor
Baubeginn schriftlich zu benennen ist. durchfihren zu lassen. Der Einsatz der
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okologischen Baubegleitung ist durch eine naturschutzfachlich ausgebildete Fachkraft
durchzufiihren. Die 6kologische Bauliberwachung nimmt wahrend der Baustellenein-
richtung und bei den Erdarbeiten an Bauberatungen teil und weist die am Bau Be-
schaftigten in die naturschutzfachlichen und 6kologischen Aspekte der Bauausflih-
rung ein. Der Bauablauf ist zu dokumentieren (Protokolle, Fotos). Die Protokolle der
Okologischen Baubegleitung mit Dokumentation der MaRnahmen in Wort und Bild ist
der UNB unaufgefordert vorzulegen.

V9 Die mit Anpflanzgebot und Erhaltungsgebot festgesetzten Baume und Straucher sind
auf Dauer zu erhalten und bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und
Qualitat zu ersetzen.

Die folgenden CEF- MalRnahmen wirken dem laut § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG definierten Scha-
digungstatbestand der Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten entgegen.

CEF-MalRnahmen

CEF 1 Als Ersatz fur den Verlust von 11 Einzelbdumen sind 30 Hochstdmme heimischer
standorttypischer Arten aus heimischer Herkunft in der Qualitat Hochstamm mit einem
Kronenansatz von 2 m; 2 x verpflanzt; Stammumfang 12 bis 14 cm im Stadtgebiet von
Torgelow zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzstellen werden von der
Stadt Torgelow zugewiesen und vertraglich zwischen der Stadt Torgelow, dem Bau-
herrn und der unteren Naturschutzbehérde gesichert. Die Baume erhalten eine Pflanz-
grube von 0,8 x 0,8 x 0,8 m, einen Dreibock und Schutz gegen Wildverbiss. Die An-
pflanzung ist erst dann erfullt, wenn die Gehdlze nach Ablauf von 5 Jahren zu Beginn
der Vegetationsperiode angewachsen sind. Bei Verlust der Gehdlze sind diese in An-
zahl und Qualitat gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen vor Baubeginn
durchzufihren.

CEF 2 Auf der MaRRnahmenflache sind 2 Winterquartiere fir Zauneidechsen anzulegen und
dauerhaft zu erhalten sowie entsprechend zu pflegen. Die Winterquartiere werden
gem. Konfliktplan des AFB angeordnet. Ein Winterquartier hat eine Grundflache von
etwa 15 m?, reicht 1 m unter OK Gelande und bis ca. 1 m tber OK Gelande. Die 1 m
tiefe Grube wird mit einer Mischung aus im Plangebiet vorhandenen Abbruchmaterial
der Klasse Z0, Steinen, toten Asten und Wurzeln im Verhéltnis 1:0,5 bis 1 m tiber Ge-
landekante verfullt. Oberhalb der Gelandeoberkante ist kein Abbruchmaterial sondern
ausschlief3lich Naturmaterial zu verwenden. Das Kernstlck der Winterquartiere ist die
hohlraumreiche Gesteinspackung, die zum Zweck der Auflockerung mit Wurzelstubben
und Asten versetzt werden kann. Hierher sollen die Tiere im Winter gelangen und frost-
frei Uberwintern. Zur Ableitung von Regenwasser ist eine 10 cm starke Dranageschicht
vorgesehen. In Richtung Wetterseite also Richtung Norden und Westen. muss das Ha-
bitat vor Wind und Niederschlagen geschitzt werden. Daher wird hier ein Teil des Aus-
hubs angefullt. Nérdlich kann niedriger Aufwuchs toleriert werden, da von dieser Seite
kein Schattenwurf entsteht. Stdlich und 6stlich soll Sand angedeckt werden, um Son-
nenplatze zu schaffen. Wenige Wurzelstubben dienen als lichte Verstecke. Herstellung
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gemal Abbildung 9 des AFB. Die Ersatzhabitate sind vor Baubeginn anzulegen und
fur die Dauer der Bauzeit zu umzaunen

Abb. 9: Zauneidechsen - Winterquartier

niedrigen Aufwuchs erhalten/zulassen (Dornenstraucher,
Wildrosen, Brombeeren, Himbeere) Ziel ist die Deckung

Richtung Wetterseite (N/W)

Abbruchmaterial Klasse Z0, Findlinge (d= 20 bis
60 cm) gemischt mit Wurzelstubben/Asten

Ziel ist die Schaffung von Hohlrdumen.

Abdeckung mit Asten/Reisig,
gf. mit wenig Laub und Mahdgut

Sand  Wurzelstubben

| ca.50cm

ca.50cm

Oberhalb der 5 3
Gelandeoberkante > & T e, -
ist kein gy’ XUA )
Abbruchmaterial
sondem
ausschlieRlich x
Hasmatera)zu ca. 200-300 cm ca. 200 cm

ca. 100 cm

CEF 3 Fur die Aufwertung des Zauneidechsenlebensraumes ist im Plangebiet gemaf ,Kon-
fliktkarte®, zwischen die Winterquartiere ein Sommerquartier zu errichten und dauerhaft
zu erhalten sowie entsprechend zu pflegen. Daflr ist aus dem anstehenden sandigen
Boden je eine Schittung mit einer Grundflache von ca. 15 m? und einer Héhe von 1 m
herzustellen. Die Ersatzhabitate sind vor Baubeginn anzulegen und fir die Dauer der

Bauzeit zu umzaunen.
Abb. 10: Zauneidechsen - Sommerquartier
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CEF 4 Der Verlust von Brutméglichkeiten fur Hohlenbriter ist zu ersetzen. Die Ersatzquar-
tiere sind vor Beginn von Fall- und Abrissmalhahmen an zu erhaltenden Baumen des
Flurstiickes 33 der Flur 10 der Gemarkung Torgelow zu installieren.

1 Nistkasten Gartenrotschwanz oval 48 mm hoch, 32 mm breit

mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe ent-
sprechend Montageanleitung.

Abb. 11: Héhlenbriter — Nistkasten (Quelle © NABU)
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CEF 5 Der Verlust von Brutmdglichkeiten fur Nischenbruter (Hausrotschwanz) ist zu ersetzen.
Das Ersatzquartier ist vor Beginn von Fall- und Abrissmal3nahmen am zu erhaltenden
Gebaude zu installieren. Lieferung und Anbringung an den zur Erhaltung festgesetzten
Baumen von insgesamt: 1 Nistkasten mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher
Reinigungs- und Kontrollklappe entsprechend Montageanleitung.
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Abb. 12: Nischenbriter — Nistkasten (Quelle © NABU)
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2009 NABU-Bund, band, NABU (Natursc) tschland) ed., Charltéstralie 3, 10117 Berlin, www. NABU.de, Gestaltung: Christine Kuchem, Foto: Frank Hecker

CEF6 Es sind Spaltquartiere vor Baubeginn am zu erhaltenden Gebaude zu installieren. Mit

vier Fledermausganzjahreskasten z.B. Typ 1WQ der Firma Schwegler ist der Verlust
von Quartiersmoglichkeiten fur Zwergfledermause zu ersetzen. Die Ersatzquartiere
sind vor Beginn von Abrissmalinahmen im Plangebiet oder im nahen Umfeld anzubrin-
gen.

CEF 7 Die Umsetzung der MaRnahmen CEF 3 bis 7 sind durch eine fachkundige Person zu

planen und zu begleiten. Diese hat den Anbringungsort der Ersatzhabitate zu bestim-
men, Anbringungsort und Art mit den Eigentimern der zur Anbringung ausgewahlten
Bauwerke oder Baume abzusprechen und die Installation dieser Ersatzhabitate zum
nachstmoglichen Zeitpunkt zu Uberwachen. Die Person hat nach Abschluss der Arbei-
ten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde wei-
terzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren.
Die Person ubernimmt samtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und ande-
ren Beteiligten.

CEF 8 GemaR Anpflanzfestsetzung sind 3 m breite Sichtschutzhecken, ausschlieBlich aus

Strauchern vor Baubeginn zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bereits vorhandene
Geholze im Bereich der geplanten Hecke sind zu erhalten. Empfohlen werden fol-
gende Pflanzen: Hartriegel, Pfaffenhitchen, Schneeball, Hundsrose, Strauchhasel.
Ein Ruckschnitt der Straucher auRerhalb der Brutzeit, nach vorheriger Beantragung
und Genehmigung durch die untere Naturschutzbehdrde (uNB) ist zulassig, wenn die
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Leistung der PV- Anlage oder die Verkehrssicherheit aufgrund eingeschrankter Sicht
durch die Gehdlze beeintrachtigt wird.

9. QUELLEN

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-
nehmigung Buro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt flir Umwelt, Naturschutz
und Geologie M-V, 20.09.2010¢

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG — BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier-
und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), geandert durch Artikel
10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95)

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE — Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009
uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010)
FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE — Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, zu-
letzt gedndert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur
Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Repub-

lik Kroatien (ABI. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 — 229)

GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) Ausfertigungsdatum: 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542) in Kraft seit: 1.3.2010,
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.August 2021 (BGBI. | S. 3908) ge-an-
dert worden ist

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausfihrung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010
GVOBI. M-V 2010, S. 66), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli
2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228),

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 Uber den Schutz von Exemp-
laren wildlebender Tier-und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels (VO (EG)
Nr. 338/97), Abl. L 61 S. 1, zuletzt gedndert am 07.August 2013 durch Verordnung (EG)
Nr. 750/2013

VOKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN (2014): Rote Liste der Brutvogel Mecklenburg-
Vorpommerns, Ministerium fir Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern, Paulshéher Weg 1, 19061 Schwerin

BAUER, H. BEZZEL, E. & W.; FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vogel Mitteleuropas — Wie-
belsheim

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen fur
den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. — Eching

FUKAREK, F. & H. HENKER (2005): Flora von Mecklenburg-Vorpommern — Farn- und
Blutenpflanzen. Herausgegeben von Heinz Henker und Christian Berg. Weissdorn-
Verlag Jena

BERGER, G., SCHONBRODT, T., LAGER, C. & H. KRETSCHMER (1999): Die Agrarlandschaft der
Lebusplatte als Lebensraum fur Amphibien. RANA Sonderheft 3. S. 81 — 99,

GUNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena; Stuttgart
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union

TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & G. Heise (2008): Saugetiere des Landes Branden-
burg- Teil 1: Fledermause. In: LUA (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege in Bran-
denburg Heft 2, 3: S. 191

DIETZ, C.; V. HELVERSEN, O. & D. NiLL (2007): Handbuch der Fledermause Europas und
Nordwestafrikas. Stuttgart

VOKLER Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg — Vorpommern 2014

LUNG M-V LINFOS light, Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal
Umwelt M-V,

LUNG M-V Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt
fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Fassung vom 08. November 2016,

10. ANHANG 1 - ABKURZUNGSVERZEICHNIS

Nahrung A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrliichte; | = Insekten; K =
Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsduger; Mu = Muscheln; N = Nisse; O = Obst,
Friichte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Samereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-
cken; V = Vogel; W = Wirmer, (in Ausnahmefallen), [Spezifizierung]

Habitate B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebaude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Hohlen, Wg=Wintergast

BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschiitzt, sg = streng geschiitzt)

VRL = Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante
Arten gemal Art. 4 Abs. 2 VS-RL (Il)

RLD = Rote Liste Deutschland (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefahrdet,

V=Vorwarnliste = noch ungefahrdet, (verschiedene Faktoren kénn-
ten eine Gefahrdung in den nachsten zehn Jahren herbeifiihren)

RL MV = Rote Liste Meck.-Vp. 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet,
3 = gefahrdet, 4= potenziell gefahrdet, Vorwarnliste
= noch ungefahrdet

Nistplatz geschutztes Areal [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird — Nistplatz
[1a] = Nest (Horst) mit 50 m stérungsarmer Umgebung; bei Arten ge-
maf § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m stérungsarme Umge-
bung als Fortpflanzungsstatte gewertet (Horstschutzzone)
[1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald
[2] = System mehrerer i.d.R. jahrlich abwechselnd genutzter Nes-
ter/Nistplatze; Beeintrachtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-
Rerhalb der Brutzeit fuhrt nicht zur Beeintrachtigung der Fortpflan-
zungsstatte
[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeintrachti-
gung (= Beschadigung oder Zerstérung) eines Einzelnestes flhrt
i.d.R. zur Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte
[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer
Arten; Beschadigung oder Zerstérung einer geringen Anzahl von Ein-
zelnestern der Kolonie (< 10%) auferhalb der Brutzeit fihrt i.d.R. zu
keiner Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte
[4] = Nest und Brutrevier
[5] = Balzplatz

Erlédschen des Schutzes 1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode

2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstatte
3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit fiir 1-3 Brutperioden
je nach Ortstreue und 6kologischer Flexibilitat der Art)
4 = funf Jahre nach Aufgabe des Reviers
5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers
W x = nach x Jahren (gilt nur fiir Standorte ungenutzter Wechsel-
horste in besetzten Revieren)
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RL = Rote Liste, D = Deutschland (2020), MV = Mecklenburg-Vorpommern (1991)
(* = ungefahrdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefahrdet, 4 = potenziell gefahrdet, V = Vorwarnliste;
D = Daten unzureichend); BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz (§ = besonders geschiitzt, §§ = streng geschiitzt)

11. ANHANG 2 - FORMBLATTER AVIFAUNA

11.1. Anhang 2.1 - Bluthanfling
Bluthéanfling Carduelis cannabina
Schutzstatus
RL MV:V O Europaische Vogelart gemal Art.1 Vogelschutzrichtlinie
RLD: 3 O streng geschutzte Art
O MV besondere Verantwortung

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autékologie:

Besiedelt sonnige, offene-halboffene Landschaften mit niedrigen Hecken, Biischen mit nicht zu hochwichsiger
Krautschicht. Bevorzugt junge Nadelbaumkulturen, Kahlschlédge, Baumschulen, verbuschte Halbtrockenrasen,
Ruderafluren, stadtrandnahe Friedhdfe. Baum- und Gebuschbriter in dichtem Gebiisch und jungen Koniferen.
Sehr kleines Nestrevier (<300 m?). Schutz der Fortpflanzungsstéatte nach §44 Abs.1 BNatSchG durch Nest oder
Nistplatz. Der Schutz erlischt nach Beenden der jeweiligen Brutperiode. Ernahrt sich von Pflanzensamen, klei-
nen Insekten und Spinnen. Die Fluchtdistanz betragt <10-20 Meter (Flade, 1994).

Vorkommen in M-V:

Mit hoher Stetigkeit in M-V verbreitet. Allerdings im Vergleich zu vorausgegangenen Kartierungen stark abneh-
mende Besténde. Im gesamten Mecklenburg-Vorpommern umfasst der Bestand 13.500-24.000 BP (Vokler,
2014).

Geféhrdungsursachen:

Wesentliche Ursache fiir den Bestandsriickgang ist der mit dem Einsatz von Herbiziden in der industriellen
Landwirtschaft verbundene Verlust artenreicher Krautsaume. In Ortschaften verschwinden Nahrungsflachen
durch zunehmende Bebauung, Gartennutzung und zu intensive PflegemaRnahmen. Aufforstungsflachen feh-
len in Waldern (Vokler, 2014).

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen O potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 Brutpaar in Strauchern an der nérdlichen Plange-
bietsgrenze

Lokale Population nach Voékler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im Untersu-
chungsgebiet des Messtischblattquadranten 2349-4 51-150 BP festgestellt werden.

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmaBBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:

- Bauzeitenregelung (V1)

- Ersatzpflanzungen (CEF 1+8)

- Erhaltung Brutplatz (V9)

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschddigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fiir die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an
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Die Gefahr Vogel zu toten oder zu verletzen besteht bei briitenden Tieren. Bei Erhaltung des Brutplatzes, Ein-
haltung der Bauzeitenregelung und Durchfilhrung von Vergramungsmafinahmen besteht nicht die Gefahr bri-
tende Vogel zu téten oder zu verletzen. Es entsteht kein Tatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stoérung fiihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn es zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulation im Zuge des Bauvorhabens kommt. Das Bruthabitat des Bluthanflings, bleibt erhalten. Tétungen und
Verletzungen wird zudem mit einer Bauzeitenregelung begegnet. Zur Verbesserung des Nahrungsangebotes
erfolgen Anpflanzungen. Die vorhandenen und geplanten Strukturen sind geeignet die 6kologische Funktion der
Fortpflanzungsstatten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfiillen. Die lokale Population ist nicht ge-
féahrdet. Es entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestinde gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs.5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestétten)

O Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Toétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschlief3en

] Vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstdérung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Ein Brutplatz des Bluthanflings wird nicht beseitigt. Es entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestiande nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs.5 BNatSchG
O Treffen zu Darlegung der Griinde fiir Ausnahme erforderlich
O Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs.7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fiihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit unglnstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische Malnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Auflistung der Mal3nahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement
Begriindung, dass EHZ gewahrt bleibt

11.2. Anhang 2.2 — besonders geschutzte Baumbrater

Besonders geschiitzte Baumbriiter (Amsel, Girlitz, Griinfink, Ringeltaube, Rotkehl-
chen, Sommergoldhahnchen)

Schutzstatus

RL MV: * O Europaische Vogelart gemal Art.1 Vogelschutzrichtlinie
RLD:* O streng geschitzte Art
O MV besondere Verantwortung
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Bestandsdarstellung

Angaben zur Autdkologie:

Bei den aufgefiihrten Arten handelt es sich um haufig anzutreffende, wenig anspruchsvolle Baumbriter, wel-
che schnell in der Lage sind Ausweichquartiere zu besiedeln. Das Nahrungsspektrum umfasst Obst, Sdme-
reien, Insekten, Knospen, Wiurmer und Spinnen. Bei allen hier aufgefiuihrten Arten ist gemafR §44 Abs.1
BNatSchG das Nest als Fortpflanzungsstéatte gesetzlich geschitzt. Dieser Schutz erlischt nach Beendigung
der jeweiligen Brutperiode.

Vorkommen in M-V:

stabil

Gefahrdungsursachen:

keine

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen O potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Geholze im Nordwesten, Osten und Sidosten; 1 BP
Amsel im O, 1 BP Girlitzim W, 1 BP Griinfink im W, 1 BP Ringeltaube im O, 1 BP Rotkehlchen im O, 1 BP
Sommergoldhahnchen im O, 1 BP Zilpzalp im O

Lokale Population nach Vékler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im Untersu-
chungsgebiet des Messtischblattquadranten 2349-4 folgende Bestandsdaten festgestellt werden: 51-150 BP
(Amsel), 8-20 BP (Girlitz), 151-400 BP (Grinfink), 51-150 BP (Ringeltaube), 51-150 BP (Rotkehilchen), 21-50
BP (Sommergoldhdhnchen)

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmaBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:

- Erhaltung von Brutplatzen (Girlitz, Griinfink)

- Bauzeitenregelung (V1)

- Ersatzbaumpflanzungen (CEF 1)

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestitten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschddigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an
Die Gefahr Vogel zu téten oder zu verletzen besteht bei briitenden Tieren. Alle Baume, aulBer die im Bereich
der Erhaltungsfestsetzung werden gefallt. Damit werden die Brutplatze aller oben aufgefiihrten Arten auller
Girlitz und Griinfink beseitigt. Mithilfe der Bauzeitenregelung kann eine Verletzung oder Tétung von briitenden
Voégeln ausgeschlossen werden. Somit entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stérung fihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Storungen fihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fihren. Tétungen und Verletzungen wird mit einer Bauzeitenregelung begegnet. Als Ersatz
fur die Brutplatze und zur Verbesserung des Nahrungsangebotes erfolgen Anpflanzungen von Baumen. Die
vorhandenen und geplanten Strukturen sind geeignet die 6kologische Funktion der Fortpflanzungsstatten im
raumlichen Zusammenhang weiterhin zu erflllen. Die lokalen Populationen sind nicht gefahrdet. Es entsteht kein
Stérungstatbestand § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestinde gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs.5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestétten)

X Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
O Tétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

nicht auszuschliel’en
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O Vorgezogene Ausgleichsmalnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstérung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im
raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Alle Baume, aufer die im Bereich der Erhaltungsfestsetzung werden gefallt. Damit werden die Brutplatze aller

oben aufgefiihrten Arten auRer Girlitz und Griinfink beseitigt. Als Ersatz fir die Brutplatze erfolgen Anpflanzun-

gen von Baumen. So entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.

Die Verbotstatbestédnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs.5 BNatSchG
U Treffen zu Darlegung der Griinde fir Ausnahme erforderlich

Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme flihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit unglnstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische Maflnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Auflistung der Mal3nahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement
Begriindung, dass EHZ gewahrt bleibt

11.3. Anhang 2.3 — besonders geschitzte Gebuschbriter

RL MV: * O Europaische Vogelart gemaf Art.1 Vogelschutzrichtlinie
RLD: * O streng geschiitzte Art
O MV besondere Verantwortung

Angaben zur Autdkologie:

Bei den beiden aufgefuhrten Arten handelt es sich um besonders geschutzte, haufig anzutreffende, wenig an-
spruchsvolle Gebischbriiter mit geringen Fluchtdistanzen, welche in der Lage sind Ausweichhabitate zu besie-
deln. Das Nahrungsspektrum umfasst Spinnen, Wiirmer, Insekten, Obst und Knospen. Gemaf §44 Abs.1
BNatSchG ist das Nest als Fortpflanzungsstatte gesetzlich geschitzt. Dieser Schutz erlischt nach Beendigung
der jeweiligen Brutperiode.

Vorkommen in M-V:

stabil

Gefahrdungsursachen:

keine

Vorkommen im Untersuchungsraum

X nachgewiesen O potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Ménchsgrasmiicke 1 BP im W und ein BP im Siiden;
Klappergrasmicke 1 BP in Strauch auf dstlicher ruderaler Staudenflur

Lokale Population nach Vékler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im Untersu-

chungsgebiet des Messtischblattquadranten 2349-4 etwa 151-400 BP je Art festgestellt werden.

AFB fiir den B-Plan Nr.44/2023 ,Stellplatzanlage LindenstralRe” der Stadt Torgelow

Seite 41



Artspezifische VermeidungsmaBRnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:

- Bauzeitenregelung (V1)

- Erhaltung (V9)

- Anpflanzfestsetzung (CEF 8)

Prognose und Bewertung des Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschddigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fiir die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an
Die Gefahr Vogel zu téten oder zu verletzen besteht bei briitenden Tieren. Alle Straucher, aufl3er die im Be-
reich der Erhaltungs-, Anpflanz- und MalRnahmenflachen, werden beseitigt. Damit werden die Brutplatze aller
oben aufgefuihrten Arten auRer 1 BP der Monchsgrasmiicke im W beseitigt. Mithilfe der Bauzeitenregelung
kann eine Verletzung oder Totung von britenden Vogeln ausgeschlossen werden. Somit entsteht kein Schadi-
gungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Storung fiihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stoérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fiihren. Tétungen und Verletzungen wird mit einer Bauzeitenregelung begegnet. Als Ersatz
fiir die Brutplatze und zur Verbesserung des Nahrungsangebotes erfolgen Anpflanzungen. Die vorhandenen und
geplanten Strukturen sind geeignet die 6kologische Funktion der Fortpflanzungsstatten im raumlichen Zusam-
menhang weiterhin zu erflllen. Die lokalen Populationen sind nicht geféahrdet. Es entsteht kein Stérungstatbe-
stand § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestinde gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs.5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestétten)

X Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Totung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschlieRen

O Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF- Nistkasten) erforderlich, um Eintreten des Verbotstat-
bestandes zu vermeiden

O Beschadigung oder Zerstorung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Alle Straucher, aufRer die im Bereich der Erhaltungs-, Anpflanz- und Manahmenflachen, werden beseitigt. Da-
mit werden die Brutplatze aller oben aufgefiihrten Arten auer 1 BP der Ménchsgrasmucke im W beseitigt. Als
Ersatz fur die Brutplatze erfolgen Anpflanzungen. So entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestéande

Die Verbotstatbestadnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs.5 BNatSchG
O Treffen zu Darlegung der Griinde fir Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs.7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme flihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit unglinstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische Maflinahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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Auflistung der MalBnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement
Begriindung, dass EHZ gewahrt bleibt

11.4. Anhang 2.4 — besonders geschitzte Bodenbriter

Besonders geschiitzte Bodenbriiter (Sumpfrohrsanger)

Schutzstatus
RL MV: * . O Europaische Vogelart gemal Art.1 Vogelschutzrichtlinie
RLD: * O streng geschitzte Art

O MV besondere Verantwortung

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autdkologie:

Bei der aufgefiihrten Art handelt es sich um einen besonders geschitzten maRig haufig anzutreffenden, relativ
anspruchslosen Bodenbruter mit geringen Fluchtdistanzen, welcher in der Lage ist Ausweichhabitate zu besie-
deln. Das Nahrungsspektrum umfasst Spinnen, Insekten und Wirmer. GemaR §44 Abs.1 BNatSchG ist das
Nest als Fortpflanzungsstatte gesetzlich geschutzt. Dieser Schutz erlischt nach Beendigung der jeweiligen
Brutperiode.

Vorkommen in M-V:

stabil

Gefahrdungsursachen:

keine

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen O potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 Brutpaar auf stidostlicher Ruderalflur

Lokale Population nach Vokler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im Untersu-
chungsgebiet des Messtischblattquadranten 2349-4 etwa 51-150 BP festgestellt werden.

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmaBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:

- Bauzeitenregelung (V1)

- VergramungsmafRnahmen (V3)

- Erhalt des Brutplatzes (V7)

Prognose und Bewertung des Toétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhéht sich fiir die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

Die Gefahr Végel zu téten oder zu verletzen besteht bei britenden Tieren. Der Brutplatz bleibt erhalten. Bei
Einhaltung der Bauzeitenregelung und der VergramungsmafRnahme werden Totungen und Verletzungen bri-
tender Tiere vermieden. Es entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stérung fihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
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Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fihren. Tétungen und Verletzungen wird mit einer Bauzeitenregelung und mit Vergramungs-
mafinahmen begegnet. Der Brutplatz bleibt erhalten. Die vorhandenen und geplanten Strukturen sind geeignet
die 6kologische Funktion der Fortpflanzungsstatten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfiillen. Die
lokalen Populationen sind nicht gefahrdet. Es entsteht kein Stérungstatbestand § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestiande gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs.5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestétten)

O Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Totung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschlieRen

O Vorgezogene Ausgleichsmalnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstorung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

rdumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Das Bruthabitat bleibt erhalten. Es entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs.5 BNatSchG
Treffen zu Darlegung der Griinde fir Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs.7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fiihrt zu:
Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
Keiner Verschlechterung des derzeit unglnstigen Erhaltungszustandes der Populationen
Kompensatorische Maflnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
Auflistung der Mal3nahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement
Begriindung, dass EHZ gewahrt bleibt

11.5. Anhang 2.5 — Besonders geschutzte Hohlen- und Nischenbruter

Besonders geschiitzte Hohlen- und Nischenbriter (Gartenrotschwanz, Hausrot-
schwanz)

Schutzstatus

RL MV: * O Europaische Vogelart gemaf Art.1 Vogelschutzrichtlinie
RLD:* O streng geschitzte Art
O MV besondere Verantwortung

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autdkologie:

Bei den hier aufgefiihrten Arten handelt es sich um besonders geschitzte, haufig anzutreffende, wenig an-
spruchsvolle Hohlen- und Nischenbriiter mit geringen Fluchtdistanzen, welche in der Lage sind Ausweichhabi-
tate zu besiedeln. Das Nahrungsspektrum umfasst Insekten, Spinnen, Samereien, Niisse, Knospen, Obst,
Ameisen, Wirmer und Schnecken. Bei allen Arten ist ein System mehrerer jahrlich abwechselnd genutzter
Nester als Fortpflanzungsstatte gemaf §44 Abs.1 BNatSchG geschiitzt. Bei den Meisen erlischt dieser Schutz
mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstatte. Bei Buntspecht, Garten- und Hausrotschwanz erlischt der Schutz mit
der Aufgabe des Reviers.

Vorkommen in M-V:

stabil
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Gefahrdungsursachen:

keine
Vorkommen im Untersuchungsraum
nachgewiesen O potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 BP Gartenrotschwanz im W und 1 BP im O, 1 BP
Hausrotschwanz im stidlichen Gebaude

Lokale Population nach Vékler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im Untersu-
chungsgebiet des Messtischblattquadranten 2349-4 etwa 21-50 BP vom Gartenrotschwanz und 51-150 BP
vom Hausrotschwanz festgestellt werden.

Prufung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmaBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF):
Auflistung der MaRhahmen:

- Bauzeitenregelung (V1)

- Installation von 2 Nistkasten (CEF 5,6)

Prognose und Bewertung des Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestitten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhéht sich fiir die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an
Die Gefahr Végel zu téten oder zu verletzen besteht bei briitenden Tieren. Alle Baume, auf3er die im Bereich
der Erhaltungsfestsetzung werden gefallt. Das suidliche Gebaude wird beseitigt. Damit werden die Brutplatze
aller oben aufgefiihrten Arten auRer 1 BP des Gartenrotschwanzes beseitigt. Mithilfe der Bauzeitenregelung
kann eine Verletzung oder Tétung von briitenden Vogeln ausgeschlossen werden. Somit entsteht kein Schadi-
gungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stérung flhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stoérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fiihren. Tétungen und Verletzungen wird mit einer Bauzeitenregelung begegnet. Als Ersatz
fur die Brutplatze werden Nistkasten installiert. Zur Verbesserung des Nahrungsangebotes erfolgen Anpflanzun-
gen. Die vorhandenen und geplanten Strukturen sind geeignet die 6kologische Funktion der Fortpflanzungsstat-
ten im raumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfiillen. Die lokalen Populationen sind nicht gefahrdet. Es ent-
steht kein Stérungstatbestand § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestinde gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs.5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestétten)

Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Toétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschliel3en

Vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstérung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Das Bruthabitat des Hausrotschwanzes und eines BP des Gartenrotschwanzes werden beseitigt. Innerhalb des
Plangebietes bzw. im ndheren Umfeld werden Nistk&sten installiert, welche den Verlust der Fortpflanzungsstat-
ten kompensieren. Es entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs.5 BNatSchG
O Treffen zu Darlegung der Griinde fur Ausnahme erforderlich

AFB flr den B-Plan Nr.44/2023 ,Stellplatzanlage Lindenstrale” der Stadt Torgelow




Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme flihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit unglinstigen Erhaltungszustandes der Populationen
U Kompensatorische MalRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Auflistung der MalBnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement
Begriindung, dass EHZ gewahrt bleibt

12. ANHANG 3 - FORMBLATTER MICROCHIROPTERA
12.1. Anhang 3.1 — Breitfligelfledermaus

Anh. IV FFH-Richtlinie
streng geschitzt

Angaben zur Autdkologie:

Es wird ein breites Spektrum an Lebensraumen besiedelt. Die Breitfligelfledermaus jagt Gber offenen Flachen
mit randlichen Gehdlzstrukturen. Wichtigste Beute sind Dung-, Juni- und Maikéafer. Die Flughdhe liegt bei 10 -
15 Metern. Genutzt werden etwa 2-10 Teillebensraume zur Jagd, diese liegen in einem Radius etwa 6,5 km
vom Quartier entfernt. Der Aktionsraum der Wochenstubenkolonie liegt zwischen 9,4 km? -26 km2. Wochenstu-
benquartiere fast ausschlieflich in und an Gebauden, z.B. in Spalten an Kaminen in Dachbdden, Fledermaus-
kasten, Baumhohlen. Als Winterquartiere dient das Innere von isolierten Wanden und Zwischendecken (Jens
Berg und Volker Wachlin, verandert nach Rosenau und Boye 2004).

Vorkommen in M-V:

In ganz Europa bis 55° Nord verbreitet. In Norddeutschland in Dérfern und Stadten sehr haufig. Das Verbrei-
tungsgebiet liegt Giberwiegend im Flachland, im Gebirge bis etwa 1000 Meter t. NN. (Jens Berg und Volker
Wachlin, verandert nach Rosenau und Boye 2004).

Gefahrdungsursachen:

Quartierverluste infolge von Sanierungen, wenn Dachbdden abgedichtet oder Gebaude abgerissen werden,
durch Kollisionen im StraRenverkehr, durch ungeeignete Holzschutzmittel, durch Nutzungsaufgabe von exten-
siv bewirtschafteten Streuobstwiesen und Griinland hervorgerufenes verringertes Nahrungsangebot, Kollisio-
nen mit Windkradern bei zu geringem Abstand zu den Habitaten. (Jens Berg und Volker Wachlin, verandert
nach Rosenau und Boye 2004).

Vorkommen im Untersuchungsraum (keine Quartiere, Jagdhabitat)

O nachgewiesen X potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum:

Jagend Uber Geholzen im Westen und Stiden

Lokale Population: unbekannt

Artspezifische VermeidungsmaBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:

- keine
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Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestitten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der
Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an
Die Gefahr Fledermause zu téten oder zu verletzen besteht bei lberwinternden Tieren. Innerhalb des Plange-
bietes wurden keine Quartiere der Breitfliigelfledermaus prognostiziert. Die Art wurde mittels Batlogger nach-
gewiesen und lediglich jagend tiber den Gehdlzen beobachtet. Daher besteht kein Schadigungstatbestand
nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stoérung fiihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Storungen fihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fuhren. Durch das Vorhaben werden keine potenziellen Quartiere zerstort. Die Leitstrukturen
bleiben erhalten. Bedeutende Jagdflachen gehen nicht verloren. Die lokale Population ist nicht gefahrdet. Es
entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestiande gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs.5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstorung von Fortpflanzens- oder Ruhestitten)

O Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Toétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschlief3en

O Vorgezogene Ausgleichsmalnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstdérung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Durch das Vorhaben werden keine Quartiere zerstort. Winter-, Paarungs-, Zwischenquartiere und Wochenstu-
ben liegen aulerhalb des Plangebietes. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestatten bleibt erhalten. Damit
entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs.5 BNatSchG
O Treffen zu Darlegung der Griinde fiir Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs.7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fiihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit unglinstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische Maflnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

12.2. Anhang 3.2 — Groldes Mausohr

GroRes Mausohr (Myotis myotis)
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Schutzstatus

RL MV: 2 X Anh. IV FFH-Richtlinie
RLD:V X] streng geschutzt

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autdkologie:

Dachstiihle mit groRen Dachbdden (z.B. in Kirchen, Kléstern, Schléssern, Schulen und Gutshausern), die frei
von Zugluft und stérungsarm sind, dienen als ideale Wochenstubenquartiere. GroRe Bindung der Wochenstu-
benkolonien an die Quartiere, tber viele Jahre hinweg Nutzung. Sommerquartiere auch in Spalten und Héhlen
an Gebauden, in unterirdischen Stollen und Baumhéhlen, Nistkasten an Briicken werden angenommen. Jagd-
gebiete mit geringer Bodenbedeckung, z.B. auf frisch geméahten Wiesen, Weidegriinland, abgeernteten Fel-
dern. Die Reviergrofe liegt bei 30-35 ha im Umkreis von 15 km an das Quartier. Wichtigste Nahrungsquelle
sind Laufkafer. Bei den Wochenstubenkolonien ist eine Landschaft mit mindestens 40 % Waldflache und ein
Aktionsraum von 800 km? notwendig. Als Winterquartiere kommen unterirdische Héhlen und grof3e Keller in
Frage. Typisch fir diese Fledermausart sind regionale Wanderungen zwischen den Quartieren mit Entfernun-
gen von bis zu 200 km (Jens Berg und Volker Wachlin, verandert nach Simon und Boye 2004).

Vorkommen in M-V:

Das Hauptvorkommen des gro3en Mausohrs in DE liegt in den warmebeguinstigten Mittelgebirgen. In Mecklen-
burg-Vorpommern sind Vorkommen auf Riigen, in Waren/Muritz und in Burg Stargard bestatigt (Jens Berg und
Volker Wachlin, veréandert nach Simon und Boye 2004).

Geféhrdungsursachen:

Hauptgefahrdungsursache liegt in den Anwendungen von Pestiziden in der Land- und Forstwirtschaft sowie im
Einsatz toxischer Holzschutzmittel bis in die 1970 er Jahre. Diese Gifte reicherten sich in der Umwelt an und
fuhrten zu einer massiven Verringerung des Nahrungsangebotes fiir die Fledermause. Weitere Ursachen sind
Gebaudesanierungen, Lebensraumzerschneidung und Zerstérung von Baumhdhlen durch forstwirtschaftliche
Mafinahmen (Jens Berg und Volker Wachlin, verdndert nach Simon und Boye 2004).

Vorkommen im Untersuchungsraum (keine Quartiere, Jagdhabitat)

O nachgewiesen X potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Jagend tber Gehdlzen im Westen und Stiden

Lokale Population: unbekannt

Prufung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmaBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:
- keine

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an
Die Gefahr Fledermause zu téten oder zu verletzen besteht bei tiberwinternden Tieren. Innerhalb des Plange-
bietes wurden keine Quartiere des GroRen Mausohres prognostiziert. Die Art wurde mittels Batlogger nachge-
wiesen und lediglich jagend uber den Gehdlzen beobachtet. Daher besteht kein Schadigungstatbestand nach
§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG_
Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stérung fihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine erhebliche Stoérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art filhren. Durch das Vorhaben werden keine potenziellen Quartiere zerstort. Die Leitstrukturen
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bleiben erhalten. Bedeutende Jagdflachen gehen nicht verloren. Die lokale Population ist nicht gefahrdet. Es
entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestiande gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs.5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestatten)

O Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Tétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschliefRen

O Vorgezogene Ausgleichsmalnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstérung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Durch das Vorhaben werden keine Quartiere zerstort. Winter-, Paarungs-, Zwischenquartiere und Wochenstu-
ben liegen aulRerhalb des Plangebietes. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestatten bleibt erhalten. Damit
entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestiande nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs.5 BNatSchG
O Treffen zu Darlegung der Griinde fiir Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs.7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme flihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit unglnstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische Maflnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

12.3. Anhang 3.3 — Zwergfledermaus

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie
streng geschitzt

RL MV: 4
RLD:*

X X

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autbkologie:

Die Zwergfledermaus kommt in nahezu allen Lebensraumen, bevorzugt aber in Waldern und an Gewassern.
Als Quartiere dient eine breite Auswahl an Spaltrdumen in Gebauden, die Quartiere werden haufig gewechselt.
Als Winterquartiere dienen ebenfalls Spalten u.a. Lebensraume an Gebauden. Die Jagdgebiete sind mit einem
Radius von 2000 Metern um das Quartier relativ klein. Zwergfledermause nutzen lineare Strukturen zur Orien-
tierung. Wichtigster Nahrungsbestandteil sind Zweifligler und Fluginsekten bis 10 mm (Jens Berg und Volker
Wachlin, verandert nach Meinig und Boye, 2004).

Vorkommen in M-V:

In Deutschland und M-V nicht selten und allgemein verbreitet (Jens Berg und Volker Wachlin, verandert nach
Meinig und Boye, 2004).

Gefahrdungsursachen:

Pestizideinsatz und damit verbundener Nahrungsmangel, Gebaudesanierungen ohne Berlicksichtigung des
Vorkommens, unsachgemalfe Verwendung von Holzschutzmitteln, potenzielle Quartiere werden verschlossen,
Kollisionen mit Fahrzeugen, Todesfélle durch WEA (Jens Berg und Volker Wachlin, verandert nach Meinig und
Boye, 2004).

AFB flr den B-Plan Nr.44/2023 ,Stellplatzanlage Lindenstrale” der Stadt Torgelow




O nachgewiesen (Jagdhabitat, Einzelquartier/ Wochenstube) potenziell vorkommend
Vorkommen im Untersuchungsraum: jagend tber Gehoélzen im Westen und Suden, Potenzial fur Einzelquar-
tier/ Wochenstube im sldlichen Gebaude

Lokale Population: unbekannt

Prufung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmaBBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:

- Bauzeitenregelung (V2)

- Gebaudeabriss unter 6kologischer Baubegleitung (V4)

- Installation von 4 Fledermauskasten (CEF6)

Prognose und Bewertung des Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschddigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fir die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an

Die Gefahr Fledermause zu téten oder zu verletzen besteht bei iberwinternden Tieren. Innerhalb des Plange-
bietes wurde am stlidlichen Gebaude Potenzial fir Einzelquartiere bzw. eine Wochenstube festgestellt. Winter-
quartiere konnten nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Die Art wurde mittels Batlogger nachgewiesen
und beim Einflug in das Gebaude beobachtet. Es wird die Bauzeitenregelung angewendet. Der Abriss findet
unter 6kologischer Baubegleitung statt. D.h. das Geb&aude wird vor dem Abriss auf Fledermausbesatz unter-
sucht. Bei Bedarf werden ggf. weitere MalRnahmen eingeleitet. So besteht nicht die Gefahr Individuen zu téten
oder zu verletzen. Daher besteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stoérung fiihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Storungen fihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stoérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fiihren. Im Zuge des Vorhabens wird das siidliche Gebaude abgerissen. Dabei gehen po-
tenzielle Einzelquartiere bzw. eine Wochenstube verloren. Winterquartiere sind ebenfalls nicht auszuschlief3en.
Tétungen und Verletzungen werden durch eine Bauzeitenregelung und 6kologische Baubegleitung vermieden.
Dieser Verlust von potenziellen Quartieren wird durch die Installation von Fledermauskasten kompensiert. Leit-
strukturen bleiben erhalten. Bedeutende Jagdflachen gehen nicht verloren Die vorhandenen und geplanten
Strukturen sind geeignet die dkologische Funktion der Teilhabitate innerhalb und auf3erhalb des Plangebietes
weiterhin zu gewahrleisten. Die lokale Population ist nicht gefahrdet. Es entsteht kein Stérungstatbestand nach
§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestinde gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs.5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestétten)

X Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Toétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschlief3en

Vorgezogene Ausgleichsmalnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstérung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Durch das Vorhaben werden potenzielle Quartiere zerstért. Innerhalb des Plangebietes oder im direkten Umfeld
des Eingriffes werden Ersatzkasten installiert. Damit bleibt das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestatten
erhalten. Es entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestidnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs.5 BNatSchG
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O Treffen zu Darlegung der Griinde fir Ausnahme erforderlich
O Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs.7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fiihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit unglinstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische MalRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

13. ANHANG 4 - FORMBLATTER REPTILIEN

13.1. Anhang 4.1 — Zauneidechse
Zauneidechse Lacerta agilis
Schutzstatus
RL MV: 2 X Anh. IV FFH-Richtlinie

RLD:3

X

streng geschuitzt

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autdkologie:

Besiedelt Diinengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldrander, Feldraine, sonnenexponierte
Bdschungen aller Art (z.B. Eisenbahndamme, Wegrander), Ruderalfluren, Abgrabungsflachen und Brachen.
Aber auch in Parks, Friedhéfen und Garten. Wichtig ist eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drainier-
tes Substrat, unbewachsene Teilflachen mit geeigneten Eiablageplatzen, spérliche Vegetation, Vorhandensein
von Steinen und Totholz. Als Uberwinterungsquartiere dienen Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben,
verlassene Nager Bauten oder selbstgegrabene Roéhren. Das Nahrungsspektrum umfasst Fliegen, Geradflig-
ler, Hautfligler, Kafer, Micken, Ohrwiirmer, Schmetterlinge, Wanzen, Spinnentiere und Asseln (Hans-Dieter
0.G. Bast und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004).

Vorkommen in M-V:

Flachendeckendes Vorkommen in geringer Dichte. Im Ostlichen Landesteil dominiert L.a.argus, in Westmeck-
lenburg L.a.agilis. (Hans-Dieter O.G. Bast und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004).

Geféhrdungsursachen:

Flachenverluste durch Beseitigung von Okotonen und Kleinstrukturen, Zerstérung von Ruderalflachen durch
Ablagerungen und Uberbau, Nutzungsénderung und Verbuschung von Magerweiden, Nutzungsintensivierung
von Weg- und Ackerrainen und Kleingarten, Einsatz von Bioziden, Sukzession und damit verbundener Verlust
halboffener Biotope (Hans-Dieter O.G. Bast und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004).

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen O potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Nachweis eines Exemplars im Sudosten auf Ruderalflur
Lokale Population : unbekannt

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmaBnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:

- Mahd der Ruderalfluren, Umzaunen, Absammeln (V5)

- 2x Winterquartier (CEF 2)

- 1x Sommerquartier (CEF 3)

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsfor-
men
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O Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhéht sich fiir die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt signifikant an

Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an

Die Gefahr der Tétung und Verletzung von Zauneidechsen entsteht durch Baufeldfreimachungen, Modellierun-

gen, das Befahren der Planflache und Uberbauen von Habitaten. Die ruderalen Staudenfluren werden vor Bau-

beginn gemaht. Es wird ein Fangzaun um das Habitat der Zauneidechse gestellt. Alle Individuen werden abge-

sammelt und in vorher zu errichtende Ersatzhabitate verbracht. Es entsteht kein Schadigungstatbestand nach §

44 (1) Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stérung flhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stérungen fiihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine erhebliche Storung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fiihren. Alle Individuen werden abgesammelt und in vorher zu errichtende Ersatzhabitate
verbracht. Im Rahmen der Erfassungen der Reptilien innerhalb des Plangebietes im Jahr 2023 gemaR den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung (HzE 2018) wurde ein Exemplar auf der sliddstlichen ruderalen Staudenflur festge-
stellt. Dementsprechend ist von einer sehr individuenschwachen lokalen Population auszugehen, die im Umfeld
des derzeitigen Lebensraumes zu ersetzen ist. Das Plangebiet wird mit einer bis zu 88% uberbaubaren lber-
dachten Stellflache fir PKW Gberplant. Im Bereich des Fundorts erstreckt sich eine ruderale Staudenflur, welche
im Siden und Osten an private Garten angrenzt, die aufRerhalb des Plangebietes liegen und im Westen und
Norden an versiegelte Flachen des vorhandenen Gewerbes. In diesem Bereich sind die Ersatzhabitate fir die
Zauneidechse, welche aus zwei Winterquartieren und einem Sommerquartier bestehen zu errichten. Die Bau-
genze verspringt hier um 5 m Richtung Westen. An diese werden entsprechend Ausfiihrungsplanung westlich
etwa zu gleichen Teilen Carports (ca. 3 m hoch) und Zufahrten angrenzen. Die bebauungsfreien Zufahrten bieten
durchgangige Westbesonnung, die bebauten Bereiche, aufgrund des 5 m breiten Abstandssteifens, ab 01.05.
bis 01.08. bis ca. 14.00 Uhr Sonne. Vom Osten und Siiden ist kein Schattenwurf zu erwarten, da die nachstge-
legenen Gehdlze ausreichend entfernt sind, um von den langen Schatten im Osten und den kurzen Schatten im
Suden erreicht zu werden. Mit den Ersatzhabitaten wird demnach Besonnung mit grabbarem Substrat und Ver-
steckmdglichkeiten, eine Lage im Bereich der urspringlichen Lebensrdume sowie ein Biotopverbund zu den
angrenzenden Landschaftsflachen gewahrleistet. Die Ersatzhabitate sind geeignet den vorhandenen isolierten
Lebensraum zu starken und das Zusammenspiel von erforderlichen Habitaten im rdumlichen Zusammenhang
weiterhin zu gewabhrleisten. Bei Umsetzung der MalRnahmen kann eine erhebliche Stérung ausgeschlossen wer-
den. Die lokale Population ist nicht gefédhrdet. Es entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestinde gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs.5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestétten)

X Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Toétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschlief3en

Vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstérung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Es werden Ersatzhabitate installiert. Somit entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestadnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs.5 BNatSchG
O Treffen zu Darlegung der Griinde fir Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs.7
BNatSchG
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Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewéahrung einer Ausnahme fuhrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit unglnstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische Maflnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich
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14. ANHANG 5 - FOTOANHANG

Abb. 13: Fotostandortibersicht
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Bild 01: Zufahrt ins Plangebiet (von Norden)

Bild 02: Bauschuttablagerungen westlich der Zufahrt
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Bild 03: artenarmer Zierrasen mit Siedlungsgehdlz im Nordosten

Bild 04: artenarmer Zierrasen mit Siedlungsgeholz im Nordosten, angrenzend Blirogebaude
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Bild 06: Lagerung von Baumaterialien und Kabelrollen hinter Birogebaude
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Bild 07: ruderale Staudenflur mit einzeln stehenden Kiefern dstlich des Lagergebaudes

Bild 08: Potenzielle Einflugmoéglichkeiten und Spaltenquartiere am siidlichen Gebaude

Bild 09:versiegelte Freiflache (Betonplatten) mit Spontanvegetation in den Fugen
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Bild 10: versiegelte Flache im Stdwesten, Ostlich an das Kieferngeholz anschlieend
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Bild 11: versiegelte Flache im Stiden durch RHU aufgelockert, im Vordergrund Baufahrzeug

Bild 12: versiegelte Flache im Siden durch Siedlungshecke aufgelockert
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Bild 13: Kieferngeholz angrenzend an die westliche Grenze des Plangebietes
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Bild 15: Einer der Lagerriume im stdlichen Gebaude mit Deckenverkleidung

\

AFB flr den B-Plan Nr.44/2023 ,Stellplatzanlage Lindenstrale” der Stadt Torgelow

Seite 62



15. ANLAGEN
15.1. ANLAGE 1 KARTIERBERICHT 2023 (W.+D. BROSE UND D.LUCKERT)

Abchlussbericht B-Plan Torgelow, Solarcarports

Kartierer:
Brose, Wolfgang und Dagmar, Pasewalk, Dieter Liickert, Lécknitz
Die Kontrollfliche wurde vom 17.10.2022 - 06.09.2023 kartiert.

Auf der KF befand sich friiher ein Kohlelagerplatz. Das Gelénde ist heute zweigeteilt und wird durch zwei
verschiedene Firmen genutzt. Der Eingangsbereich mit Biirotrakt aus Stein und Garagen sowie Maschinenlager aus
Holz wird durch eine polnische Firma genutzt, die in der Region Kabel verlegt. Ein groRer Teil ist mit leeren und
vollen Kabeltrommeln bestellt. Dazu kommen ein groRer Maschinenpark sowie Ablagerungen von Baumaterial. Die
Flache bietet nur in den Randlagen Lebensrdume fiir Vogel.

Der hintere Teil wird von einer Kompostierungsfirma genutzt, die aus Holzabféllen Kompost und Mulch herstellt. Ein
GrofRteil der Fliche ist betoniert. Vor allem im Spatsommer wurden so viele Haufen Rohmaterial angeliefert, das eine
Kontrolle nach Reptilien und Lurchen nicht méglich war. Es blieb nur ein kleiner Randstreifen zum
Nachbargrundstiick {ibrig. Im Kartierungszeitraum wurden standig Baumschnitt und Baumrinde hier abgelagert,
teilweise direkt auf den Randflachen, die fiir Eidechsen geeignet wéren.

Kartierungen erfolgten an folgenden Terminen:
BV: insgesamt 8 Termine, dav. 2x nachts
13.04., 20.04., 25.05. 01.06., 15.06., 28.06. (Nacht), 29.06., 10.07. (Nacht)

Die Vogelarten konzentrieren sich im angrenzenden Gehélzsaum. Auf der Fléche briitete nur 1 Paar Hausrotschwanz,
wo das Nest im Schuppen gebaut wurde.

Die Nachtkartierungen hatten trotz Klangatrappen keinen Erfolg.
Lurche/ Reptilien: 9 Termine
17.10.2022, 01.06., 15.05., 28.06., 10.07., 27.07., 16.08., 29.08., 06.09.2023

Im vorderen Teil wurden die Gras- und Krautflichen regelmiRig mit Motorsensen geschnitten. Nachsuchen blieben
hier erfolglos. Es wurden im hinteren Teil 2 Exemplare der Blindschleiche beobachtet sowie spéter noch einmal 1
Exemplar. Zauneidechse wurde nur 1 Exemplar im unmittelbaren Randbereich zu Gérten gefunden.

Folgende Arten wurden als Nahrungsgéste festgestellt:

Nebelkrahe, Elster, Bachstelze, Star, Mehl- und Rauchschwalben.

Mit freundlicher GriiRen
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Brutvogel 11

Rotkehichen
WZilpzalp
_ Sumpfrohrsdnger
Kohlmeise @
Blaumeise @
ommergoldhdahnchen:
Buchfink
Griinfink
Girlitz
Bluthanfling
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Brutvogel .

Monchgsgrasmiicke
Klappergrasmiicke
Heidelerche
Gartenrotschwanz
Hausrotschwanz
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Reptilien
Zauneidechse & We/
Blindschleiche
\ (

15.2. ANLAGEN 2 - 5 BESTANDS-, KONFLIKT-, BRUTVOGEL-, REPTILIENKARTE
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Bebauungsplan Nr.44/2022 "Stellplatzanlage LindenstraBe" der Stadt Torgelow
Bestandsplan

Zeichenerklarung
E B = Untersuchungsraum

Bestand

[ PWX  Siedlungsgehdlz aus heimischen Baumarten
[ PHW  Siedlungshecke aus nichtheimsichen Gehdlzen
—1 RHU Ruderale Staudenflur
—1 PER Artenarmer Zierrasen
—/3 Oowvu Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
7 ovP Parkplatz, versiegelte Freiflache
B oG Gewerbegebiet
O Strauch
®
©

Baum ohne Schutzstatus < 30 cm Std oder Baume in Hausgarten, mit
Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen,

Baum nach § 18/19 NatSchAG geschiitzt
§ Geholzkurzel: Ap - Spitzahorn (Acer platanoides); Be - Hangebirke (Betula pendula);
Qu - Eiche (Quercus); Pi (Pinaceae); Po (Populus) - mit Stammdurchmessern in cm
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Bebauungsplan Nr.44/2022 "Stellplatzanlage LindenstraBe" der Stadt Torgelow
Konfliktplan

Zeichenerklarung

LN ] Untersuchungsraum

Bestand

[ PWX  Siedlungsgehélz aus heimischen Baumarten
[ PHW  Siedlungshecke aus nichtheimsichen Gehélzen
[C_——] RHU Ruderale Staudenflur
1 PER Artenarmer Zierrasen
—1] ow Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
/7 OVP Parkplatz, versiegelte Freiflache
[ e]e] Gewerbegebiet

O Strauch

[

Baum ohne Schutzstatus < 30 cm Std oder Baume in Hausgérten, mit
Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen,

Baum nach § 18/19 NatSchAG geschiitzt
m § Geholzkirzel: Ap - Spitzahorn (Acer platanoides); Be - Hangebirke (Betula pendula);
‘ @ Qu - Eiche (Quercus); Pi (Pinaceae); Po (Populus) - mit Stammdurchmessern in cm
‘ __\ s Planung
“ “_ _mm Ll Geltungsbereich = Untersuchungsraum
‘ ___ Lﬂ., § Bauflachen GEe - eingeschranktes Gewerbegebiet
I _“ ‘ﬂm GRZ 0,88 - Grundflachenzahl
‘ ‘ ‘w P “ Baugrenze
ﬂ%. e =
— ““, WHMHHM Erhaltungsfestsetzung
‘.- \s‘ 8000 Anpflanzfestsetzung

Baumfallungen/Abriss

] Winterquartier Zauneidechsen

NN
o)
=S

%

x -

®

Sommerquartier Zauneidechsen

—

10 Nr. der zu ersetzenden Baume

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2023
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Bebauungsplan Nr.44/2022 "Stellplatzanlage LindenstraBe" der Stadt Torgelow
Brutvogel

Zeichenerklarung

- Untersuchungsraum
Artenkulrzel Avifauna nach Sidbeck

Brutvogel BR
Amsel 1

Ha Bluthanfling 1
Gartenrotschwanz 1
Girlitz 1
Grinfink 1
Hausrotschwanz 1
Klappergrasmicke 1
Ménchsgrasmiuicke 2
Ringeltaube 1
Rotkehlchen 1
Sommergoldhdhnchen 1
Sumpfrohrsanger 1

(O streng geschiitzte bzw. gefahrdete Art
ausschlieBlich besonders geschiitzte Art
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Bebauungsplan Nr.44/2022 "Stellplatzanlage LindenstraBe" der Stadt Torgelow
Reptilien

Zeichenerklarung

_— Untersuchungsraum
. ) Blindschleiche

-] Zauneidechse

KUNHART FREIRAUMPLANUNG GERICHTSSTRASSE 3 17033 NEUBRANDENBURG TEL/FAX: 0395 4225110 0170 7409941
Blatt — Nummer: 4 Datum: 30.03.2026 MaBstab: 1: 2.000 Bearbeiter: Kerstin Manthey—Kunhart




	Drucksache
	Anlage  1 B44Torgelow-Satzung-26-04-11
	Anlage  2 B44Torgelow-F-Plan Berichtigung
	Anlage  3 Begründung  Torgelow B44-2022-Satzung_26-04-15
	Anlage  4 B44-2022 Stellplatzanlage Lindenstraße Altlastenuntersuchung
	Anlage  5 AFB_1-62
	Anlage  6 AFB_63-end

